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WICHTIGER HINWEIS WICHTIGER HINWEIS WICHTIGER HIN 

Lieber Leser des Li chtb 1 i cks! 
Durch die erheblichen Stei
gerungen der Portokosten in 
den letzten Jahren , sind wir 
gehalten, die Portokosten 
unbedingt zu senken . 
Wir versenden an externe Le
ser über 2.700 Exemplare des 
Lichtblicks . Vondiesen 2.700 
Exemplaren gehen ca . 1.000 
in andere Vollzugsänstalten 
und-ca . 1. 700 gehen an Leser, 
die in Freiheit sind. Uns ist 
selbstverständlich klar , daß 
Gefangene von ihrem ~1 i ni
mallohn keine Spenden an den 
Lichtblick schicken können. 
Das erwarten wir auch nicht . 
Sie sollenselbstverständlich 
den Lichtblick weiterhin ko
stenlos bekommen. Wir würden 
es aber begrüßen, wenn unsere 
externen Leser zumindest die 
Portokosten als Spende in 
Form von Briefmarken oder 
als Einzanlung auf unser 
Spendenkonto, das in jedem 
Heft angegeben ist, überwei
sen . 
Wir bitten jeden Leser , der 
über dem Zeitpunkt des 1. Mai 
1986 hinaus unseren L~ cht
blick beziehen möchte, uns 
das mit einer Postkarte oder 
mit einem Brief mitzuteilen. 
Erstaun 1 i eh vi e 1 e Leser haben 
das bereits getan und wir 
bitten den Termin 1. Mai '86 
nicht zu vergessen . Wer sich 
bis zu diesem Termin nicht 
gemeldet hat, erhält ab Mai 
die Ausgabe nicht mehr. 

Le~er, die etwas gespendet 
oder den Lichtblick erst in 
den letzten neun Monaten be
stellt haben , werden automa-

tisch weiterbeliefert. Auch 
Gefangene in Vollzugsanstal 
ten bekommen ihn weiterhin 
zugesandt . Vi e 11 eicht an die
ser Stelle einmal der Hin
\·leis,wenn in einer Vollzugs
ansta 1 t mehrere Empfänger den 
Lichtblick bekommen , wäre es 
für uns preiswerter, wir 
könnten an einen einzelnen 
mehrere Exemplare für die 
Mitgefangenen schicken. Viel -
1 eicht könnte man soetwas mit 
der Anstaltsleitung derbe
treffenden Vollzugsansta lt 
vereinbaren. 
Ihre Lichtblickreda ktion. 
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volt Ihnen Ue.gt de.!t e.lt~.>te. U.c.htbUck 79 86, de.!t 
ai6 Voppe.inumme.lt Janualt/Fe.bltualt e.ltoch~nt. Vao 
He.nt oo.u:te. ~.>c.hon iängot b~ Ihnen oun, abe.11.. un
o e.11..e. VII..Uc.kma~.> c.IU..ne., die. in di..e.o e.m Jah!t ih!te.n 2 0. 
Ge.buJL:t6tag n~e.!tt. hat wähltend du V1tuc.ke.n6 di..e.
oe.lt Au.6gabe. ih1te.n Ge.iot außge.ge.be.n . Bio dann die. 
E11..6atztwe. buc.haßßt walten ve.~tging unige. Ze.U. 
An diue.~~.. S:te..e.te. möchte.n will.. un6 bu de.n Me.io:te.ltn 
de.lt Unive.ltoai- Sü.ßtung Me.taiibe.danke.n. Sie. habe.n 
von Hand EMa:tzteile. ange.ße.~~..ü.g:t und oc.hneti und 
unbÜ!toklta:tioch ge.hoiße.n. Ohne. oi e. wÜitde. u diue. 
Au.6gabe. nicht ge.be.n. 

He.~tzUc.he.n Dank auc.h dem JoUitnaw:te.nve.~~..band Be.!t
Un, de.!t uno ~ne. ßabltikne.ue. Type.Mad-Compute.lt
oc.h!t~bmaoc/Une. mit dive.ltoe.n Type.nltäde.~tn aio 
Spende. ü.be.~~..ge.be.n hat. VadUII..c.h hat oic.h un6e.lte. 
A1tbe.it doch e.~~..he.bUc.h ve.ltunßac.h:t und die. Re.dak
Ü.on6ge.meinoc.haßt 61te.ut oic.h oe.h!t übe.~~.. diuu 
gltoßzügige. Guc.he.nk. 

Oe.~~.. e.lt6te. Monat du ne.u.e.n Jah!tu Ue.gt lUnte.~~.. Un6, 
und eige.ntUc.h oottte.n zu Beginn de.o Jahltu im 
S:tltaßvottzugogue.tz einige. Ände.~tunge.n eintlte.te.n. 
Vie. oind abe.lt nun e.lt6t ~nmat "ad acta" ge.te.gt 
und übe.~~.. die. Ve.!tbUoe.II..Unge.n, die. ge.ptant walten, 
6plticht jetzt keine.~~.. me.h!t. Oie. ö66e.ntUc.hkw hat 
wenig In:te.II..U6e. am Sbtaßvolizu.g und ootange. nic.h:to 
Spe.ktaku..tältu paooie.ltt, be.ltic.hte.t auch die. 6 og e.
nannte. 61t~e. Plte.66e. kaum Ü.be.lt Ge.6ängni6oe. . VU!tc.h 
de.n Vollzug weht ein kühte.lt Wind und die. Schitaube 
wiltd weite.~~.. angezogen. 

V-i..e. Be.!tUne.!t Ze..Uu.nge.n be.!tic.h:te.te.n übe.~~.. e.~the.bU
ehe. Be.btäge., die. at-6 Paltte.iope.nde.nin de.n ve.~~..gan
ge.ne.n Jah!te.n de.n PoU:tike.ltn in die. Hand ge.dltüc.kt 
wu..11..de.n. Nun gibt u Ältge.lt, weil die. Summen nich:t 
o6ße.nge.ie.gt woltde.n oind. Vao kann bu Spe.nde.n an 
un6 nicht paMie.lte.n . Will.. te.ge.n imme.lt die. Be.tltäge. 
oßße.n und oind volt alie.n Vinge.n au..c.h ato ge.mun
niLtug ane.1tkann:t. Viu nu..Jt al-6 fü.nwe.io ßÜit Lue.11.., 
die. dUII..c.h die. Palt:te.iope.nde.na66älte. Ve.II..Un6ic.he.ltt 
oind u..nd nicht me.h!t wiMe.n, wohin oie. 6pe.nde.n 
ooUe.n . W-i..lt o-i..nd dankbalte. Abnehme.~~.., oc.hon weil 
w-i..lt dltinge.nd eine. neue. Vltuckmaoc.IUne. b1täu..chte.n. 

W-i..lt wü.noc.he.n alie.n LUVtn Un guundu, ßltie.dU
c.hu 1986 und de.n Ge.ßange.ne.n dazu.. eine.n e.lttltägU
c.he.n Vottzu..g. 

Ih!te. Re.dak:tionoge.meinoc.haß:t {ptuo Hoppet' che.n) 

PS: In Zu..kunßt Vt~c.heint de.!t Lic.h:tbUck wie.de.lt 
lte.ge.tmäßig zum Anßang de.o Monat~.>. 
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Aut atesen Jeiten haben unsere .teser oas!Dart. Ihre ID!unttht, Anregungen, 
Yaroerungen, KrlHlt uno Urteil, mu.euen sith nich~ unbt6in;t alt! oer mei
nung oer Reaalttian oecken. Die Reoaktion behaelt sich uor, Bei~raege 
- ae.a Jinn tntsprechenil - n ku.eraen. Ananyme Briefe haben keine _Chance. 

Betr..: Sprechstunden von Knast zu 
Knast! 

Hallo Llchtblicker! 

Hiermit möchte ich Euch mal eb1as 
über die Machtbefugnisse anderer 
Anstalten berichten. 

Am 17.7.1985 habe ich hier in der 
Anstalt geheiratet . Meine Frau ist 
inPlötzensee inhaftiert . Monatlich 
können wir uns einmal, im Rahmen 
einer Sondersprechs t unde, abwech
selnd in Tege l und in Plötzensee 
sehen . 

Bis zur Sprechstunde am 24.10.1985 
ver! ie f diese Regelung auch ohne 
besondere Störungen. Ich war ver
wundert, als ich am 24.10. nicht 
wie sonst üblich in das Sprechzen
trum 2/3 geführt wurde. 

Man brachte mich in das Sprechzen
trum I . Dort eröffnete man mir, 
daß ich ein Berührungsverbot habe. 
Ich muß dort die Sprechstunde in 
einem kleinen Raum, im Beisein e i
ner Beamtin, abhalten. Für die 
Aufrechterhaltung der ehelichen 
Bindungen, die ein freies Gespräch 
fördert, nicht gerade gut! 

Es wurden mir zuerst keine Gründe 
genannt, weshalb ein Berührungs
verbot ausgesprochen ~oJUrde. Meine 
Frau erfuhr erst später, vom Chef 
der Abteilung Sicherheit in Plöt
zensee, daß ich angeblich in einem 
Brief an me ine Frau geschrieben 
hätte, ich oder sie würde 200 Ta
bletten schmu geln wollen! 

4 'der lichtblick' 

Diese Behauptungen entsprechen 
nicht der Wahrheit und sind vom 
"Chef" der A.-S. oder besser S.-A. 
völlig aus der Luft gegriffen . Vor 
jeder Sprechstunde werde ich in 
Tegel durchsucht. Es wäremirnicht 
möglich Tabletten meiner Frau zu 
übergeben. Außerdem haben wir uns 
freiwillig zur totalen Leibesvisi 
tation zur Verfügung gestellt. Ein 
Be1-1e i s der Behauptungen konnte in 
Plötzensee von der Sicherheitsab
teilung nicht angetreten werden. 
Dort hat man den Brief "angeb 1 i eh" 
meiner Frau ausgehändigt? !?!?!? 
Eine Kopie würde nicht existieren! 
Das ist doch wohl Beweis genug für 
mich in dieser Sache einen Akt 
der Willkür zu entdecken! 

Ein Ende des Berührungsverbotes ist 
nicht abzusehen. Meine Frau und 
ich können diese Aktion nur als 
Willkürakt bezeichnen . Diese unbe
rechtigte Beschneidung der schon 
geringen Kontaktmöglichkeiten zer
stört auf Dauer unsere Ehe. Nach 
dem Grundgesetz ist die Ehe ein 
Gut, das zu schützen ist. 

Dies war ein Beispiel für die Mög-
1 ichkeiten der Anstal t'en auf "Ver
mutungen" die elementarsten Rech
te der Gefangenen zu beschneiden . 

Ralf-Wolfgang Buchholz 
JVA Berl in.-Tegel, TA III 

Einen recht schönen Gruß aus Kassel, 
liebe Freunde! 

Nun habt Ihr mir trotz Eurer Geld
not so brav Eure Zeitung geschickt, 
und ich hoffe, Ihr tut das auch 
weiterhin. 
Man macht sich ja so seine Gedan
ken und da habe ich mich mal an 
die Maschine gesetzt und Frust ab
gelassen . Ob das Euren Anforderun
gen entspricht, weiß ich nicht, 
wenn Ihr wollt, könnt Ihr das Ge
dankensurrogat veröffentlichen. 
Oie Zeitung unseres geheiligten 
Hauses muß sich an die Willensäu
ßerungen des Herausgebers halten, 
Kritik ist hier nicht gefragt. Und 
eigene Gedanken sind sehr verdäch
tig ... Da ich mir das Gehirn nicht 
gerne aus Anpassungsgründen ampu
tieren lassen will, meide ich den 
Kontakt zu unseren "Postfach 71" -
Redakteuren, denn es bringt nichts. 
Die armen Teufel haben sich schon 
ihre eigenen Meinungen wegzensie
ren lassen . Und Kreuzworträtsel 
muß ich nicht unbedingt im "Post
fach 71 " lösen . Schade um das Pa
pier, das da veroffsetet wird . 
Ich bin heute nicht so richtig 
"drauf" - es mag wohl an dem ver
flossenen Weihnachtsfest und dem 
bevorstehenden Silvester liegen, 
hol's der Teufel . Es mag auch an 
Eurer Zeitung liegen, die ich Hei
ligabend erhalten habe. Wenn ich 
so die "Dinger " lese, die von un
seren Vollstreckern abgezogen wer
den, komme ich immer in Rage . 
Der ''lichtbl ick" ist gut, Leute . 
Also, ich verabschiede mich für 
1985 und wünsche Euch ein besseres 
1986! 

Es grüßt Euch herzlich 

Erich Kronschnabel 
JVA Kassel 



Hallo Lichtblicker, 

vorweg einmal solidarischen Dank 
für die Zusendung des"Lichtblicks. 
t1anchmal frage ich mich allerdings, 
wie das Wort Solidarität verstan
den wird . Remus und Gefolge heften 
sich ja auch solche Begriffe auf 
die Fahnen . 
Mal ganz klar, warum macht Ihr 
nicht mehr Betroffenenarbeit? Was 
bringen so Gespräche wie im letzten 
Lichtblickmit dem Chef der Sicher
heit? Ihr habt den Anspruch sach
lich zu berichten, nicht so pö
belnd wie der Durchblick. Na dann 
wo ist die Sachlichkeit? Oder sind 
die gegebenen Knastverhältnisse 
sachlich? Sie sind so sachlich 
daß kein l·lensch mehr eine eigen~ 
Meinung haben kann ohne mit der 
Sicherheit in Konfrontation zu 
kommen . 
Das ist nicht nur im Knast so, 
aber wir kriegen das sehr hautnah 
mit, wie ich immer wieder fest
stellen kann, tja, und auch muß . 
Es werden seit Jahren irgendwelche 
überge?rdneten Ziele in die Gegend 
geschr1en, aber wo bleibt die Um
setzung? Da sind wir gefordert. 
Da ist nicht das Verständnis ir
gendwelcher Bürokraten gefordert . 
Die formulieren mit der Zeit immer 
mal ihre Rechte, die sie anderen 
einräumen; schließlich leben wir 
~a in einer Demokratie, da muß man 
Ja auch was für die Öffentlich
keitsarbeit machen, sprich verdum
men . 
Aber so schwer ist das alles doch 
nicht zu begreifen, sollte man mei
nen. Ein jeder fühlt sich unge
recht behandelt, aber keiner will 
für die Sache kämpfen . Alle träu
men von der h~ilen Welt, wo sie 
aber hinführt, wenn wir sie in de
ren Händen 1 assen, 1 äßt sieh an den 
vorherrschenden Verhältnissen zei
gen . Ich bin jedenfalls der Mei
nung, daß wir - und nur wir - die 
Grundlage für deren Verhalten sind. 

Natürlich funktioniert er so, aber 
nicht im Sinne des Strafvollzugs
gesetzes . Da stehen ja schwarz auf 
weiß deren Ansprüche, nurhält sich 
da kein Mensch dran . Und was ist, 
wenn wir uns nicht mehr an die Re
geln halten? Wollen sie vor jeder 
Zelle eine GSG 9 Einheit statio
nieren? Na Bitteschön, haben wir 
doch weniger Arbeitslose und der 
Aufschwung schwingt und schwingt. .. 
Oder müssen sie dann in der Tat 
mal ihren Begriff vo~ Demokratie 
öffentlich zeigen? Soll ja nicht 
alles so locker mit innerparteili 
chen Amnesti~vorschlägen laufen, 
wie es versucht wurde . Vielle icht 
zeigen sie uns dann die inneren 
Werte, mit denen die guten Herren 
so massig ausgestattet sind. 
Vielleicht bekommt dann jeder 
Mensch mal das Recht auf Mensch 
sein und Freiheit ... 
So, ich möchte zum Schluß 
paar Leute grüßen, denn 
nicht nur Schreibverbote, 
auch Antworten .. . nää , 
Rolf, Jeanette ... ! 

noch ein 
es gibt 
es gibt 

Gerhard, 

Ich möchte Euch nochmal bitten, 
doch die Grüße mit in die Nummer 
zu bringen . Ihr solltet aber auch 
mal alles ein bißchen selbstkriti
scher betrachten, und das auch öf
fentlich ... 

Bis dahinsolidarische Grüße, Power 
und Freiheit ... 

Dirk Strandenaes 
2300 Kiel 1 

Hallo Jung!>, 

seid gegrüßt aus der tiefsten 
Provinz der BRD , dem einzigen noch 
heilen Bundesland laut "unserm 
Landesvater Strauß" aus Bayern! 

Ich bin nun im neunten Jahr im 
Knast, doch 1-1as mir diesmal zum 
Neujahrsbeginn passiert ist, das 
habe ich eigentlich noch niemals 
während meiner kurzen Knastzeit 
vernommen. Daher möchte ich Euch 
das dort oben in Berl in nicht vor
entha 1 ten. 

Sylvesternacht und Neujahrsbeginn 
ist ja wohl in jedem Knast gleich 

beschissen, aber ich spreche wohl 
nicht übertrieben wenn ich sage, 
daß es in dieser Nacht bereits 'ne 
alte Tradition ist, daß sich die 
Knackies über die Fenster zum Neuen 
Jahr begrüßen. 

Daß in der Neujahrsstunde Lärm 
herrscht, daß mi t den Blechnäpfen 
an den Gittern geklappert wird, 
mange ls Feuerwerkskörper und daß 
auch die leeren Bombengläser in 
den Hof fliegen , das betrachte ich 
zumindest als normal, wenn's auch 
nicht Jedermanns Sache ist, doch 
für mich ist es normal. 

Ich, in meiner Freude das alte 
beschissene achte Jahr nun endlich 
hintermir zu haben und dem neunten 
freudig entgegenzubl icken (denn 
die 9 die wird sich freun), zer
reiße a 1 so den a I ten JahreskaI end er 
und lasse die Handvoll "Konfetti" 
zur Begrüßung des Neuen Jahres in 
den Hof segeln - lautlos wie die 
Schneeflocken. 

Tja und heute ging es deswegen zum 
St rafrappor t, wegen Störung des 
geordneten Zusammenlebens. 

Einen Wärter hat es gestört, daß 
ich diese Handvoll Papierfetzen 
fliegen ließ. Und wohl in seiner 
Neujahrsfreude die erste Meldung 
schreiben zu dürfen, war ich wohl 
das geeignete Opfer. 

Hunderte von Gläsern f logen wie 
immer aus den Fenstern und allerlei 
anderes dazu, sicherlich genauso 
beobachtet wie meine Papierfetzen. 
Doch dieser Lä rm war ja wohl nicht 
geeignet das geordnete Zusammenle
ben zu stören, doch meine lautlo
sen Papierflocken waren es wohl. 

So bekam ich zum Neuen Jahr vom 
ORR Rammelt für meinen zerrissenen 
Kalender, den ich fliegen ließ, 
14 Tage Freizeitsperre aufgebrummt 
(allerdings zur Bewährung ausge
setzt ) . 

Könnt Ihr es glauben und wenigstens 
darüber lächeln ... ? Bleibt wohl 
nur festzustellen , wir hier, in 
unserem heilen Bundesland, wir 
feie rn eben Neujahr völlig anders, 
nämlich anschließend beim Straf
rapport. 

EUCH ALLEN ein besseres Neues Jahr! 
ln diesem Sinn sage Ich EUCH Ser
vus! 

Helnz Robert Konrad 
JVA Straublng 
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Liebe Redaktion! 
Damit ich nicht undankbar erschei
ne, möchte ich Euch heute mit die
sem Brief dafür danken, daß Ihr 
mir fast vier Jahre den "Licht
blick" kostenlos geschickt habt , 
1·1eil ich finanziell nicht in der 
Laqe war ein reguläres Abonnement 
zu nehmen und daß Ihr mir Gelegen
hei t gegeben habt , durch das Lesen 
des "Lichtblicks" eine menge Dinge 
zu erfahren , diedie Gefanqenen be
treffen, unabhängig davon, daß sie 
für uns in Bayern überhaupt kei ne 
Bedeutung hatten, denn nach der 
Meinung, die ich mir bildete, stel
len die Gefangenen Bayerns ei ne 
Ausnahme dar, als ob sie nicht der 
Bundes republik angehören würden, 
sondern der Strafanstalt eines an
deren Kontinents mit dem seltsamen 
Namen "Freistaat Bayern" . 

Ich bin ein ehemaliger Insasse der 
JVA Ytraubing und gerade vor einer 
Woche entlassen worden, das heißt , 
von der Ze 11 e in das Flugzeug und 
zwei Stunden später nach Hause , wo 
ich trotz meiner Verpflichtungen 
und Beschäftigungen denke, daß ich 
sovi e 1 von meiner kostbaren Zeit 
aufbri ngen muß , um Euch zu schrei
ben und damit zu zeigen, daß die 
heutigen Gri echen noch nicht von 
ihrer überlieferten Kultur abge
kommen sind und das Gefühl für 
Höflichkeit verloren haben . 

Ich bin sicher, daß Euch selbst 
manchma 1 die Tränen gekommen wären, 
wenn Ihr gesehen hättet, was aus 
der Mühe geworden ist, die Ihr 
Euch mit dem "Lichtblick" gemacht 
habt. Er hat manchma 1 ausgesehen 
wie ein "gerupfter Voge 1" , so zum 
Beispiel auch die letzte Ausgabe 
vom November . "1a n hat die Seiten 
18 und 19 herausgenommen und mir 
stattdessen ei nen Zettel gegeben, 
daß diese Seiten aus Sicherheits
gründen und aus Gründen der gei
stigen Gesundheit herausgetrennt 
wurden. Man hat sie sicher in den 
Papierkorb geworfen und damit so
~tohl Euch als auch uns bel ei digt. 
Es wäre sehr freundlieh von Euch , 
wenn Ihr dagegen die nötige Be
schwerde machen würdet, vielleicht 
hört man auf Euch besser und sie 
hat Erfolg, denn die Gefangenen 
hier hört doch niemand an (Stimme 
in der Wüste), weil das ja lächer
liche Sachen sind, die nur unfähi 
ge.Leiter von solchen Institutio
nen wie Straubing zustandebringen. 

Wie geht es eigentlich, daß ei n
fach zwei Seiten untersch 1 agen wer
den, und wessen Fehl er sollen da
mit wohl verdeckt werden? Ich mei
ne, \'lenn schon Pressefreiheit be
steht und Minister, Präsidenten und 
Könige von der Presse kritisiert 
werden, weil einfach Fehler ge
macht werden , wie können dann die 
"großen Persönlichkeiten der JVA 

6 1 der lj chtblick 1 

Straubing" eine Ausnahme bilden 
und die Verfassung des Landes mit 
Füßen treten? Setzt der Verletzung 
fremden Eigentums durch die Leute , 
die sich aus Versehen am falschen 
Platz befinden, endlich ein Ende! 
Das ist nicht nur meine Bitte , 
sondern ich bin damit die Stilll11e 
von ca . 1. 000 Gefangenen der JVA 
Straubing. Der "Lichtblick" ist 
doch n i eh t mit einer ansteckenden 
Krankheit behaftet, daß er die 
bayerischen Gefangenen anstecken 
könnte. Scheinbar befürchten das 
die Herren Anstaltsle iter, weil 
sie oft nicht nur ein paar Seiten 
sondern sogar das ganze Heft be
schlagnahmen, aus einer dummen 
Auffassung heraus oder aus Mangel 
an Einschätzungsvermögen. 

Wenn ich diesen Brief geschrieben 
hätte, während ich noch in der JVA 
Straubing war, hätte i ch sicher 
die Ehre gehabt , den Psychiater 
Rauwo 1f kennen zu 1 ernen, im Haus II I 
der JVA, der in ganz Bayern be
kannt ist, ich glaube sogar in 
ganz Deutschland, für seine psy
chiatrischen Fähigkeiten . Er ist 
in Argentinien geboren, aber er 
kehrte in das Land seiner Vorväter 
zurück , damit er an den Versuchs
tieren in Straubing seine geheimen 
Künste fortsetzen kann und mit ei 
ner Spritze diejenigen , die nicht 
gehorsam sind, in Roboter verwan
delt, die Nie italienische t~ario
netten umherwandeln. 

Lei der 1 eben wir im Zentrum von 
Europa und müssen doch mit a 11 er 
Kraft unserer Stimme rufen: Laßt 
uns Freiheit und Demokra tie haben ! 
HöRT UNS NA CHBARN! 

Ich danke für die Gastfreundschaft! 

Christos Kostopoulos 
Athen 

..• vorhandene Ähnlichkeiten sind 
zwar auffällig, doch nicht gewollt! 

An die Lichtblick-Redaktion! 

Betrifft : Artikel 'Sicherungsver
wahrung' - Dezemberheft 
85 (besse re Bezeichnung: 
'Sichere - Vernichtung'!) 

Hallo Lichtblicker! 

Zu Eurem Be r icht über Sicherungs
verwahrung ('Sichere - Ve rni ch 
tung') möchte ich kurz folgende 
Zeilen anmerken: 

ln Eurem Bericht über SV schreibt 
Ihr, nach dem Kriege wurde verpaßt 
diesen Paragraphen abzuschaffen! 
Keinesfalls wurde es "verpaßt"! 

Dieser Pa ragraph sagt nach-wie-vor 
über den Charakter derer aus, die 
in diesem Beerdigungsstaat das 
sagen haben. Nicht dieser SV- Para
graph hat überlebt , sondern die 
Machthaber und deren Gedankengut! 
Die Kirche und die Justiz hat bis 
jetzt jede Staatsform überlebt . 
Wer dieses Land als Rechtsstaat 
bezeichnet ist mit Blindheit ge
schlagen. Traurig nur, wievi e l In
haft ierte sich diesem verrückten 
System unterwerfen . Bezeichnend ist 
es für diesen Beerdigungsstaat , der 
s ich Rechts - staat nennt und Ge
setze des Naziregimes anwendet, um 
'ne Minderheit von Inha fti erten 
bis zu (max. ) zehn Jahre (nach der 
ei gentlichen Stra fve rbüßung) hinter 
dem Zuchthausgemäuer ihrer Ver
nichtungs lager verschwinden läßt, 
und alles unter dem Deckmäntelchen 
der Rechtsstaatl ichkeit . Nur so ist 
die hier praktizierte Maßnahme zu 
Interpretieren. Solange dieser 
'Rechts-s taat ' mit derartigen Prak
tiken des 3. Reiches agiert, Men
schen vernichtet und s ich einbil 
det rechtsstaatlich zu handeln, 
solange ist er um kein Haar besser 
als zum Beispiel das heut ige 
Apartheid-Regime Südafrikas oder 
andere Pol izeirepubliken dieser 
Welt. 

Eine wirkliche Demokratie hat zwar 
Gesetze, um Rechtsverletzungen an
gemessen zu ahnden, doch kann sie 
auf derartige Vernichtun9spara
graphen ( leidlich) verzichten. 

Unseren hi esigen korrupten Politi 
kern ist zu raten, bevor sie sich 
ständ ig über menschenvern ichtende 
Praktiken in anderen Staaten au f
reg(en), sich an ihre eigene Nase 
zu fassen! (Und jene abzustellen 
damit haben s ie genügend zu tun) . 
Auch wäre den Politikernjeglicher 
Couleur dringend zu empfehlen 
diesen Naziparagraphen schleunigst 
dorthin zubefördern wo ihn die DDR 
(di e man bei jeder Gelegenheit als 
Unrechtsstaat diffamiert) schon 
längst h inbefördert hat, nämlich: 
Auf den Misthaufen der Geschichte! 

ln diesem Sinne soli darische Grüße 

S. Kungl 
JVA Bruchsal 



Betr .: Lichtblick-Artikel (11/85) 
"Gespräch mit dem TAL V", 
und Reinhold Patzer Leser
brief (Lichtblick 12/85, 
Seite 18 und 19). 

Hallo (Steinwurf ) Nachbar! 
Obwoh 1 mir in meiner s 1 awi sehen 
"Muttersprache" federleichtes Ver
ständnis, Nachempfinden und Holo
graphieren gelingen würde, werde 
ich - notgedrunqen - in diesem, 
Deinem Falle, Leidensgenosse Rein
hold Patzer, mich mal der germa
nischen Mundart bedienen und ver
suchen einem, unseren, Deinem Ker
ker - Sein oder auch nicht Sein -
einen nüchternen, realistischen 
Ton auf-zu-bürden. In diesem Sinne 
einer möglichst definitiven, kate
gorisch- imperativen {ha, ha), wa.h'r
eaheinlichen Lebenswirklichkeit 
schlicht gesagt auf den Grund ge
hen. 

Auf- (Unter)- Grund der Population, 
Fluktuation in dem von Dir so er
duldeten, verhaßtenBeton-Wohnsilo, 
dem, Deioen vergangeneo Insassen -
Aufspürinstinkt und mein aktuell
instinktloses Nichtsein bei Wort, 
Tat und bei/zu Fuß noch ma 1 auf-zu
( er) tragen, auf- zu-rollen, ja 
noch mal rekonstruierbar werden 
lassen . Auf-zu-v~erten Dein unwi
derlegbares Insassen-Engaqement 
(TA V Freigängerhaus) , das hier (wie 
auch vielerorts) beisoiellos, en 
gros den Ich-Menschen nur mal wie
der bestätigt, wiederspiegelt und 
sogleich in einem Vergleichs-Atem
zuge aus, vor 1 auter Neid über Dei 
ne Kommunikations -Düsenemsigkeit 
in der TA II zu kapitulieren. 
Es gebührt Dir- an dieser, auf der 
Ste 11 e gebührt Dir doch ein Hoch ... , 
denn : "Derer, jener Selbstironie, 
Selbstbetrug sein eigen nennt, 
kann nur als Opfer seiner selbst 
fungieren." (Hast du mal etwas von 
Selbsterkenntnis gehört?), oh Rein
hold, in Deinem Fabelhaus einzuge
hen ... , aber ich ziehe es lieber 
vor dessen nicht würdig zu sein 
und stattdessen die Weihnachtsfei 
ertage bis Neujahr hinein im grau
en Betonsilo an vier Turnieren 
(Bag-Gammon, Skat, Schach, Tisch
tennis) mich ab- zu-schinden, ab
zu-quälen. 

Bedenke : "Wo eine gesunde Physe, da 
auch eine gesunde Psyche." Psyche; 
Psyche auf Abruf, gell? Denn 
zwischen Panorama- (An-) Blick und 
Steinwurf-Ghetto erinnern, mahnen 
starre, trübsinnige, herzzerreißen
de Neurosen, Psychosen, - und da 
liegt nicht jedem jeder Glockenge
l äutk 1 ang hautnah im Ohr und wer was 
aus Stahl und Vollklang nicht 
hört, da wird es auch am Klein
und Großübel nicht differenzierter, 
divergierter. 
Dem, wem da noch locker vom Hocker 
des "Vo 11 zugs 1 ocker" fa 1 sehe Töne 
schlägt, dem ist es da nicht 
"Schrauben-Locker". Wer kann schon 
wo, was, worur, auch du kannst 
nichts (da) für, Fairplay, Beschei
denheit, Selbstlosigkeit, Beson
nenheit Dir sinnlos aufzutragen? 
Ich unterstelle Dir aber zwischen 
reich und arm mit praktischen, 
theoretischen, logischen, vernünf
tigen, weisen Schlußfolgerungen 
umzugehen. Theorie , Praxis und 
Vo 11 zugs 1 ockerungen! Die umzuset
zen bedarf 1 ogi sches , vernünftiges, 
vertretbares Verantwortungsbewußt
sein im voraus. 
Nur relative Sicherheit gebe es in 
punkto Glaubwürdigkeit des, jeden 
Probanden, oder auch nur ein aku
tes Sicherheitsrisiko . Es ist da
rum wesensfremd Deiner "Hausfee 
Henning" und Herrn ihre 11achtfak
toren unter/über-zu-bewerten .. In 
Anbetracht einer philosophischen 
Denkpause stimuli ere Dich gar mit 
einer Dir zu empfehlenden Weisheit 
zu: "Justiz mit Gerechtigkeit zu 
verwechseln ist des Narren-Bitt
stellerkatalog ... " (Aber Dir als 
einem Fast-Volljuristendies auch 
nur zu-zu-muten). Sehr wohl zumu
ten; zumindestens psychopathisch 
nach- zu- vollziehen dieses Fazit 
der (Narren-) Geschichte, oder wo 
ein Waagschälchen "Sinnbild des 
Gerechten", da nutzt auch prunk
volle Zierde nichts , denn wo prunk
voll da auch (Prunk)- Sucht und de
rer auch nur milde nennen, preßt 
in Reih und Glied gelind(e) auch 
noch aus dem Kinde ein Delinquen
ten-ge-bil de. Aus Reih und Glied 
wird nun einmal Folge, Konvales
zensfolge und was dem "Sinnbild 
des Gerechten" nicht (ge)reicht, 
das gedeit und verderbt gebenedeit 

auch symptomatisch als "Symbol des 
Gerechten". Um hinzu auf derer, 
ihres (doch nicht Deines?) sym
ptomatisch-delinquentes Probanden
Dasein noch mal an/ein-zu-gehen, 
so sei es Dir gesagt, obwohl 
-nicht nur- ein "weiblicher Sper-
1 ing" der Spatzenbrot-Fürsorge 
auch bei Teufelsbrut (Kuckucks- ei) 
noch verdingt, so sei es doch sym
pt.ombedi ngt, nicht reparabe 1 , irre
parabel debiten Spatzenhirnen auch 
nur von ma 1 zu ma 1 mobite Ansichten 
an/zu- zu-trauen, wiederum einen 
hiesigen ''Revier-Sperling" schon 
mal von mal zu mal hohe, majestä
tische, verständnisvolle, ideali
stische Flügelschläge an-zu-merken, 
ab-zu-ringen sind, ja ihrer mit 
aller Acht(ung), Gebühr(en), zu 
würdigen, zu huldigen sind. El 
Condor pasa ... Und wohin fliegst 
Du? - (Pardon! Du düst ja). 

Mit vorzüglichen Dank für die, 
Deine Enthüllungen, die Hobby-Le
seratte 

Wolfgang Sowinski 
JVA Berlin-Tegel, TA V 

Betr.: Meinen Leserbrief an den 
Tagesspiegel in der Sache 
Eberhard Babst! 

In Bezug des Schicksals der Inge
borg T. habe ich den Bericht im 
LICHTBLICK auf Seite 13 gelesen 
und möchte fo 1 gendes sagen: "Mir 
ist inzwischen klargeworden, daß 
keiner von uns das Recht hat, über 
einen Mitgefangenen zu richten 
oder zu urteilen." Sie haben Recht, 
daß hierzu das Gericht da ist. 
Deshalb bedaure ich meine doch ir
gendwie nicht genügend Oberlegte 
Leserreaktion an den Taqesspiegel. 
Ich muß meine dort vertretene ~ei
nung korriqieren. 
Ich wäre dankbar, wenn meine Worte 
in der nächsten Ausgabe veröffent
licht werden. 

Bernd Zwaka 
JVA Berlin-Tegel, TA IV 
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Am Donnerstag, dem 16. vanuar be
suchte uns Frau Bir9itta Wolf in 

~ de.r Lichtblickredaktion.l~ir hatten 
uns auf dieses Zusammentreffen 
schon lange gefreut, denn Schließ
li eh kannten wir sie nur durch ihre 
Ar.beit1und durch Briefe. Frau Wolf 
kam , um , .~~ i e sie es aus-drückte, ei
nen Dank abzustatten, weil wir sie 
zur Verleihung des Bundesverdienst
kreuzes vorgeschlagen haben. Nach 
dem Kennenlern~n war sich die Re
daktionsgemeinschaft einig , diese 
Frau hat sich wirklich die Sache 
der. Gefangenen zu eigen gemacht 
und kümmert sich um uns in cemer
kens\'/erter Weise. Einen Dank an 
dieser Stelle auch noch einmal an 
den Bundespräsidenten, der in die
sem Fall, wie man immer so schön 
sagt, ei n MachtiYort gesprochen hat. 

Schon nach wenigen t~i nuten vermit
te 1t Frau Wolf das Gefühl, man kennt 
sich seit Jahren und als sie 
nach über zwei Stunden ging, war 
die Zeit wie im Flug vergangen. 
Frau Wolf war in Berlin, um an der 
Ta 1 kshow "Leute" des dritten Pro
gramms teilzunehmen . Da die Talk
show erst um 21 .30 Uhr begann und 
fast alle Gefangenen diese Fern
sehsendung nicht sehen konnten, 
wollen wir ein bißchen ausrühr
lieher darüber berichten. Frau 
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Wolf trat gegen 22.30 Uhr vor die 
Kamera. Sie wirkte frisch und ju
gendlich. Ruhig und bestimmt er
zählte sie die Geschichte, wie sie 
zu dem Bundesverdienstkreuz gekom
men ist. Dabei hat sie noch einmai 
ganz klar hervorgehoben, daß ein 
Brief, der nicht veröffentlicht 
werden sollte, von den Tegeler Ge
fangenen dochveröffentlicht wurde, 
den Ausschlag für die Verleihung 
der Auszeichnung gegeben hat. Trotz 

·des Versuches der Moderatorio 
dur.ch Zwischenfragen das Thema in 
andere Bahnen zu lenken, hat Frau 
Wolf die Geschichte zu Ende erzählt. 
Anschließend wurde der Strafvoll
zug als Ganzes aus der Erfahrung 
von Frau Wo 1 f durchgesprochen. ~~as 
mich persönlich dabei sehr beein
druckte, war die deutliche Betrof
fenheit der Besuche r dieser Talk
show als Frau Wol f über ihre Er
lebnisse im Deutschen Strafvollzug 
berichtete. Die Kamera wich mehr
mals ins Publikum ab und es war 
ersichtlich, wie betroffen die 
Menschen waren. Wir haben aufgrund 
dieser Sendung auch einige Zu
schri ften erhalten, von Menschen , 
die sich rur den Strafvollzug in
teressieren. 
Frau Wolf verglich unser jetziges 
Strafrecht mit einem Vergeltungs
strafrecht, das eines modernen 

Staates nichtmehrwürdig ist. Stra
fe setzte sie gleich mit Mittelal 
ter, Kerker, Folter, Isolat ions
haft, bis hin zum Konzentrationsla
ger. Als positiv empfand sie, daß 
es seit 1977 wenigstens schon ein 
Gesetz gibt, daß den Strafvonzug 
regelt. Sie sagte wörtlich : "Nun 
hat der Gefangene die Möglichkeit 
eine gerichtliche Klärung herbei
zuführen, und wenn er Glück hat be
kommt er auch recht." Lei der haben 
wir Gefangene hier in Berlin wenig 
Glück mit unseren Strafvollstrek
kungskammern und die restriktive 
Praxis der Strafvol l streckungskam
mern bei Entlassungsanträgen zum 
2/ 3-Zeitpunkt wirdauch ein interes
santes Thema für den April-Licht
blick sein. An dieser Stelle sei 
vi e ll eicht einmal bemerkt, daß mein 
Vorgänger, der sich seit Juli 1985 
im offenen Vollzug befindet, auch 
keine Entlassung zum 2/3-Zeitpunkt 
bekommen hat. Auch bei ihm war der 
Vorsitzende der Strafvollstrek
kungskammer, Richter Zippel, der 
Meinung, er solle noch einige Mo
nate im offenen Vollzug zubringen . 
Auf die Frage der Moderatorin, was 
sie jetzt am Strafvollzug am mei 
sten störe, sagte sie , es sinddrei 
Dinge, die unbedingt verbessert 
werden müssen: Erstens, das Gna
denrecht und die geringe Chance 



vom Staat Gnade zu erhalten, da in 
diesem Lande Vergeltung vor Gnade 
geht. Zl·teitens, die FragederHaft
unfähigkeit, l'leil hier kranke loten
sehen vielleicht erst kurz vor dem 
Tode ent lassen werden . Drittens 
bemängelte sie die Praxis der Wie
deraufnahme , die in Deutschland 
so gut wi e unmöglich ist . 
Auf die Unterbringung der Gefange
nen angesprochen, sagte sie , es 
liegt nicht daran, ob eine Anstalt 
alt oder neu ist, sondern 1·1elche 
Person sie führt . Es gibt Anstal
ten, di e al t s i nd , mit kle inen 
Zellen, in denenaber der Strafvo ll 
zug liberal gehandhabt vti rd , und auf 
der anderen Seite gibt es Ansta 1 ten 
mit großen Zellen, in denen noch 
ein unerbittlicher Anstaltsleiter 
das Zepterschvtingt, und da kommt es 
zwangsläufig zu Spannungen (mit 
al ter Anst al t und kl ei nen Zel len 
kann abern icht Tegel geme int sein, 
weil es hier ja keinen liberalen 
Strafvollzug gibt!). 
Bemängelt wurde von Frau ~lol fauch, 
daß jeder Gefangene mit seiner 
Verhaftung entmündigt vtird . Man 
läßt ihm keine Möglichkeit, für 
seine Fami l ie zu sorgen und wie 
jeder norma le Bürger Gel d zu ver
dienen . Sie sprach davon, daß die 
Deutschen ja so gute Organisatoren 
wären und es deshalb auch möglich 
sein müßte , Betriebe in die An
stalten zu bekommen , die kosten
deckend effekti v arbeiten . Außer
dem wären Gefangene ni cht renten
versiche rt und würden praktisch 
nach der Entl assung vor dem Nichts 
stehen, vteil für ihr Alter nicht 
vorgesorgt ist . 
Sie sprach dann auch davon , daß in 
Schweden di e Durchschnittshaf tzeit 
von Gefangenen mi t schwersten Ver
brechen neun J ahre beträgt , wäh rend 
in Deutschland Gefangene schon 35 
Jahre einsitzen . In diesem Zusam
menhang berichtete sie den Fall 
einer Frau , die schon im Konzen
trationslager 1·1ar und seit 35 Jah
ren in Haft ist . Diese Frau ist 
gar nicht mehr in der Lage außer
halb von geschl ossenen Räumen zu 
leben . Frau Wolf wollte si ch darum 
bemühen , daß diese Frau in e in Al 
tersheim kommt , damit sie den Rest 
ihrer Tage noch in Freiheit ver
bringen kann . 
Sie schloß mi t der Bemerkung , daß 
die Strafen in Deutschl and ent
schieden zu hoch sind und daß eine 
Abkehr vom Vergel tungsrecht zum 
echten humanen tatbezogenen Aus
gleichsrecht längst überfällig ist . 
Beeindruckend , wie mutig und sach
lich Frau \ololf ihre Sache vertrat . 
Schade , daß es nicht mehr Menschen 
dieses Kali bers gibt. Es wäre uns 
Gefangenen nu r zu wünschen . 
Vielen Dank Frau Hol f! 

- äh-
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Ein fal scher Mann am falschen Pl atz 

Wenn uns Mitgefangene über un
freundliche Beamte im Sprechzen
trum 11/I I I berichteten, konnten 
wir Gefangene in der Teilanstalt 1 
uns überunseren Sprechstundenbeam
ten nicht besch1·1eren . \~ir hatten 
Herrn Hauptmann, der mit seinem 
Mecklenburger Platt in rauher aber 
sehr herzlicher Mundart die Gefan
genen und die Besucher begrüßte. 
Die ganze Atmosphäre im Sprech
zentrum war freundlich und locker. 
Auch ~1enn Herr Hauptmann ei nma 1 
einige Tage frei hatte, bemühten 
sich seine Kollegen freundlich und 
höflich zu sein. 
Diese Zeiten sind nun vorbei. Von 
der alten Mannschaft ist nur ei ner 
gebliebe~. und der neue Mann ver
sucht das, was ihm an Körpergröße 
fehlt, durch Unfreundlichkeit und 
Unhöflichkeit gegenüber den Besu
chern und Gefangenen wieder wett 
zu machen. 1 n der kurzen Zeit, in 
der er diese Tätigkeit ausübt, hat 
er schon sehr viel zu de r Verärge
rung der Insassen des Hauses I bei
getragen. Selten war man dort so 
einhellig einer Meinung. Dieser 
Mann ist an diesem Platze völlig 
fehl. 
Solche Beamten, die den Obergang 
vom Ven~ahrvollzug zum Wohngrup
penvoll zug innerl ich noch ni cht 
vol l zogen haben , soll t e ma n nicht 
im Publikumsverkehr einsetzen, 
sondern in irgendwelchen Positio
nen, in denen sie keine Schäden 
anrichten können, belassen . 

-gäh-

Besuch auf der Dea lerstation TA 1 

Einem Mitarbeiter des Lichtblicks 
wurde durch den Tei lanstalts lei ter 
I di e Genehmigung ertei lt die Dea
lerstati on A 4 im Ha us 1 zu besu
chen . Bei diesem Besuch sprach der 
Lichtblick mit verschi€denen In
sassen und befragte sie zu den 
Problemen, die dor tauf dieser Sta
tion vorherrschen. 
Es wurde allgemein kritisiert, daß 
das Freizei tangebot sehr mi nimal 
ist und das die Arbeitsmöglichkei
ten auf dieser Station sehr be
grenzt sind. Außerdem v1ürden die 
Fenster undicht sein und die Zel 
len dadurch ziemlich kalt. 
Diese Station ist sehr problema
tisch . Sie wurde geschaffen, um 
Ge fangene , diea ls Rauschgiftdea l er 
aufgefallen waren, iso l ieren zu 
können . So werden auf dieser Sta
tion die Zellen nur nachmittags 
aufgeschlossen und ansonsten nur 
zu den Versorgungszeiten . Ein In
sassenvertreter ha t diese Station 
auch besucht und bericht et darüber 
im se l ben Hef t (siehe I .V. infor
miert ) . 
Ein Besuch auf dieser Station wür
de manchen Mitgefangenen davor be
wahren auf diese verlegt zu \'terden. 

- gäh-

LETZTE MELDUNG: 
!3et r . : Grund I ahn nach § 1 Abs . 2 

Strafvollzugsvergütungsordnung 
Die Grundlöhne nach§ 1 Abs . 2 Straf
vol lzugsvergütungsordnung werden 
gern . § 43 Abs . 1 in Verbindung mit 
§ 200 Abs . 1 St Voll zG ab 1. Januar 
1985 wie folgt festgesetzt: 
Vergütungsstufe 1 Df4 5 . 15 
Vergütungsstufe 2 DM 6 .04 
Vergütungsstufe 3 DM 6.86* 
Vergütungsstufe 4 DM 7.68 
Vergütungsstufe 5 DM 8 .58 

* ( Eckvergütung) 
Für arbeitstherapeutische Beschäf
tigungen ( § 3 Strafvoll zugsvergü
tungsordnung) ergibt sich hieraus 
e in Arbeitsentgeld in Höhe von 
DM 3 .8G je Tag . 
Im Auftrag 
gez . Orth 
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Am 31. März 1986 wird die Firma 
Grauel ihre Tätigkeit in der Ju
stizvollzugsanstalt Tegel einstel
len. Oie Fi rma stellt Spezia ]
Druckmaschinen zum Bedrucken von 
unebenen Flächen her und war seit 
1898 zuerst in der Vollzugsan
stalt Moabit und seit 15 Jahren in 
Tegel tätig . Mitarbeiter der Fir
ma äußerten gegenüber dem Licht
blick die Vermutung, qaß die Auf
gabe des Betriebssitzes wegen der 
Erhöhung der Lohnkosten erfolgt 
sei. Im Anschluß an diesen Artikel 
finden Sie ein Interview mit dem 
Leiter der Arbeitsverwaltung, der 
dazu befragt wurde . 
Der Lichtblick führte auch ein Ge
spräch mit dem Seniorchef, Herrn 
Werner Grauel . Dieser gab klar zu 
erkennen, die Erhöhung der Perso
nalkosten war nicht der Grund zur 
Au~gabe. Er sagte uns wörtlich : 
"Es hat mich mehrere schlaflose 
Nächte gekostet, bevor ich mich 
dazu durchgerungen hatte diesen 
Betrieb, der immer mein Lieblings
betrieb war, ei nzus te 11 en." Daß 
das keine leeren Phrasen waren 
konnten wir deutlich merken, es 
machte dem Seniorchef doch sehr zu 
schaffen. Er bemängelte, daß es 
halt keine "Schränker" und gelern
te Werkzeugmacher mehr im Knast 
gäbe . Hauptgrund für die Aufgabe 
ist in seinen Augen die mangelnde 

für Fa. Grauel 
Qualifikation der Gefangenen und 
auch die Tatsache, daß es unmög
lich ist, hier in der Anstalt zwei 
Schichten zu fahren. Wenn man heu
te teure Maschinen kauft, sind die 
mit sechs Stunden Arbeit nicht 
ausgelastet, erklärte er uns. Durch 
die Struktur der Anstalt ist es 
leider nichtmöglich z1~ei Schichten 
zu fahren, und desha 1 b \·tären die 
sehr teuren Maschinen, die nun an
geschafft werden müssen, auch 
nicht ausgelastet. 

Die Firma Grauel hatte in den 
siebzig~r Jahren zeitweise bis zu 
65 Gefangene beschäftigt. Davon 
sind jetzt noch 25 Arbeitsplätze 
geb 1 i eben , und auch diese werden ab 
Ostern nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Oiesteigende Arbeits losen
zahl in der freien Wirtschaft macht 
sich auch hier bemerkbar, und es 
ist sehr schwer, eine neue Firma 
in den Knast zu bekommen. Der Lei
ter der Arbeitsverwaltung hat im 
Interview erklärt, \<lelche Firmen 
er am liebsten in die Anstalt be
käme. Der Senat gibt ja leider 
für Betriebe, die Arbeitsplätze in 
Haftanstalten schaffen, keine För
derungsmittel. Deshalb ist es für 
Fremdfirmen nicht gerade lukrativ 
hier eine Arbeitsstätte einzurich
ten. Dabei sind gerade zur Reso
zialisierung Arbeitsbedingungen 
und ein Arbeitsverhältnis wie in 

der freien Wirtschaft sehr wichtig. 
Die Gefangenen haben immer gerne 
bei der Firma Grauel gearbeitet. 
Der Seniorchef war sehr beliebt. 
Bei Gesprächen betonen Mitgefange
ne immer wieder, 1·1ieviel sie bei 
dieser Firma gelernt haben. Zu 
Zeiten, als die Firma Grauel noch 
Lehrlinge ausbildete, war die Leh
re hart . aber es wurde nirgends so
viel gelernt, wie in diesem Be
trieb. Einer der hier tätigen Mei
ster dieser Firma ist nun schon 
seit fast dreißig Jahren Betriebs
angehöriger und das ist bestimmt 
ein Zeichen für gutes Betriebskli
ma. Auch die Fluktuation unter den 
Gefangenen war sehr gering. 
Es ist unverständlich, vtarum hier 
in der Justizvollzugsanstalt kein 
Zweischichtenbetrieb oder sogar 
Dreischichtenbetrieb eingerichtet 
•;~erden kann. In der freien Wirt
schaft werden die teuren Maschinen 
im Mehrschichtenbetrieb genutzt, 
sonst wären die Anschaffungs
kosten nicht mehr rentabel. 
Wir bedauern den Weggang dieser 
Firma und sind der Meinung, t,.tenn 
die Justizven·Jaltung etwas flexi
bler wäre, könnte es auch für 
Fremdfirmen attraktiv werden, im 
Knast Fertigungsstätten zu errich
ten. -gäh-

INTERVIEW MIT DEM LEITER DER ARBE ITSVERWALTUNG, HERRN ORTH 

libli : 
Können Sie bestätigen, daßdie Fi r 
ma Grauel den Betrieb in der JVA 
Tegel zum 31 . März 1986 einstellt? 

Ort:h : 
Es trifft zu, daß die Firma Grauel 
zum 31.3.1986 den Betrieb in der 
Anstalt einstellt . 

libli : 
Wurden von Ihrer Seite die Preise 
für die Arbeiter erhöht? 

Ort:h : 
Ja, letztmalig im April 1985. 

libli : 
Waren die Lohnkosten der Grund zur 
Aufgabe? 

Orth : 
Oie Erhöhung der Löhne t,.tar NICHT 
der Grund zur Aufgabe. Die Firma 
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wird neue, dem gegenwärtigen Stan
dard in der Wirtschaft entspre
chende Maschinen beschaffen, deren 
wirtschaftlicher Einsatz bei einer 
Arbeitszeit von ca . 6 Stunden nicht 
möglich ist. 

libli: 
Wurden von der Anstaltsleitung An
strengungen unternommen, um die 
Firma Grauel zum Weitermachen zu 
veranlassen? 

Orth: 
Vonseiten der Anstalt sind erheb
liche Anstrengungen unternommen 
"''orden, die Firma Grauel zu einer 
Revidierung ihres Beschlusses zu 
bewegen; allerdings ohne Erfolg. 

libli: 
Liegen schon konkrete Pläne vor, 

was nun mit den Betriebsräumen pas
sieren soll? 

Orth: 
Die freiwerdenden Betriebsräume 
sollen weiterhin von der Arbeits 
ver\<ta ltung genutzt werden. Insoweit 
sind Kontakte zu einer Firma auf
genommen worden, die Interesse an 
der Einrichtung eines Produktions
betriebes gezeigt hat . 

libli: 
Was für Firmen wünschen Sie sich 
für die Insassen der JVA Tegel? 

Orth: 
Grundsätzlich ist die Anstalt an 
Firmen aus der t4etall - bz".t. Elek
troindustrie interessiert, die be
reit sind, qualitativ hochwertige 
Arbeiten an die Anstalt zu verge
ben. 

-gäh-



Professor 
Ernst 

Heinitz 
Zu Beginn des Jahrhunderts, am 1 . 
Januar 1902, kam Ernst Heinitz als 
Sohn des Or . phil.Geo rgHeini tz i n 
Wilmersdorf zur Welt. In diesem 
Jahr hat sich nun der Geburtstag 
zum 84 . Male gejährt, und zu die
ser Gelegenheit möchte die Licht
blickredaktion Herrn Prof . Heinitz 
gratulieren . 
Im Dezember war Prof. Heinitz als 
Gast in unserer Redaktion , und wir 
waren al l e begeistert wie frisch 
und lebendig er mit uns diskutier
te und wie innerlich junggeblieben 
er ist. Wir baten ihn um ein Foto. 
Dieses lehnte er ab, weil es nach 
seiner Meinung gegen das Standes
recht verstößt, wenn er als Anwalt 
für sich werben würde. Nun haben 
wir uns auf anderem Wege ein Foto 
besorgt und freuen uns einen An
walt der alten Schule auch im Bild 
vors tellen zu können . Anwälte sei 
nes Kalibers gibt es heute leider 
nicht mehr viele. Bei ihm steht 
der Mensch noch im Vorderg rund und 
nicht das Geldverdienen , wie bei 
sehr vielen seiner Kollegen . Wäh 
rendes früher eine Seltenheit war, 
daß ein Anwalt selbst einmal straf
fällig wurde , ist das heute bei 
nahe eine Selbstverständlichkeit. 
Fast täglich berichten die Boule
vardblätter über Prozesse gegen 
Anwälte. 
Ernst Heinitz hatte mit 17 Jahren 
schon sein Abitur und studierte 
von 1919 bis 1927 Jura. Am 27 . 
April 1927 bes ta nd er das Zl'leite 
Staatsexamen mit Prädikat . Bereits 
1926 hatte er an der Universität 
Harnburg den Doktor der Rechte mit 
sehr gut erworben. 1928 \1/Urde er 
an das Arbeitsgericht Berlin abge
ordnet und dort am 1. November 1932 
zum Amtsgeri chtsrat und hauptamt
lichen Vorsitzenden ernannt. 1933 
wurde die Karriere von Ernst Hei 
ni tz unterbrochen . Er ist Halbjude 
und wurde daher am 1 . November 1933 
in den Ruhestand versetzt . Nun wag
te Or. Heini tz einen mutigen 
Schritt . Er ging nach Italien und 

bereits nach einem Jahr promovi er
te er dort zum Doktor der Rechte, 
obwohl er die italienische Sprache 
im wesentlichen erst in Italien 
lernte . Er wurde itali enischer 
Staatsbürgerundwar 1946-1948 Lei
ter des Wohnungsamtes der Stadt 
Florenz . Im Juli 1948 wurde er als 
ordentlicher Professor für Straf
recht an der Universität Erlangen 
berufen und dort erwarb er die 
Deutsche Staatsangehörigkeit zu
rück . 1952 folgte Heinitz einem 
Ruf an die Freie Universität Ber
lin. An dieser Universität war es 
auch, wo er 1961 als Rektor dem 
Präsidenten Kennedy die Ehrenbür
gerurkunde der Freien Universität 
überreichen konnte. Seit 1953 war 
eranBerliner Gerichten als Straf
richter tätig, zunächst Landge
richtsrat, dann Kammergerichtsrat 
und schließlich von 1959 bis 1967 
Senatspräsident beim Kammergericht. 
Seit dem 31 . März 1970 ist Profes
sor Heinitz emeritiert und hat 
noch bis 1977 Vorlesungen an der 
Univers ität gehalten . 
Bei dem Gespräch in der Redaktion 
fragten wir, ob es nicht für ihn 
ein toll es Gefühl war Kennedy die 
Ehrenbürgerurkunde zu überreichen. 

Die Antwort zitiere ich wörtlich: 
"Das war doch ein Zufa 11. Ich war 
gerade Rektor als Kennedy kam, in
folgedessen 1-1ar ich der Mann, der 
ihm die Sache. umhängen mußte . " A 1 s 
wir ihm daraufhin vorhielten, daß 
doch jeder stolz sein würde gerade 
Kennedy die Ehrenbürgerurkunde 
verleihen zu dürfen , antwortete er: 
"Für meine Grabrede ist das gut, 
ich habe einen Ehrendoktor in Bra
silien und habe zwei Doktoren . Ei 
nen in Italien undeinen in Deutsch
land·. Ich bin also Doktor, Doktor 
und außerdem noch Doktor h.c. Ich 
bin Ehrenmitglied in einer japa
nischen Strafrechtsgesellschaft, 
und ich bin Mitglied der römischen 
Gesellschaft für Gerichtsmedizin, 
wenn Sie das interessiert. Ich bin 
also ein Globegreis ." 

Die Menschlichkeit und Natürlich
keit dieses r~annes ist nicht ge
spielt. Er ist ein wirkli·ch be
scheidener Mensch geblieben , trotz 
aller Auszeichnungen und Würdigun
gen, die er in seinem Leben erfah
ren hat . 
Herzlichen Glückwunsch zum 84. Ge
burtstag, Herr Professor Heinitz. 

-gäh-
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Die Anwendung des Strafvollzugsgesetzes 

Gut haben die Bonner das gemacht. 
Nach jahrzehntelanger Gesetzlosig
keit für Verurteilte haben sie ein 
Strafvollzugsgesetz beschlossen. 
Wann war das, gestern ... ? Es 
braucht ja alles seine Anlaufzeit, 
nicht war? 

Fürdie gerechte Sache, oder wofür? 

Denn es ist schon erstaunlich, was 
die Leiter der Justizvollzugsan
stalten teilweise aus diesem for
malen Recht machen . Was formal 
Recht ist, wird in vielen Entschei
dungsfällen schon seit langem 
nicht mehr gefragt. In dem Maße, 
wie sich Anstaltsleiter mit frag
würdigen Entscheidungen hervortun, 
haben sich die Strafvollstreckungs
kammern der zuständigen Landge
richte oder die Oberlandesgerichte 
damit zu befassen. Die Beschlüsse 
der Strafvollstreckungskammern ge
hen nur zu oft mit den Entschei
dungen der Anstaltsleiter konform. 
Wer sich mit dieser oft eigenarti
gen Rechtsauffassung der Straf
vollstreckungskammern nicht abfin
det und vor das Oberlandesgericht 
zieht, bekommt häufig bescheinigt, 
daß Entscheidungender Anstaltslei
ter und der Strafvollstreckungs
kammern auf allem anderen als auf 
gültigem Recht beruhen . 
Hit Recht hat das a lies nichts 
mehr zu tun, was die Oberlandesge
richte immer wieder bearbeiten 
müssen. In schönster Regelmäßig
keit werden OLG-Entscheidungen in 
gleichliegenden Fällen erneut ig
noriert. Der Grabenkampf der An-

staltsleiter zielt darauf ab, die 
absolute ~lachtvollkommenhett zu 
besitzen und zu erhalten. Die Ge
schichte des Strafvo l lzugsgesetzes 
ist die Geschichte einer Gewalt, 
aus der die Ungerechtigkeit kommt. 
Niemand ist ehrlich, der nicht zu
gibt: Die Strafvollstreckungskam
mern und die Justizminister betei 
ligen sich an ihr. Als Beweis mei
ner Behauptungen verweise ich auf 
die OLG-Entscheidungen zu Gunsten 
beschwerdeführender Gefangener. die 
durch alle Vorinstanzen gingen . 
Daß der Staat ein Recht auf Ur
teilsvollstreckung und ein Recht 
darauf hat, Sicherheit und Ordnung 
in den Vollzugsanstalten und den 
Schutz der Allgemeinheit zu si
chern, ist eine Sache. Die andere 
ist: Die Strafvollstrecker treffen 
wider besseres Wissen widerrecht
licheEntscheidungen, nachweislich! 
Ihr Anspruch auf Macht macht sie 
blind. Blind für Recht und Gerech
tigkeit . Sie praktizieren am for
malen Recht vorbei. 

Oie gerechte Sache: Das wäre eine 
Strafvollstreckung, bei der der 
tief verwurzelte Anspruch auf Rache 
und Machtausübung vieler Voll
strecker von "oben " unterbunden 
würde. Die Aufsichtsbehörden sank
tionieren (fast) alles. Solange 
die Aufsichtsbehörden die immer 
wieder auftretenden Mißachtungen 
bestehender OLG-Entscheidungen 
nicht zum Anlaß nehmen, den An
staltsleitern auf die Finger zu 
klopfen, solange wir.d sich nichts 
ändern. 

• Hl u ... i~ vuwo"'' ;,t, sl • ..,~.., w l&.t .. l.olt tM sct.t., ... $ .... h~ .t;c. 

CNrh.IU ..,/c. ! ft 
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Das Strafvollzugsgesetz kann nur 
zur Anwendung kommen, wenn den An
staltsleitern auf dem Weisungswege 
die strikt e Anwendung bestehender 
Gesetze verordnet und ihnen die 
Grundlage eigener Machtvollkommen
heit genommen wird. Nur auf diesem 
Weg lassen sich die eklatanten Un
gerechtigkeiten beseitigen, für 
die die Aufsichtsbehörden die Ver
antwortung mittragen. 
Wer täglich "Im Namen des Volkes" 
gezeigt bekommt, dar~ durch Macht
vollkommenheit zahlreiche Grund
rechte ungestraft mit Füßen getre
ten werden dürfen, kann nicht da
von überzeugt werden, daß sein 
Fehlverhalten, sein Verstoß gegen 
die Gesetze, jetzt in der Voll
zugsanstalt auf dem Wege der soge
nannten Resozialisierung korri
giert werden soll. Wer selbst Ge
setze bricht, kann einem verur
teilten Rechtsbrecher nicht mit 
Mora 1 und überheb !'i chke i t kommen, 
denn er muß sich immer wieder vor
halten lassen, daß er überhaupt 
keinen Grund zur Predigt von Ge
setzestreue hat. Die Verfahrens
weisen, deren sich die amtlichen 
Strafvollstrecker häufig bedienen, 
unterscheiden sich in vielen Fäl
len nicht von den Rechtsverletzun
gen, die zur Inhaftierung der ih
nen ausgelieferten Menschen führ
ten. 
Wieviel Menschenverachtung liegt 
oft in den Entscheidungen der An
staltsleiter und der Gerichte. Wie 
kann man sich dann noch darüber 
wundern, daß die Handlungsweisen 
der Vorgesetzten durch die gesamte 
Hierarchie der Vollzugsanstalten 
nachvollzogen werden!? Wenn ein 
Vollzugsbeamter des untersten Ran
ges vom ersten Tag der Dienstzeit 
an erlebt, daß (fast) jede Gemein
heit von "vorne" gedeckt wird. 
kann er nichts Falsches darin se
hen, seine Macht ohne Rücksicht 
auf Recht und Menschlichkeit aus
zuüben - wenn seine Charakterzüge 
danach sind . Der Beamte, der 
menschlich und gerecht seinen 
Dienst versieht, kommt in der aus
gefei lten Hierarchie nur selten in 
solche Positionen, die (influß 
möglich machen . Und es gibt (Gott
seidank) allerhand Beamte, die sich 
von den Ungerechtigkeiten ihrer 
Kollegen nicht inspirieren lassen . 



r 

Gefragt sind aber mehr solche 
Strafvollstrecker, die die Fahne 
des Anstaltsleiters schwen~en -
auch wenn sie schmutzig ist . Ge
fragt ist der Mann, der seine 
dienstliche Aufgabe darin sieht, 
nach dem Motto "Auge IJil Auge, Zahn 
um Zahn" zu handeln . 
Nur sollte man das nicht zu oft 
machen . "Auge um Auge" geht nur 
zweimal - danach ist ein Drangsa
lierter blind. Blind für Recht und 
Menschlichkeit. Man kann als Ver
urteilter nicht mehr sehen, daß 
man Unrecht hat . 
Und irgendwann wird man entlassen 
und dann wundern sich die, in de
ren Namen man verurtei I t und 
"vollstreckt" wurde, darüber, daß 
ein "BI inder" (Auge um Auge ... ) 
rauskommt und dann nach dem ihm 
eingeimpften Motto "Zahn um Zahn" 
um sich beißt. 

Banak 

brüllt "Freistunde" und es gehen 
nur 32 Knackis rau.~. weil die 64-
Mann-Station nicht höher belegt 
ist ... welch ein L~b.en für Justiz
beamte! Weniger Beschwerden, weni
ger Ärger, weniger Arbeit. Warum 
fälltes den maßgeblichen Obervoll
streckern nicht selbst auf, daß 
sie sich ihren täglichen Frust 
selbst stricken? Sollte Rache tat
sächlich blind machen? Ich glaube 
es jedenfalls, denn es werden täg
lich "Blinde" entlassen; sie sind 
blind für Recht und Gesetz. Er
blindet durch amtliche Blendung. 
Oder muß es Verblendung heißen? 
Da hat mir letztens doch ein Mit
gefangener gesagt, daß ihm nach 
seiner Entlassung alles recht sein 
soll, wenn er nur recht - zeitig 
wegkommt und nicht erwischt wird. 
Wie kommt der zu dieser Meinung .. ? 

Erich Kronschnabel 
JVA Kassel 

Am Rande bemerkt 
Die Abendschau im Knast 
Dr.ei Tage vor Weihnachten berich
tete die Berliner Abendschau über 
dle Küche in der JVA-Teqel . Dabei 
erfuhren die Fernsehzuschauer auch 
gleich noch unser F.estmenue. 
Ein Beamter (im strahlendsten We iß 
seines Lebens) erzählte, am ersten 
Feiertag 9ibt es Gänsekeulen und 
für den zweiten Feiertag ist qou-
1 ade a 1 s Mi ttaqessen vorgesehen. 
AJ le Mitarbeiter der Küche waren 
weißaewandet und auch die an diesem 
Tage· diensthabenden Küchenbeamten 
strahlten Sauberkeit und Frische 
aus (einSchelmwer denkt, das läge 
am Fernsehen). 

Das war auch so ein richtiges The
ma für die Vorweihnachtszeit. Der 
brave Normalbürger sitzt zu Hause 
am Fernseher und hört, ach so 
schlecht leben die Knackis doch 
gar nicht. Da gibt es ja Weihnach
ten auch Gänsebraten und auch noch 
Rouladen . Nun ja, die Gänsekeulen 
waren wunderbar. fehlte nur die 
fachgerechte Zubereitung. Ein hal
bes Stündchen im Ofen hätte da 
schon wahre Wunder bewirkt und so 
waren sie leider etwas zu fest, um 
als Leckerbissen gegessen werden 
zu können . 
Nun korrmen wir zum zwe.iten Feiertag, 
wo es laut Ankündigung im SFB Rou
laden geben sollte. Es gibt einen 
alten Witz, wo der Ober seinen 
Gast fragt, wie fanden sie das 
Kotelett und der Gast antwortet 
darauf, achganz zufällig, als ich 
eine Kartoffel beiseite nahm. Die
ses traf auch bei den Rouladen zu. 
Sie wogen zwischen 65 und 80 Gramm 
und wenn ich mir vorstelle, was 
meine Mutter uns als Rouladen ser
viert hat, kann ich nur sagen, 
"Mensch, wie hast dudi r verändert". 
Wir laden die Berliner Abendschau 
sehr herzlich ein, einmal eine 
Woche die hervorragende Kost unse
rer Küche zu genießen. Vielleicht 
würde dann der Bericht doch etwas 
anders ausfallen. 

t(omm 1/err 6esus, sei UfJSer 

Gast unol e1l3ifte , t.-t7s ~ 
uns hC'Schere't hast ! 

-gäh-



HAFTLOCKERUNGEN 
Gespräch mit Senatsdirigent Bung 

Oie Erstzulassung zu Haftlockerun
gen, Ausführungen, Tagesausgänge, 
Regelurlaub, ist immer wieder An
laß zu heftigen Disputen zwischen 
dem Gefangenen einerseits und sei
nem Gruppenleiter oder Therapeut 
und der Teilanstaltsleitung ande
rerseits . Wennesdann wie im "Fall 
B." zur Flucht und zu erneuten 
schweren Straftaten kommt , greifen 
die "Wächter der Öffentlichkeit" 
zusätzlich in die Diskussion ein. 
Die Springerpresse bläst ins Horn 
und bringt die Angst vor dem 
"Knacki auf Urlaub" bis in die 
letzte Berliner Wohnstube. Oie Ta
ten eines einzelnen, bar jeder 
Alltäg l ichkeit, werden auflagenge
recht zur irr·ationalen Angst hoch
geputscht und der Bund Deutscher 
Kriminalbeamter, in Person des 
Vorsitzenden Ulrich Gähner, steht 
als Scharfmacher stets zur Seite. 

Während der Justizsenator Scholz 
in der "Morgenpost" (v . 29.9.85) 
noch bekannt gab, daß gerade bei 
Gefangenen mit schweren kriminellen 
Delikten der Resozialisierungser
folg vergleichsweise hoch ist und 
die Mißbrauchsquote bei allen 
durchgeführten Haftlockerungen un
ter 1% ( ! ) liegt, kommt Herr Gäh
ner in der "Tageszeitung" 
(v . 5.10.85) zu der persönlichen 
Ansicht, daß schwerkriminelle 
Straftä t er weder resozi a 1 i s i erungs
willig noch resnzialisierungsfä
hig sind. 

Daß der Justizsenat nicht bereit 
ist diesem Weltbi ld "in schwarz/ 
weiß" zu folgen, ist Hauptaussage 
eines Gespräches mit dem Senatsdi
rigenten Herrn Bung vom 26.11.85. 

"Oienachdem "Fal l B." getroffenen 
Einschränkungen sind inzwischen 
wieder aufgehoben worden . Eine 
Prüfung der in der Sotha" {Sozial
therapeutische Anstalt in der JVA 
Tegel) erstellten Prognose des 
Herrn B. hat ergeben , daß bei Vor
lage der Prognoseprüfung von Sei 
ten des Senats ebenfalls eine Ge
nehmigung zur Ausführung erteilt 
worden wäre. Therapeuten können 
sich irren , da man letztendlich 
niemand "in den Kopf gucken" kann. 
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Von Michael Preisinger 

Somit bleibt immer ein "Restrisi
ko". "Niemand", so Herr Bung wei 
ter, "hat deshalb Interesse daran 
an den Urlaubs- bzw. Ausführungs
bestimmungen des StVollzG zu rüt
teln oder die "AV" {Ausführungs
verordnung) vom 15.9.83 zu ver
schärfen. Konsequenzen ergeben 
sich für die "Sotha" im ~1egfallen 
der Generalklausel. Die Oberprü
fung der Zulassung rür Haftlocke
rungen wird detaillierter gefaßt, 
so daß sich genauere Vorgaben für 
die Richtlinien der Prognoseer
stellung ergeben. Wir erwarten, 
daß die Mitarbeiter dem Gefangenen 
nicht jeden Schmus abkaufen . Die 
Prüfung auf Haftlockerungen soll 
sehr sorgfältig durchgeführt wer
den, aber mit Herz!" 
Ginge es nach der "Morgenpost" 
(v. 29 .9.85) , so sollten zu einer 
Ausführung mehrere Vollzugsbeamte 
oder gar "erfahrene" Kriminalbeamte 
mitgeschickt werden . Woher der 
Kriminalbeamte Erfahrung bei der 
Ausführung von Strafgefangenen ha-

ben soll wurde nicht erörtert. 
Es steht zu befürchten, daßhier eher 
die Erfahrung im Umgang mit der 
Dienstpistole erwünscht ist. Doch 
daß Kugeln nicht vor Unschuldigen 
haltmachen ist eine Erfahrung die 
nicht nur Opfer von Gewalttaten , 
sondern auch die Angehörigen von 
Opfern tragischer 1rrtümer teilen. 
Ob es zur Flucht des Eberhard B. 
durch eine grobe Dienstpflichtver-
1 etzung kam ist noch Gegenstand ei
ner laufenden Untersuchung . Zur 
allgemeinen Ausführungspraxis aber 
hat Herr Bung klar Stellung bezo
gen. 
"Oienstpflichtsverletzungen werden 
mit Disziplinarmaßnahmen geahndet, 
aber nicht jeder Mißerfolg einer 
Ausführung soll und darf zwangs
läufig zu "Diszis" führen. Dies 
würde nur zu einer Verunsicherung 
bei der Beamtenschaft und zur 
"Stimmungsmache" gegen Ausführun
gen führen. Natürlich wäre es das 
Einfachste der Beamte würde sich 
"vordieTür legen", um ein Entwei
chen des Gefangenen zu verhindern. 
Damit \ltäre aber doch nur eine wei
tere Belastung des atmosphärischen 
Rahmens einer Ausführung erreicht 
und könnte dazu führen, daß der 
therapeutische Anlaß einer Ausfüh
rung "ad absurdum" geführt wird". 

Die Erprobung in Freiheit durch 
Ausführungen, Tagesausgänge und 
Regelurlaub, bis hin zum offenen 
Vollzug und Frei gang, ist die wich
tigste Hilfestellung zur Resoziali 
sierung. Resozialisierung,aufDau
er das einzige was dem Gefangenen 
und der Gesellschaft nUtzt . Wer 
Einzeltaten verallgemeinert, vor 
den Tatsachen tausender absolvier
ter Haftlockerungen, ohne Begehung 
von Straftaten, die Augen ver
schließt und leichtfertig die Ab
schaffung von Haftlockerungen for
dert, prägt ein zweifelhaftes Bild 
von den Werten einer Gesellschaft, 
die er verbal vertritt. 
Der Mensch kann nicht leben mit 
einer Perspektivlosigkeit, die 
keinen Wandel und keine Anderung 
zuläßt. Darin unterscheiden sich 
weder "Gefangene" noch "Frei e" und 
darUber sollten beide nachdenken, 
mit Herz und Verstand. 



RECHTSSCHUTZ FÜR GEFANGENE 

Einen Rechtsschutz, ähnlich wie 
für "Bürger" in Freiheit, gibt es 
für Gefangene nicht. Der rechtliche 
Begriff "öffentliches Interesse" 
setzt hier nicht ein. Es handelt 
sich ja "nur" um Gesetzesbrecher, 
und die sollen auch no~h Rechte 
haben? Ich habe diesen Satz mit 
Absicht et\otas provokativ geschrie
ben . Hand auf's Herz , denken nicht 
viele "Bürger" so. 

Draußen reicht ein der Polizei be
kanntes Unrecht, um die volle staat
liche Gewalt zu aktivieren. Es ist 
nicht einmal eine Anzeige nötig . 
Ist ein BUrger straffällig gewor
den, dann bekommterin vielen Fäl 
len eine Freiheitsstrafe . Durch 
die Freiheitsstrafe werden seine 
Rechte eingeschränkt. Allerdings 
ist genau fes tgeha 1 ten, was er ver
liert . Durch die "Rein-in-die-Zel 
le" und "Rübe-ab" Gedanken der 
meisten Bürger, wird dann der Straf
gefangene einfach vergessen. Das 
ist bequem und macht ni cht viel 
Arbeit . Für den "Bürger" ist das 
Interesse verloren, wenn die letzte 
Zeitungsmeldung über eine Tat Zl·tei 
Tage alt ist. 

Diese Haltung ist im gesamten Straf
vollzug deutlich zu spüren. Es gibt 
Vereine, die Tiere und Pflanzen 
schützen. Sehr gute Einrichtungen . 
Eine Hand voll Menschen befaßtsich 
auch mit Strafgefangenen, aber es 
sind doch deutlich weniger, als 
die , die sich um eine artgerechte 
Haltung von Haustieren kümmert . 
Eigentlich hat das~otenigmitRechts
schutz für Strafgefangene zu tun 
und trotzdem, Verbesserungen für 
die Gefangenen können nur von drau
ßen kommen. Von den t·1enschen, in 
deren Namen jeder Gefangene verur
teilt wird. 
Erschreckend, mit l'iel eher Selbst
verständlichkeit jeder seinen Na
men für Urte ile hergibt und sich 
dann keine Gedanken mehr darum 
macht , wie es in seinem Namen wei
tergeht. Das Urteil ist ja gespro
chen , das "Schv1ei n" aus dem Verkehr 

gezogen, nach uns die Sintflut. 
Derjenige, der heute noch von ei
nem "Hotelvollzug" spricht, sollte 
einmal für drei Monate Urlaub in 
so einem "Hotel" machen. Er wird 
die "Vorzüge" eines acht bis zehn 
Quadratmeter großen Apartments mit 
eingebauter Toilette und fließend 
ka 1t \~asser richtig zu würdigen 
\'Iissen. Was von seinen Rechten in 
diesem "Hote 1" übrig ist, spürt er 
bald. 
Bald erkennt er, daß er sich in 
seinen Rechten verletzt fühlt. Da 
wird schon jemand etwas machen, 
ihm helfen . Mitnichten, wenn er in 
seinen Rechten verletzt wurde muß 
er klagen, muß vor Gericht gehen . 
Lange Gesichter gibt es, wenn die 
Klage nach § 109 Erfolg hatte und 
er versuchen möchte den Bescheid 
vom Gericht voll durchzusetzen. Es 
kommt durchaus vor, daß er hilflos 
mit dem Gerichtsbescheid in der 
Hand dasteht und auf sein "Recht" 
pochen möchte. 
Er rechnet nicht mit der Fantasie 
seiner Antragsgegner, die genügend 
Möglichkeiten haben aus dem geri cht
lichen Bescheid ein Stückwerk zu 
machen . Beispiele dafür gibt es ge
nug. Die Meetingsache im Haus I 
muß wieder einmal dafür herhalten. 
Das Gericht stellte fest , es ist 
nicht einzusehen, äaß die Durchfüh
rung einer Sprechstunde vom. Vorhan
densein eines Gruppenleiters ab
hängig gemacht l'lird. Freude bei 
den Gefangenen, denn nun fallen 
keine Meetings mehr aus . Lange Ge 
sichter, als dann die Besucherzahl 
auf eine Person beschränkt wird . 
Der Bescheid vom Gericht wurde von 
der Anstalt "eingehalten", aber in 
welcher Form. 
Da das fast schon eine alte Sache 
ist, noch ein Beispiel aus jünge
rer Zeit. Rundfunkgeräte und beson
ders deren Größe, sind schon seit 
Jahren ein ewiger Streitpunkt zwi
schen Gefangenen und der Anstalts
leitung. 70 cm Kantenlänge dürfen 
sie haben . Ein Gefangener hat sich 
die Mühe gemacht und die verschie
denen Volumen bei 70 cm Kantenlän-

ge ausgerechnet. Siehe da, es kamen 
doch erhebliche Differenzen vor. 
Er kam auf Werte von 68 ccm bis 
12.800 ccm. Nun wurde ihm sein Ra
dio wegen geringer Obergröße abge
lehnt . Nicht viel, aber die zwei 
oder drei Zentimeter mehr gefähr
den - nach Ansicht der Anstalt -
die Übersichtlichkeit seinerZelle. 
Er teilte sein Wissen über die 
verschiedenen Volumen dem Gericht 
mit. Dort mußte man ihm recht _ge
ben. Die Regelung mit der Kanten
länge ist wirklich nicht das Gelbe 
vom Ei. Das Geri cht schloß sich 
seiner Meinung an, daß ein Volumen 
als Maßstab fürdie Größe der Rund
funkgeräte sinnvoller wäre, und da 
man nach Adam Riese das größte Vo
lumen von 70 cm Kantenlänge nehmen 
muß, hielt es 12 . 800 ccm für sinn
voll. Schl ießlich darf ke in schon 
genehmigtes Radio auf einmal zu 
groß werden. 

Hektik in der Anstalt als dieser 
Bescheid bekannt wird. Beamte lau
fen auf den Stationen herum und 
messen die Rundfunkgeräte nach. Es 
\•lird doch einen Heg geben wie man 
diesen Bescheid abändern kann , muß 
ja nicht unbedingt zum Vorteil der 
Gefangenen sein . Nachdem man so 
ziemlich alles durchgemessen hat 
1-1as Töne von sich gibt, hatte man 
Daten in der Hand und schon eine 
neue Verfügung . 10.000 ccm sind 
des Ärgers Lösung . Im Sinne des 
Gerichtes, ja oder nein? 
Im Herbst 1985 haben die GRONEN im 
Deutschen Bundestag sich um das 
Thema Rechtsschutz für Gefangene 
gekümmert und einen Antrag auf Ge
setzesänderung gestellt. Nach mei 
ner Einschätzung ohne Erfolg , denn 
sol ange das blinde Vertrauen der 
"Bürger" (die da oben werden es 
schon richtig machen) vorhanden 
ist und wenige von ihnen es für 
nötig halten die Handlungsweise 
des Staates zu kontrollieren , wird 
sich nichts ändern. Das gilt nicht 
nur für den Strafvollzug! 

-spi-
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10 JAHRE StVottzG 
Es war einmal, beginnen alle Mär
chen . Auch das von der Reform des 
Strafvollzuges, das im Strafvoll
zugsgesetz seinen Niederschlag und 
gleichzeitig sein vorläufiges Ende 
fand. Aus dem Traum der Resoziali 
sierung ist fast zehn Jahre nach 
der Verabschiedung des Strafvoll
zugsgesetzes im Frühjahr 1976 ein 
Alptraum geworden. Die Idee, im 
Vollzug der Freiheitsstrafe den 
Sühneanspruch des Staates gegen
über dem Gedanken der Resoziali
sierung nicht allein in den Vor
dergrund zu stellen, war und ist 
an sich lobenswert. Doch zur Ver
wirklichung dieses Gedankens ge
nügt ein Gesetz allein - und das 
StVollzG insbesonders - nicht . Da
zu bedarf es Veränderungen in den 
äußeren und inneren Strukturen, 
wie z. B. in sozialer, medizini
scher, psychologischer und gesell
schaftspolitischer Hinsicht und in 
den Formen der Unterbringung . Vor 
allem aber bedarf es erstmal eines 
Bewußtseins in den Köpfen der aus
rührenden Organe, das dann zu ei
ner Verkörperung des Resoziali
s ierungsgedankens führt undihn der 
Verwirklichung nahe kommen läßt. 
Außer dem StVollzG ist bis heute 
kein weiterer Schritt in Richtung 
Resozialisierung getan worden. In 
den vorhandenen Gefängnissen kann 
sie auch gar nicht stattfinden. 
Eine auf engstem Raum herbeigeführ
te Konzentration sich jahrelanq 
selbstüberlassener "krimineller" 
Energie, führt allenfalls zu einer 
Intensivierung dieser Energie und 
nicht zu einer Eliminierung, sprich 
Resozialisierung. Will der Staat 
überhaupt die Resozialisierung 
oder braucht er eine Alibifunktion 
gegenüber dem Volk, in dessen Namen 
er auf seine Weise eine Art von 
Vergangenheitsbewältigungbetreibt, 
in dem er was nicht sein kann und 
nicht sein darf aus seinem Antlitz 
verbannt, in kleinen Anhäufungen 
Uber das Land verteilt und hohe 
Mauern darum errichtet, damit auch 
ja keiner mitbekommt wie sehr und 
wieviel in diesem Staate stinkt 
und faul ist . 

Für diesen Zustand ursächlich ist 
der Umstand, daß wir von Kindheit 
an zu Se 1 bstwahrnehmungsverdrängern 
erzogen werden. Uns wird von klein 
auf beigebracht nur das Gute, das 
Schöne, das Heitere, das Freundli
che und das Aktive zu akzeptieren, 
und wir verdrängen alles Negative 
aus unserem Bewußtsein . Wer jedoch 
im Laufe seines Lebens lernt die
ses Defizit auszugleichen, lernt 
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sich mi t sich selbst und seiner Um
welt kritisch auseinanderzusetzen. 
Er lernt sich zu akzeptieren wie er 
ist, durchschaut dieses System, das 
sich Demokratie nennt, bekommt 
z~tangsläufig ein "gestörtes" Ver
hältnis zu diesem System und lan
det unter Umständen im Gefängnis . 
Das System an sich hat keine Feh
ler. Es ist ein Fehler. Das merkt 
jeder, der das zwe ifelhafte Ver
gnügen hat in das Resozial is ierungs
programm integriert zu werden und 
seine Bekanntschaft zu machen . Re
sozialisierung, wie sich die Väter 
dieses Gedankens es einmal gedacht 
haben mögen, ebenso wie die im Du
den stehende Definition dieses Be
griffes, vertragen sich mit der 
staatlichen Interpretation des Re
sozialisierungsgedankens wie Feuer 
und Wasser. Im Vollzug der Frei 
heitsstrafe wird der "straffällig 
gewordene Bürger" zum unmündigen, 
unselb~tändigen , unkritischen, 
devoten und amorphen Menschen er
zogen. Getreu dem Motto: Es genügt 
nicht nur keine eigene Meinung zu 
haben, man muß auch unfiihig sein 
sie auszudrücken, und Ordnung ist 
das halbe Leben, Unterordnung die 
andere Hälfte. Beweisen läßt sich 
das z. B. daran, daß man täglich 
sein "Essen" serviert bekommt, 
Kleidung erhält, sofern man keine 
eigene hat oder tragen möchte, die 
dann auch noch von anderen gewa
schen wird. Auch die Arbeitslöhne 
werden so niedrig gehalten, daß 
eine vorhandene Familie nicht un
terstützt werden kann und der Ab
bau von Schulden verhindert wird, 

die sieh dann Z1-1angswei se im Laufe 
der Haftzeit vervielfachen, einen 
Start ins "neue Leben" nahezu un
möglich machen und in vielen Fäl 
len die Rückkehr zur Ausgangsbasis, 
sprich Gefängnis, vorprogrammieren . 
Eine Resozialisierung in der ur
sprünglichen Bedeutung dieses Wor
tes kann der Staat auch deshalb 
schon nicht -wollen bei den derzeit 
zur Diskussion stehenden Arbeits
losenzahlen, der löchrig geworde
nen sozialen Hängematte und einer 
schon klinisch toten Rentenver
sicherung . Unter diesen Aspekten 
kann es diese marode Gesellschafts
ordnung gar nicht verkraften Straf
gefangene zu resozialisieren. Es 
würden ja auch die anderen Arbeits 
losen aus den Bereichen der Poli
zei, der Justiz und des Strafvoll 
zuges hinzukommen. 
AllemAnscheinnach istder Staatauf 
Strafgefangene angewiesen, schon um 
sein System der Kontrolle und Ober
wachung zu rechtfertigen, auszubau
en und auf diesem Gebiet neue Ar
beitsplätze zu schaffen. Das Straf
voll zugsgesetz ist ihm in dieser 
Hinsicht nicht nur dienlich sondern 
auch hilfreich. Es enthält, neben 
ein paar positiven Aspekten, im 
Prinzip wenig Konkretes und stellt 
die Handhabung und Auslegung die
ses Gesetzes den sich dieses Ge
setzes Bedienenden im Ermessen 
frei, was wiederum z.,.1angsläufig zu 
Mißbräuchen rühren muß, da die we
nigsten charakterlich, geistig und 
psychisch in der Lage sind eine 
solche Machtbefugnis sinnvoll und 
positiv anzuwenden. 



Denis Pecic ist nur eines von zahf-~~~~m~~~*~~~r~n~~!~~~~~~!!~ losen Opfern von Ermessensspiel-
räumen und fa 1 sch aufgefaßter ~1acht-
befugnisse, die das StVoll zG reich
lich bietet. Er soll quasi im Voll-

zug der Freiheitsstrafe ein bes- ~~~~1~~iiiiiii~=~ seres Leben führen, als die , die ~~~~~~ 
sich in Freiheit befinden und über ~ 
ihn zu bestimmen haben . Er steht 
mehr oder weniger für alle in Haft 
Befindlichen . 
Der überwiegende Teil der Inhaf-
tierten verbüßt "nur" eine Zeit- ~iiiii!~ii~i}i~~~iij~;i;i~ 
strafe und muß früher oder später • ....... ~~ .. ~~~~~~~ 
auch ma 1 entlassen werden. Das 1 äßt 
sich "l eider" nicht vermeiden. In 
der Praxis des Berliner Strafvoll
zuges heißt das später. Das bewei
sen die Zahlen der Entlassungen;:'-(,.,.-....,"..."_,.,. 
zum 2/3 Zeitpunkt. Ansonsten wird ~~~~~~ 
einem der Aufenthalt so "angenehm" ~~~ 
~1ie nurmöglich gemacht. Davon kann 
jeder Inhaftierte ein "Lied" qanz 
besonderer Art singen ... Um diesem 
stattlich sanktionierten Alptraum 
aus Beton und Stacheldraht zeit
weise und/oder ganz entfliehen zu '---------=-------..!2~:.'-M 
können , sind Voll zugsl ockerungen, 
wie Ausgang, Ur.laub, offener Voll
zug ~it Freigang, ein heißbegehr
tes Ziel, das den meisten vorent
halten, sprich unerreichbar , 
bleibt . 
Vol lzugslockerungen sind zwar im 
StVoll zG geregelt, doch in einer 
Form, die den Ermessensspielraum 
hinsichtlich der Gewährung unange
tastet läßt. Das StVollzG ist auch 
in diesem Bereich so vollkommen, 
daß einrechtlieh gegebener Anspruch 
nicht zwingend in die Tat umgesetzt 
werden kann. Und was vom Gesetz 
her an Klarheiten nicht beseitigt 
1·1orden ist, besorgen dann die AV' s 
und VV's der Vollzugsbehörden. 
Die Möglichkeiten dennoch in den 
Genuß von Vollzugslockerungen zu 
kommen sind begrenzt und mit Zl'lie
spältigen Gefühlen zu betrachten . 
Wer sich in seiner Haftzeit nichts 
zu schulden kommen ließ, kann den 
Rechtsweg begehen , in dem er ver
sucht sich seinen vermeintlichen 
Anspruch auf Gewährung von Vo 11 Zugs
lockerungen nach einer bestimmten 
Zeit einzuklagen . Ein sehr mühse-
1 i ger Weg und 1·1en i g von Erfolg ge
krönt. Warum sollte es uns hier 
anders gehen a)s draußen. Her sich 
"normal" verhält, also unauffällig, 
ordentlich und korrekt durch den 
Vo 11 zug "v1andert" hat so gut l'li e 
keine Chancen auf Ausgang, Urlaub 
etc . Er gilt als angepaßt, was im 
Vollzugsjargon soviel heißt, wie 
haftgewohnt und mit einer Nicht
eignung für Resozialisierungsmaß
nahmen gleichbedeutend ist. In den 
Augen der Voll zugsbehörde ist in 
dem "normalen" Verhalten des Be
treffenden kein Bestreben hins icht
lich einer konstruktiven Mitarbeit 
an der Erre ichung des Vollzugszieles 
im Sinne des StVoll zG erkennbar. 

Wer sich mit der Situation im Straf
vollzug imallgemeinen und mit sei
ner eigenen Situation im besonderen, 
sachlich kritisch auseinandersetzt, 
wird sehr schnell als renitent und 
Vollzugsstörer abgestempelt. Die 
einzige zur Zeit reelle Chance 
Vollzugslockerungen gewährt zu be
kommen scheint darin zu bestehen, 
die eigene Persönlichkeit mehr 
oder 1'/eni ger zei twei 1 i g oder für 
immer zu verleugnen, sich so zu 
verhalten , wie es die Erreichung 
des Vollzugszieles erfordert. Dazu 
darf die Bereitschaft zur Demüti
gung, zur Erniedrigung durch sich 
selbst und anderP., ebenso nicht 
feh 1 en, \'Ii e die Aufdeckung von 
Straftaten im Vollzug ., besser ver
ständlich unter dem Begriff Denun
ziation, der denen gar nicht gut 
gefällt, die sie von uns verlangen . 
Verständlich! 
l~ie sich ein solches System noch 
als freiheitliche und rechtstaat
liche Grundordnung ansehen kann, 
ist mir rätselhaft. In der staat
lichen Interpretation des Resozia
lisierungsgedankens bleiben die 
Artikel des Grundgesetzes auf der 
Strecke . Im Strafvollzug ist die 
Würde jedes einzelnen Menschen 
ebensowenig unantastbar, wie das 
Recht auf Meinungsfreiheit, ob~>tohl 
uns Inhaftierten von dem im Grund
gesetz verankerten Grundrechten 
"offiziell" nur das der Freiheit 
entzogen \'/Orden ist. Blei bt 
uns nur der Trost, daß es draußen 
auch nicht besser ist. Nur den we
nigsten wird das je im Leben be
wußt. Für dieses Bewußtsein können 
wir dem Staat wirklich dankbar 
sein. 
Um nicht in den Verdacht einseiti
ger Darstellung zu geraten, sei 
hier an dieser Stelle auch mal die 

t~einung eines "Vol lzugsoberen" zum 
Thema der Vorenthaltung von Rech
ten der Gefangenen kundgetan . Herr 
Auer, Leiter der Teilanstalt V der 
JVA Tegel, äußerte sich dazu fol
gendermaßen (nachzulesen in "Deut
sches Allgemeines Sonntagsblatt" 
vom 11. August 1985) : "Es fehlt 
oft an einer persönlichen Kritik
fähigkeit des Häftlings, die objek
tiven Sachverhalte richtig einzu
schätzen und die Dinge in richtiger 
Relation zum Machbaren zu setzen. 

Vollzugslockerung wirdnurgewährt, 
wenn eine gewandelte Einstellung 
erkennbar ist. Angepaßtes Verhal 
ten reicht nicht aus." 
Wie gut, daß wir einen Herrn Auer 
haben , der die Sachverhalte rich
tig einzuschätzen weiß! An einer 
persönlichen Kritikfähigkeit 
scheint es ihm auch nicht zu man 
geln, wie das letzte Gespräch mit 
ihm beweist (siehe auch Lichtblick 
11/85) . Leider hat er dabei nicht 
erklärt was er unter einer gewan
delten Einstellung und angepaßten 
Verhalten versteht . Ist eigent
lich auch nicht unbedingt nobten
dig, oder ... ? 

Mir stellt sich unter diesen Um
ständen zwangsläufig die Frage v1er 
nun resozialisiertwerdenmuß. Hög
licherweise müssen wir auch lernen 
den Freiheitsentzug als Schutz vor 
denen da draußen zu verstehen! 
Vielleicht sind wir auch nur dafür 
bestraft worden, daß wir unsere 
Fähigkeiten nicht in den Staats
dienst gestellt, sondern nur zu 
unserem persönli chen Vorteil ge
nutzt haben , was sehr unsozial 
wäre und fUr eine Resozialisierung 
sprechen wUrde. Aber wer \'leiß das 
alles schon so genau ... 
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Die Lüae 
wahrer 

als die Wahrheit 

Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? 
"Schutzbehauptung", sagt der Ju
rist und die Illustrierte "Stern" 
vermerkt, daß nirgendwo soviel ge
logen wird wie vor Gericht. "Not
lüge" ist dagegen der "Fachaus
druck" des gebeutelten Ehemannes. 
"Die Wahrheit sagen, heißt meines 
Erachtens: Sagen, wie etwas in 
Wirklichkeit ist. -Lüge ist die 
Zerstörung und die Feindschaft ge
gen das Wirkliche", schl'ieb Diet
rich Bonhoeffer 1943 in Tegel. Aber 
gerade damit haben Häft 1 i nge, g 1 ei eh 
wo und 43 Jahre später, ihre Schwie
rigkeiten. "Wahr" wird nämlich, 
was schriftlichen Niederschlag in 
der Akte findet und "Lüge" ist 
grundsätzlieh was der Häftl ing sagt 
oder schreibt. Sagen, wie etwas in 
Wirklichkeit ist, ist gar nicht so 
gefragt und auch gar nicht so un
geFährlich. Mit Repressalien ist 
man nicht zimperlich. Weiß man doch 
wie sch\'ter sich der Häftling tut, 
im nachhinein aktenkundige Vorgän
ge wieder auszuräumen. 
Sylvester 84/85 hat sich ein Häft
ling der JVA Tegel das Leben ge
nommen. Angst und Verzweiflung ha
ben ihn dazu getrieben. Die näheren 
Umstände hat er in einem "Abschieds
brief" dargelegt . Hat man ihm ge
glaubt und hat sich etwas geändert? 
Nichts hat sich geändert . Deshalb 
geht es wieder um Denunziation, 
Erpressung und Repressalien und es 
geht da rum wie mit Lügen, Akten
eintragungen und Anschuldigungen 
versucht wird unbequeme Häft 1 i nge 
zu disziplinieren und in anstalts
konforme Verhaltensweisen zu pres
sen. 
Seit Anfang November auf der Erst
straferstation der TA V Rauschgift 
gefunden wurde, wird ein Denunzi
ant für die Station gesucht . DafUr 
ist dem Teilanstaltsleiter, Herrn 
Auer und dem Gruppenleiter, Herrn 
Rippen, jedes Mittel recht . 

18 'der lichtblick' 

B~i einem Häftling wird am 9.11.85 
e1ne nicht unerheoliche Menge Ha-
schisch gefunden . Die Anstaltslei
tung geht davon aus, daß es sich 
dabei nur um den "Bunker" handelt . 
Der Häftling "A" ist rur die An
staltsleitung "der Nann". Aber 
schon frühere Versuche dem Häft
ling Konsum oder Handel zu unter
stellen verliefen im Sande . Bewei
se konnten nicht erbracht werden. 
Auf der mit 15 t~ailn be 1 egten, ab
geschotteten Station ist leicht zu 
übersehen , daß "A" von>Jiegend mit 
den Häftlingen "B" und "C" verkehrt. 
"B" sitzt . wegen BTM-Vergehen ein 
und gibt Urinkontrollen ab , um im 
Dezember Urlaub zu erlangen. Er ist 
a 1 s "Opfer .. noch nicht brauchbar. 
"C" hat Urlaub und soll Weihnach
ten für Z\"Jei Tage zu seinem Vater 
und Sohn nach Westdeutschland fah
ren. 
Am 10.11. 85 wird bei "C" eine er
folglose Leibesvisitation und Zel
lenkontrolle durchgeführt. ~ 
14.11.85 versucht GL Rippen, unter 
Hinweis auf Streichung des Urlaubs 
und Abänderung des Vollzugsplanes 
durch Streichung der 2/3-Eintra
gung, die Unterschrift zu einer 
"freiwilligen" sechsmonati gen Urin
kontrolle zu erpressen. 
Am 15.11.85 (Freitag) erklärt der 
TAL V, Herr Auer, dem Häftling "C", 
daß sich aus seiner Akte kein Hin
weis auf BTM ergebe, die Durch
suchung erfolglos blieb und sich 
so durch "dienstliches Bekanntwer
den" ein "begründeter Verdacht" 
ergibt . 

von Michael Preisinger 

Man beachte: Durch "Nichts" hat 
sich etwas begründet! Und dies soll 
"C" sechs Monate lang durch das im
mer wieder peinliche Verfahren von 
Urinkontrollen entkräften? Nei n -
sprechen so 11 er! "I eh bin über
zeugt, daß sie et\'/as wissen . Sie 
haben doch als Häftling einen ganz 
anderen Einblick" , meint Herr Auer . 

Den einzigen den "C" sprechen möch
te ist sein Anwalt, aber dazu wird 
ihm vom GL Rippen der Postweg emp
fohlen. Aber am 18. 11 .85 (Montag) 
will der GL auch sofort die UK un 
terschrieben haben , sonst . . . .. "C" 
unterschreibt, denn der GL hat mit 
Urlaub und der 2/3-Eintragung eine 
starke Waffe in der Hand. Am 
26.11 . 85 um 7. 30 Uhr , neunzig Mi 
nuten vor dem Ausgang von "C" , wird 
die erste Urinkontrolle durchge
führt . 
Am 4. 12 .85 kommt es zwischen "C" 
und GL Rippen zu einem Disput über 
den anstehenden Urlaub. In Anwesen
heit von "C" führt GL Rippen ein 
Telefonat und eröffnet dann "C", 
daß seine UK nach dem bisherigen 
Ergebnis positiv sei. Er zeigte 
sich tief erschüttert, daß "C" sei
nen Ausgang mißbraucht habe. Aber 
erst eine Gegenprobe würde das 
Endresultat am 9. 12 .85 ergeben . 
Am 7.12.85 kehrt "A" vom Urlaub 
nicht zurück . Am 10 . 12 .85 wird "C" 
eröffnet , daßseine UK positiv ist. 
Streichung des Urlaubs , Änderung 
des Voll zugsplanes und drei Tage 
Arrest auf Be~tährung werden a 1 s 
t4aßnahme ausgesprochen. "C" reicht 



am 16. 12. 85 schri ft 1 i ehe Besch\·ter
de beim Senat ein. Mit einer Klä
rung dieser obskuren Vorgänge bis 
Weihnachten ist nicht zu rechnen, 
aber ein anderer Effekt tritt ein. 
Der Häftling "B" hat am 26. 11. 85 
eine UK abgegeben und am 9.12.85 
wird eine Ausführung durchgeführt. 
Am 16.12 .85 wird ihm eröffnet, daß 
die UK vom 26.11. positiv wäre. 
"B" kann nun das bereits geschick
te Flugticket für seinen Weihnachts
urlaub an seinen Vater nach West
deutschland zurückschicken. 
Am 18. 12.85 führt die Abteilung 
Sicherheit eine erfolglose Zellen
kontrolle durch und verlangt eine 
UK, die sie erhält. Am 19.12. \·lird 
eine wiederum erfolglose Kontrolle 
durchgeführt und eine UK verlangt. 
Völlig entnervt verweigert "B" die 
Abgabe. Am 20. 12.85 sucht ihn die 
Abteilung Sicherheit am Arbeits
platz auf. "B" gibt eine weitere 
UK ab. Am 21.12.85 führt ein Voll
zugsbeamter ein "klärendes" Ge
spräch mit ihm. Ob es nicht sein 
könnte, daß ihm "jemand" etwas in 
den Tee oder Kaffee getan hat, wird 
er gefragt . Bei diesem Gespräch 
wird "das Kind auch mal beim Namen 
genannt" . Man habe doch gleich ge
\'IUßt wer der "richtige Mann" sei . 
Auf die Frage, warum man denn dann 
nicht gegen "ihn" ebtas unternom
man habe , war die Antwort, daß man 
abwarten wollte, um richtig zuzu
schlagen . 
"Was gebt ihr mir, wenn i eh ihn 
euch in die Hände spiele? Sie zahl
ten ihm dreißig Silberstücke. Von 
da an suchte Judas eine günstige 
Gelegenheit Jesus zu verraten." 
(Matt . 26/15- 16) 
Sie haben hier ein übles Spiel ge
trieben Herr Auer! Sie haben aus 
unseren Gesprächen gewußt wie sehr 
ichanmeinem Vater und meinem Sohn 
hänge und was mirdies er Weihnachts
urlaub bedeutet hat. Ich habe Ihnen 
gesagt, daß ich keine Informationen 
besitze, noch versuchen werde wel
che zu beschaffen. Ihre verbohrte, 
bev1eislose Jagd auf den Häftling 
"A" haben mein Vater, mein Sohn 
und ich "bezahlt". Sie haben es 
nicht einmal für nötig befunden 
gegen "A" selbst vorzugehen, so 
sicher waren Sie sich, daß der 
Druck "von hinten" ausreichen wUr
de. Sie haben dabei aber übersehen, 
daß es Menschen gibt, die für kei
nen Preis als "Judas" geeignet 
sind . 

zusammen an einem Tisch sitzt und 
auch sonst viel Freizeit verbringt. 
- "C" gegen "A" - und weil das 
nicht geklappt hat - "B" gegen 
"C" - . Aber der Häftling "B" hat 
lieber auf seinen Weihnachtsurlaub 
verzichtet als eine Falschaussage 
zu machen. 
Nichts von alledem ist im juri
stischen Sinne beweisbar und das 
ist es letztendlich was Ihre Macht
position so stark macht. Das ändert 
aber nichts an der Offensichtlich
keit wie hier ein Vorgang "zurecht
gezimmert" wurde. Wer glaubt denn 
noch, daß man bei einem Häftling, 
von dem man ernsthaft Mißbrauch 
befürchtet, die erste UK neunzig 
Minuten vor dem Ausgang durch
führt und ihn dann gehen läßt? Daß 
der Häftling, der bei Rauschgift
konsum das Ergebnis und die daraus 
folgenden Konsequenzen der UK kennt, 
in die Anstalt zurückkehrt? Wer 
glaubt der tiefen Enttäuschung des 
Gruppenleiters über den Mißbrauch 
des Ausgangs, 11enn die UK vor dem 
Ausgang genommen wurde? \~i e kommt 
es überhaupt zu dem Rückschluß des 
GL, daß die positive UK durch den 
Ausgang zustande kam? Sagt das die 
UK auch aus oder stand das schon 
vorher fest? Wer glaubt überhaupt 
an eine positive UK, \'tenn sie bei 
einer Besprechung über genehmigte 
Urlaube bei auftretenden Sch\'li e
rigkeiten wie ein Joker aus dem 
Arme 1 gezogen wird? Und wer g 1 aubt, 
daß ein GL am 9. 12 . eine Ausführung 
durchführt onne das Ergebnis einer 
UK vom 26.11. zu kennen? 
"Ich sehe diesen Dingen und Treiben 
mit Ruhe entgegen. Den "Judas" sol
len sie sich woanders suchen", 
schrieb mir mein Vater am 28.12. 
und ich sehe das ebenso. Ich werde 
jedenfalls nicht in dieser Anstalt 
mit einer Plastiktüte über dem Kopf 
enden. 
Die LUge ist zur "aktenkundigen 
Wahrheit" ge1'1orden. Hit den sozia
len Bindungen von Gefangenen, deren 
Urlaub, deren Resozialisierung, 
wurde Druck zur Denunziation aus
geübt. Da dies mißlang hat man we-

. nigstens ein Exempel statuiert. 

Aber nicht genug damit. Nach meiner 
Besch1·1erde beim Senat \'läre es gut 
ge1·1esen Ihren "begründeten Ver
dacht" nun vielleicht durch eine 
Aussage gegen mich zu untermauern . 
Oder wer sollte denn der "j emand" 
sein, der "B" Haschisch in den Tee 
oder Kaffee getan haben könnte, .,....,._., t'l!.:~...., 
wenn nicht der, der mit dem "B" 

Damit auch der letzte auf der Sta
tion 12 begreift "woher der Wind 
weht", hat es sich der GL Rippen 
nicht nehmen lassen einem Gefange
nen offen ins Gesicht zu sagen, 
daß er bei weiteren Besenwerden 
eben mit dements prechend negativen 
Eint ragungen in die Akte rechnen 
muß. Nach Aussage des Gefangenen 
war dabei von "besoffenes Schwein" 
die Rede. 
Bei einem anderen Gefangenen klapp
ten plötzlich die Sondersprech
stunden nicht mehr so recht . Ent
weder gingen sie zu spät raus , wur
den vergessenodergingen verloren. 
Das gipfelte zum Schluß in der Be
stätigung eines Ausgangs für den 
23. 12.85 um 13 Uhr , der aus uner
klärlichen Gründen niemandem außer 
dem Gefangenen bekannt \'lar und so
mit nicht stattfand. Der GL war da 
schon imUrlaub. Sol che "Spielchen" 
zeigen schon menschenverachtende 
Züge, bei der Bedeutung die ein 
Ausgang für den Häftling und seine 
Familie hat. 
Von den 15 Mann der Station 12, 
alles Erststrafer , hat noch ein 
Mann Url aub und eine 2/3 Abstel
l ung. Eine meh r als seltsame Ers t
straferstation . Von 4 Neuzugängen , 
2 Mann mit BTM-Vergehen und einer 
mit "freil~illigen UK's" . Die Sta
tion 12 als "BTN-Erststraferstati 
on" , als neues Konzept in der 
sonst als "drogenfrei" proklamier
ten TA V? Oder eher die neue Hoff
nung doch noch zu einem "stations
eigenen Spitzel " zu kommen? 
Bleibt den Insassen auf dieser 
Station nur die Frage wann die 
Verantwortlichen im Senat und die 
Anstaltsleitung den Teilanstalts
leiter, Herrn Auer , und den Grup
pen 1 eiter, Herrn Rippen, endlieh in 
ihre Schranken verweisen und einen 
Strafvollzug gewährleisten, der 
uns nicht nur Bestrafung bringt 
sondern auch Resozialisierung er
möglicht. Hier werden durch haus
interne Intrigen und Profil ierungs
sucht unsere Chancen vertan . "Im 
Deutschen 1 Ugt man \'lenn man höf
lich ist" (Goethe) . Der "Höflich
keit" ist nun Genüge getan, die 
Station 12 1väre mit weniger von 
dieser Sorte schon zufrieden. 

'der 



RiChterkontakte ·mit JuStizsenator 
Fünf Gespräche wurden offiziell durchgeführt 

(DW), Ow J..U.U.toc ScMia ""'' 
Ia ..._ w .... TRII'u 11114 ........ 10 
Jt .. ~prtdlt nbdlu Vttnttno 4tt 
Snaqj~~ ... Rlcbltnl 4tt 
Slni'Ytllalndt...,.....tno hpttllltlt· 
'"· Aar pttlulularl>Ciae A~>tnce ltlt8 
es. Ia du Jtltru 1m bis 1911 Uneo 
••• ,.~auu• soleilt Gtsprtdlettat~~tluo· 
du. OllbleU ..mt •o• llaf ~rrto a•· 
qncbtL 

Im f'riUuahr 19iS fand auf .Anr.· 
Jllllt' der Richter der Stnfvollntcl:.· 
l:.unpl:.amoern ltlld der Sen.uj .. tl•z>tr• 
waltulll•" c111 Gup:lcll satt, beo dem u 
VOrnl!Jll um • •n• lks•cht•aona dtt Ju· 

sllz-ollzupl.!utall Teaclund umtinelo· 
Connallon Obet d1e VoUtUJ SIII\I&llon vor 
0nJlDI Ahnliebt VeransWIUDJtll blttt 
u zu•ot on dt t Junizvollzuparua lt Tt· 
lei SCho n zweimal ltJtbt D 

Oie soaenannten Kontaktaesprlche 
sollen - wie es hle8 - seit November 
1982 nicht mehr stattaefunden babeß. 
'lach Anaaben litt Sen.ujomizverwal· 
tuna soUteo ste Etfahrunaen zut neueo 
Reaeluna des StnJ'•oUzupauettu ver· 
m•tttln Ertlnzend mu3te aber •~cb 
fllll UWidt ll •ttde"_ cl&.8 U bt l ~tll 
Gtsprichen aucll um sos enanntt Vor
nlhnerm ne, Anh6ruftltll ete. JIOJ. 

( Die ~anrheit ~o~ 21 / 22.12 . 1985 ) 

ln der Abschiebehaft 
spitzt sich die Situation zu 

Zustände seit Brandkatastrophe unverändert 
und,.., den Btncbt ilber den Autusa
P'-11 scudten hat, der kann fesu cellen, 
da8 •ot der Brandkoamophe ll<b auch 
1983 die St lbstmo rdvenuche aehluO 
hatten. 

Jettt bekommen die HMnhnae nur 

". , 
Voll daneben 
Daßder Pohzasl. der am Samsta,· 
abend ••• eu~e.r umgckoppten 
W&AM heraus l,.tt Wtt'IUChllue 
auf lkr didnbesaedth.en GntiJt· 
llallSinßt •~>&.ab. aJCITio10dcn Jt· 
croffen tut. ,.u dem Ltndes•·or· 
Sllttndta dtr Polu~••~• .. rk· 
schalt tm OtuiKhen lkamtcn· 
bund. Eaon Fran~~.Anla.6genua. 
dem PohLtlschutltn ~on offene· 
Iichts Lob tustu\prtthen ln ~•· 
ntt ~'S«rkllrung bezeochnett 
Franke doe S<h...se als ·bel<>l'l 
DeM ReaktiOn• regenuber •hizl· 
terült,,ftl Verbredte,.... ~ 
mtllll ••nd A~~t~·Shultz·Oemoa· 
s~:cn. d.e t1111: mtt ffinf Ikw
•~ ~llte \\~ umgcktppl 
b.atttn Sot b.anen mnlhKm •"t· 
1enuot• •<ch"tK Verletzun,cn• 
bz,. <oaar den Tod •on Pohzco · 
beamten btlhsend on Kaufgenom 
men•. w der Pohtt!Ct" erk· 
scl>afisboa. Zu den S<bus~n 
Z"tltr Pohzerbemncr, dlc voa 
"'tfttJCß Wochen den •olhrun~e 
nenOrucltrWolken<teon\ermut· 
l1ch ;·on htnacn e~bo$$to. heil 
b1sher ~eme Erklirung dn Poh· 
ttlgt,.erkschaftschef •or. ra~ 

Phantasievolle 
FallefÜr100 

Schwerverbrecher 
WasblAgtOD (dpa) 

Hundert stec.kbrteDicll gaueilte 
Seilwerverbrecher Ulppleo azo SoDJl· 
tag ln Washingon Ia e in• pliantuJe
vo lle Falle der Polizei. Sie ballen 
e ine Einladung zu eloer Werbe-Ver· 
arutaltuog erhalleo, lo der eine lUdi
" • Femseb-GeuiiKbafl unter l.tlde
nm dle Verlosoog voa Frelleartu 
IOr e i.D Spiel der beiJililc.bea Foot· 
ball·M&aASC:bafl .Red&ltlas' Wr· 
qraeb. 

Otl Einladungen wurden &a dle je
"elll IeUte bekannte Adreue der 
KriJJUnellen gescb.tckt und wa.br· 
tchelnltch von Verwandten oder 
Freunden weitergeleitet. Da Karten 
IQr die Aullrltte der . Redsldns' nur 
.. br IChwer zu bekommen sind, hatte 
ciJe angtkOndlgte Verlosung ollenbar 
magiJclle Anzlehungsltrafi. 

Im Kongre&zent.rum der Stadt wur· 
den die .C&ste' artig beg'nl&t. erhlel· 
ten Nameos-Schlldar und wurden 
dann ln einen Saal geleitet, ln dem lh· 
non zunlchst ein Unterhaltun~Pro· 
gu mm pr&sentiert wurde. 

Au l ein SUchwort hin s\On:ten 
plOtdich schwerbe wa ffnete Pollzi· 
eton ous einem Ver~teck hervo r und 

(DW·H. A.). Stil du S U•uttnltthl 
19&3/14, ab 11 tlnor Brudkoastropbt ha 
Ab>Cialtbeatllnpls am Auaastopleu 
seclu Junae Mtnsehtn elaen quel•ollon 
Tod starben, hll sloh Ia den Ab>ehlebela· 
aem der Pollul 'oiTeaslchUich wenla 
ctlndtl1. Oie Schllderona der Zustl ndt 
dureb dlt ausiiDdti!IOIIUscht Sprochtrln 
der AL. Htldl BlschoiT·PßaJU, uad dlt 
\tllllleder der aa,.erlaiU•U" .aa,.., 
beob• <bltD dlt Aaslldtrpollu J• 1111 

fr.ltaa •or der Ptuse relll t L dtft dlt 
Sdolullolltnroau, die ha alllfuartl<ht o 
liDttnocbuaasberldll rar Allsehltbtbaß 
ulld '""' Br.ndaallldl auoato •urdta, 
blsber h la t Bortdcsl<hUana Ienden 

noch zerdrückte Speisen und einen Pla· 
sukUIITel, damit sie sich nichc mit dem ( De r 
Besteck ln thttt Verrweinun1 lelbst•er· 

Tages s p i e 9 e 1 nahmen die völlig verdul%le n Krimi· 
ntllen fest, die unter anderem wegen 

V 0 m 7 . 1 . 1 9 8 6 ) Einbruch, Raub und KOrperverlet· 

Auch an douem WethnechLSfut Sll· 
zoo rund 80 Ausfinder wteder tn Lum· 
mert Absch•t btkifiaen, manche •on •h· 
nen bere:LS "' eder monatelena und Oh· 
ne AUSSICht auf Andt N Ol •htet l.aat 
t:m d;t Wc•hnt<htn• •t •nd zum Jahru· 
we..:.'t.sct mchrcn1 t.'l:l Ls'ld c Ocprcu 1-

cell •nttr den t "_e;>'erd:ctn H•fll·n · 
acn. d·t oft...,&IS o"r.t Konal:.l zur Au· 
Btn•elt leben, und etoou Ähr\lt<hts • ·• 
ln d t• Stl\e<ttrnlclll IS8li8' <t ;tdtr• 
u 11 .,.·edtr denkbar, betonte Frou 8 • 
schoiT·~nz ln;unaster Z<~t aab u bt· 
mu "'it der dreo Selbnmord•erwche. 

Ieuen k~nnen 
D•• vnruhe st••i l. und d1c betqchtti · {;'Der 31 000 DM für GutachteD 

tcn Vthum·IO.Tabletten, •on denen om "ber Haftentlassungeo 
t.nttrsuchUOlSbencl:t scbon reochhch U 
doe Rede v.u, werden wteder en muse JustizsenalM Rupert Scholz htt i!l%t den 
•tl'lbrttcht, ,. urde benthtet. FU.Jurapro!r-r Ulrlch Ei~nbua mot tlnrm 

Gutachten Ober die E1>taclltldun~n der Stt&l 
Auf e tnen besonders eklaa ntt n Fall voUsuec.kungskam!Dtm beoultrogL Dies teilte 

•on Abschoebehan mechte d oc BOt~tr· der Senator der ~Abgeordneten Renete 
onotoall•t eurmerksam. ~in ;unaet Pali· K ü 0 a SI out eine Kleine AAlrage miL ln dem 
sunensct, der vor rund tlntm Montt mll Gutachten $Ollen die Knterlen des Gerlchu beJ 
ttnt m '1e,..t ntusammcnbruch beo der der Haftentlu•ung zur 81-wihrung trtllaporell• 
Abtch•tOUOl aus dt '11 btreot.s Stanl:.la· ter ~m.acht wtrdtllo erltlolrte der SenAtor. Die• 
ren Fluanua •••der h t i'IUSJtholt ww- saU c!6 \'ollm,s~~eb&tdel> die EntacbeldQDg 
llc, S•lltSt•tdem •Oihi osobcrt ln Emzcl· ilber e1:e Halw.tlulunt erlelcbtera. 
hall .m Pohze.aeflnan•t ln de t Goibier ~ Studie wvcie oocb 1\U~ hlt d•• 
St1'1Sc h•nctr d•cl:.tro Panu!Jiu, und 5cltdttw>a D04 .. ."nct,....,r Ge!1l>anisUpuil1tu 
man konn SICh nur ~ber Telefon mot utbalten. kVnd•lll.• d~r SeDator u. FCtr du 
dem sch,.erl:.tanken Mann vertt&odo· Gutachten soll dnodthdlich der Kooton fllr 
, en E•nmal am Taa dlrf er t lllt hilbe ti:ttn ..ruseDJChaltllch•a Miwbei~er. lludtnll· 
Stunde aur dem Korrtdor auf. und eb&<· sehe HIUsluilte und doe outomatiKbe Otlltn· 
hcn verarbeilUlla 31 675 DM beuhlt werden. fi'•Pl 

zung ge.ucht wurden. Die Polizei hat· 
ttlnegesamt3000 Brt•fe veneb.lckt. 

Ein kle 
brach1 

Mann v1 
Er WOf wütend, we 

durfte und schrieb e 

( Die 

PR ESSESPIEGEL 
bH E~'2E'2hl ECEf 

(Zitty Nr . 26/1985) 

(BZ vom 15.1.1986) 

Warum es in den Haft-Zellen 
~eine Blumen und Teooic~e ui~t 
9erliner ~orgenpost vom 20 . 12.1985) 

Tumulte im Gericht 
Randalierer festgenommen, Saal wurde geräumt 

Jrn Krl~bt Moabol lw'a 
es JH\tmlll tUltl1l Prouß um AUJ
teMliW1Jfll ber einer Oemon~~no 
üoo anWIIIeh da Todu von Gun
lior Stn. du aach einer Otmonatn· 
tJon 1n Fraoldllrt ''On aMm Wu
euwer!er ü~Ut uDd IOdllch ver· 
k!tzl ... ·o rden war, zu 1\unuJ~n ~r 
Krawall bepnn. alt eine CNppe 
von Zuhörern an der Verhandluna 
tallMhmen wollte. obwohl btrelta 
alle PllbUkumablnlte beMtzl wa
ren. 

Nach 411' SulriWIIWII ..ullu· 
leJI dJe ~ Eln1ie Wach\. 
-"ttr w:od ein Zluchatw' W\Uilen 

vvletzt. ~ etwa SO Randahe~r 
,.'\ll'llt von einer Polllltikctte uber 
d~l Eta~n bts vor du Gertchtsce
blau<k cetneben. Ul wurden !ts\Cf
no~n. 
~r Prozd wwdt unter Au.. 

athlu.B der Öft'entliehltelt ronce
lt\Zl. Ein 38jihncu Franzose wur
de weeen echweren Land!hedens· 
bNCht und Saehbeathidll\lnl tu 
IIWtl Jahren Haft verurteUt. Er hat,. 
1t I\IICh Aufraatunt dee Seh61fen· 
aerlehta Im Septe.mber bel Krawal· 
Jen auf dem Kmabel'ltf Halnrleh· 
plal& Stalna auf ein Pollultahnauc 
~n. Ibo 

,,Zur Habe 
genommen" 
"Durchblick" 
nicht an Häftlinge 
ausgeliefert 
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es "a" 
einen 

Unter Ausländern herrscht Gewaltkriminalität vor 
4500 Verfahren jährlich vor Landgericht Moabit 1 Steigende Tendenz I Vermögensdelikte nur ln geringer Zahl 

Gericht 
nicht zum Zahnarzt 
beleidigenden Brief 
s. &t,~~ndetb\rnlnokJmt. doJ; Amu· 
--richt n.roonen. die StootiOtt
lltschoft- die Amtahss.lt""'J. 
:los Gelkitt sclth61ch •t.tlto dos 
orlo~•on wegen Geringfl)glgl<.oh 
... 
~~:~,~ö.s:~ög~V.~~ö·nd~f~: 

Rund 4500 Verlabren gegen Au• 
l llnder werden Jlbr llc:h vor den 
Sc:hra.a.keo des Moabiter Landge
richtes verbandeiL llel 60 Pro~eot 
aller Fllle bandeleessieb um krtmt
ne:Ue Delikte. 40 Pronut der Proze. 
ae bela.ßten aleb mlt VerstG8en ge
gen du Aualloder- und Asylverlah· 
r iiDJgeselz. berichtete Oberataat· 
aaowlltla Monlka Olederlclu. bel 
dar Staat:sanwaiUcbalt ln Moabit zu· 
atlndige Lelterlo d.". Ausllnderab
tellllog .• Wenig VellOGgeosdellkte• 
glbe eo. die Gewaltluimtoalltlt 
herrsche vor. 

Darunter wiederum selen die Tür
ken stark vertreten. Oberhaupt 
nehme die Zahl der Oellkte von Aus· 
lindern stlndig ro, erklärte Mon!lca 
Dlederlchs. Allercllngs, nicht, weil 
diese krlmlneller 5eten als Deu~he, 
sondern weil die ausl!ndische BevOI· 
kerung in Berllo 1n den vergangenen 

Jahren gewacbaen sei und noch lm· 
mer zunehme. Gegenüber der Zahl 
der Straitaten, die von Deutseben be· 
gangen würden, Ieien unter den Aus· 
lindern Vergewaltigung, KOrperver· 
letzung und Reub überproportional 
vertreten. 

Raub warf die Staatsanwaltschall 
auch dem 28j&hrlgen Jamal Nasser 
aus Bangladesh vor. Er soll Mttte No
vember 1m Asylantenhelm an der 
FlotteDStra.ße einem Landsmann ein 
Messer an dla Kehle gehalten und 
Ihn zur HeraiiSIJabe seiner Bauchalt 
lo HOhe von 1250 US.Dollar gezwun· 
gen beben. Nasser, der am 5. Novem· 
ber aus t ellglOsen Gründen seine 
Helmal verlauen hatte, bestritt die 
Ta't und glaubte an ein Komplott; 
Scbleppem, die Landsleute gegen Be
zahlung nacb Deutschland schleu
sten, war eln Tell des Entgeltes wie
der abgenommen worden. Die Ge· 

sch!ftemac:her wollten Ihm diese Ak· 
tion ln die Schuhe schieben. 

Mit seinen Finanzen allerdings war 
es auch nJcbt sonderllc:b bestellt; 
1300 US.Oollar hatte er mit noch Ber· 
lin !Jebracht. Davon haue er steh ein 
Flugtlclcet nach Zagreb besorgt und 
wollte von dort aus weiter: Sch"''"' 
den, !taUen oder MeXiko schwebten 
ihm vor. Soweit kam es jedoch nicht, 
Nasser 15t om 2!. November ln der 
Zentralen Sozialhilfestelle für Asyl· 
bewerber 1n Tiergarten fts tgenom· 
men worden. 

Das Opfer, ein 27 Ja.hre alter Ban· 
galese, erlluterte, während des Es· 
sens gegen 22 oder 23 Uhr sei 'der 
Angeklagte losein Zimmer getreten, 
habe sich erst lreundllch arkundig1., 
ihm piOtzllch das Messer an die Kehle 
gehalten und gedroht, er werde ihn 
töten, wenn er setn Geld ntcbt her· 
ausgebe. Daraulhin habe er dle 1250 

Dollar, die ihm zuvor ein Bekannter 
- voo dem e r allerdings nur den Vor· 
nomen wußte - aus der Helmal mit· 
gebracht hatte, übergeben. Anfang 
Oktober war er mlt nur I 00 Dollar ln 
llerlln angekommen, der Angeldagte 
habe jedoch a.n seinem etwM auf
wendigerer. Lebenssill erkennen 
kOnnen, dall er begütert sei. So habe 
e r skh unter anderem besseres Essen 
geleistet, eine Kochplotte gekauft 
und Geschirr besorgt. 

Ganz vermochte das Gericht nicht 
zu kl&reo. wie er das mit nur i OO Ool· 
lar zu hnanzieren vermochte. Es $4!1 
jedoch Dicht leicht gewesen, räumte 
das els Zeuge geladene Opfer des 
Raubüberfalls ein. 

Am Montag "'lrd Richter Friednch· 
Kar! ROhrlg das Urteil verkünden. 
nachdem noch etnig• Unterlagen der 
Helmleitung elnge~hen worden 
sind. weso 

1 dot Ango\lo9te olch ISIIontfidl 
,f Ihm ~lt(tM.IIdJgte, wor er ~r•ft. • 00"'• Soche tu ..,..,g•ss•n~ !in-. 
,.,-..,, dltie &ltKIIvldlgung 
hmo Ich anl 

(D ie Wahrheit vom 23 .12 . 1985) (Berliner Morgenpost vom 9. 1.1986) 

'lans.)oa(Ntn H. vetbOJ&t . , .. eln
'lr[ge Hotuuo·fe - wegen 04eb
>hll 

·heit vom 20.12.1985) 

temonstrant zu 

Geringfügige Verbesserungen zur 
Situation im Strafvollzug geplant 

Neue "Mosaiksteincben" 
im Fall Wolkenstein 

Geschenkte Radios werden jedoch abgelehnt F'a$1 eon Vteneijahr na~h dPm 
Welltehen lkhuß aus emer Polt 
t~tptstole a~<f den 33)ahr!gen Druk
l<~r Klaus-0etl~f Wolken>!~Jn 
sucht d:~ Staauanwalt.S<:hail tm· 
mer noch nach Wegen. L•ohl in dt< 
mystenöse Airare ~u bnngen. 

Guta•·hten v.-..tere Mos,ukstein· 
ehen· ltefer:t. Bt~her habe man 
DACh neuen .o\nsatzpunkten fur die 
Etn:mlungen aesu~hL Be1 dem 
MUen Gut:tchten handele es s1ch 
nicht um eln~ schuBwaffen-techm· 
:!<'he Exl)Ents~ ElnuolheiLen gtbl 
d1e SlaatsanwaltschaO jedoch 
nkbt bekannt. 

zwei Jahren 
Haft verurteilt 
V/dpa). Vater Aussclllu8 du Ö!
bktlt ••rantil~ elo Moabiler 
tn&<rl<ht ""' OoMerslq, riAto 
iJu ~IIUU>. 4tl' am 30. StplUIHr 
u Dtmoostraliou a.aii.8U<h d .. &o
men Todu dts frukruntr Aolifa· 
tn GDnttr Sare teilnahm, weatn so-~ 
ateo Kh1!erto Laodfrledtnsbnaclls 
)atbb .. <Udi(IU>g %11 Pel Jabrtn 

, Oencbt unterstellte, der Aoge
'· ein fRM6siscber Oecnorutrarn. 
Steine auf eon fl:)litetfahneug ge
n. Demgegenüber erl<liine der Bo
digte, er habe ledi$lich leere Cola
' geworfen. Oie Veneidiauna hatte 
'n:isprucb pll4ien. weil aurarund 
Widenprllcben in den AIW.lgen 
>Oiizeiliehen Belastunanouaen der 

(OW). Dtr Senat bat in 4trletztro Wo· 
dlt tin•• Bericht Ober .~bOIUibm•n ••r 
Vttbt$sorung dtr Slt .. Uon im Btrlintr 
StnhoUzug"l>eschlosstn. Oanaeb bt ne· 
ben oln•r E,....tllen&n~ dtr Ha!tnumkapa
Lilll im offtntn Voli&Ul um 30 Prouni tr· 
nrulaatb die Att!sloekuag im geulllosstt~ 
nen Vollm& f'ilr Mlnntr •o~esthtn. 

Eine EntlutunJ des geschlossenen 
Volltuges venprl<ht t~ch der Senat vor 
allem durch doc AbKhiebung auslindi
scher Straflliter, Weiter iu eine Stt11f· 
rechl$inderung voraesebea, durch die 
Strafaussetzungen ~ur Bewibtung und 
Ve,....omunaen mit Suaf,vrbebah erwei
tert .,erden können Nocb langer Dis· 
kumon wird endloch eone Rüclcfallvor· 
schnO aufgehoben. dte auch Kleinkrimi· 
nelle mit Preiheitsmafen belegte. Geld· 
strafen können durch . ..freie Arbeit" ae· 
11111 werden. Abtuwanen bleibt. wie 
sich die Btteili1uns der .Sozialen o .. 

'l'eis einer Tätenchan nicht zu er· (Be r 1i ner Morgen t 
.enwar. POS vom 
e Öffentlichkeit wurde vom Gericht Hilf II f .. 
:schlossen. als eine Gruppe von SWe e U f 
irern an der Verbandluna leilneh- • d h 
wollte. tber un Gend!tsUal t.eone ßle ergeSC OSSeße 
lälle mehr fand. Oie etwa~ Perso- T xif h • 
siJirko Oruppe, die n2ch der Saal- 3 3 f e fffi 
tuna vor der Tür im Spreobcbor Elf Wochen, nachdem d.>e Taxi· 
tß begehrte, wurde von einer dich· fah"'r!o l ngeborg Tilse von dem 
'olizeikella Uber drei Etagon bis vor Bankrliuber Sbcrhard 8abst (48) 
Oericbugcbiuc!e in Moabit getrie- ~.rgescbossen wurde, rollt jetzt 
Insgesamt wurden im Zuce des se- in der Offentliehkelt t.tne Welle der 
illll'len Voraehens dt< Poliul. bei Hilfsbereitsclal\ !Ur die 3iji.bn.ce 
es zu Verletzungen um. 19 Plerso- F'rau an. lngebot11 TUse ist. Wlf! be-

richtslulfe• aus,.trkL Hiermol >Oll Un
tcauchungshaft verm1eden oder \Cr· 
kOnt werden Gedacht tst an doe Erhc· 
bung von Sozoaldaten oder meldef.lhi
ge Therapiepllitte. 

Am gleichen T111 bestäti&te der Senat. 
da8 zum I Miln 19SS dtt Gemeon· 
scbaftsrundfunkanlajlen in der Untc!$U· 
cbungsha114n>talt Moabit (Nebenhaus I. 
Lcbner Stntk), tn der Teilansl<llt 111 E 
und V dtt NA Teael und im H•u>IJ der 
Jugendstrafanstalt Plötzenset abge ... 
schaltet worden sind Diese sind Im Ge· 
aensau zu anderen Häusern bereits mit 
Ste<tdosen ausaesullel 198S .sP•ne• 
der Senat dadurch rund 90000 DM. beo 
>"Olliger Umsclwtuns hoffi er aur jilhr
ltcb 54 000 DM Eonsparungen. Trolldem 
lehnt er Spenden der Bevi!lkeruna fllr 
Radios an bedürftige Gefangene Wtkt 
ab. Dies .wOrde wegen der unterschied· 
lochen Modelle und Typen" zu eoner Un
aJeicbbebandluna !ühren. 

12.12.1985) 

Wolkenstein war am 20. Oktober 
198~ von zwei 20· und 37jahrigen 
Poiltelbeamten auf dem Etem .. V 
Gelitnde m Rudow !Ur t'lnen EJI· 
bre<'her gehalt.en worden. Betm 
Versuch. den an&etrunkenen Mann 
feslwnehmen. gaben doe Beamten 
vter Wams<:hüsse ab. Eon ProJektil 
aber trar Wolkensteon ins Herz. Bis 
heute IJ;t unklar. welcher der bei· 
den Polizisten den tcldllchen Schuß 
obfeuene. Dte l!eam~n hallen SICh 
eo&eMn Angaben zufolge ''"n Wol
kenstein mit einem T·asclwnme:sser 
bedroht geft.ihlt. Nahe"' Angaben 
zum Ablauf der Ereignisse mach•n 
SJe mcht. 

Nun soU nacb den Worten des 
Sproche<S der Sumsanwaltschaft. 
Hellmut KöniC$h&us. em neuos 

Nur em Pro_x,kttl war am Taton 
l~fWlden worden Zwu konntt tr .. 
mtttcll werde-n. aus welcher Wart~ 
dos Geschoß s~mmt. Da Steh an 
der Kugel aber ketn menschliches 
Körl)(>rgewobe befand. tSI unklar, 
ob $:<• Wolkenstern traf. Oie Ermill· 
Iungen hätten. su Ko:ugsbau.s, zu 
etr:em .unubltchcn Spurenb~d" 
&tCUhr.~ das N'ar naturwtssen· 
schal\ltch eiklarbar- se•. ntchtaber 
di" Ereignssse kla,.. 

Gegen d1e beiden Polizeibeam. 
ten wurden OH:!nStvt:rbol'e ausge. 
$prochen und dis:lpUnansche Vor· 
ermlttlun~et~fleit~ n 

(BZ vom 18 .1 2.1985) 

Frau wollte ihren Mann mit 
der Drachenleine befreien 

41- Mio6 WOt dfe J09e .. 
noMte P1otfenptec.h
uunc:t. fVf [Mpocr•~ 
Wos dorou• wurde, I·U, 
wie lus lluprecher Vol· 
ter Kahne t ogte, nicht 
nochohlf\oef'lt wen 

a.. O.t IConttO-s. von 
loteno (.. Mtdectten 
die Voibug>- ten 

renaeoomrnen. =t.l. seit der Tatquersc:hnius&~ 

! Wahrheit, 31. 12 .85) Im Quanier Lalin an der Potsda. 
mcr Straße (Tiergar1A!n) wurde tte· 
stem ein l!enenz.Rac:k-Konz.en 
veranstaltet.. Der Erlös d~ Konz.er. 
w. an dessen Varb<!~ttung unter 
anderem auch die Taxl-lnnung be
teiligt war, steht noch nicht rest. 
Zusammen mit den Spenden auf 
dem Konto Nr. 116 28- 100 beim 
Postgiroamt ~rUn soll die Sum
me, so hoffen die Veranstalter. 
mdlrve tausend Mark betn.gen. 
Man will später etM belunden.en
&<re<:hte Wohnung !Ur sie finden. 

(Volksb latt 8e r lin vom 17 . 12.1985) (BZ vom 9 .1.1986) 

Kriminalität 
W/ dpa). Otr Sud Dtl'i>dltr Krl.atl· 
:utttr (8011.1 bat du Seoat uc•· 
' wtlltr lltotbmender KrlmltWilll 
:fordert. die Sl1'11ft.attnvtrh8Lanl in 

Mittelpunkt krlmlnalpolhlsdltr 
ltlfUDCfb za stellen. 
o .Landubeauftragter für Krimlna· 
•erhDtunJ"' sollte alle reuortliber
enden Ma8oahmt<1 auf diucm Oc
ltoordinlerco. schlug der BOK-Lan
orsiucnde Ulnch Oähncr am Mon
tor. 
· sollte. lhniicb wie der Oaleo· 
ul>tluOraate. vorran&ti• lnforma
s- und AuslrunOsrccbtc baberr und 
:btsplllehtlg aqeoDber Parlament 
ÖlTenthebkeil sein. 

Die Scbinnherraehal\ für das 
Konuon hatte Klaus Lange-l.ehn· 
gut. l.eiter der Justll\·ollzugsan. 
rtalt Tegel. übernommen. Die In. 
ttiauve zu der HllrsakUon stammt 
\'On lü!Uingen. ehe rund 1800 Mark 
anpendet hallen. 

(BZ vom 21 . 12.1985) 

11111 Sdlolz feiert das Fest Z1 HIISI 
il Freudel• derlllllllslln 

Tod durch steinigen Aufseher füllte den Rum in 
Dubal (Reuter) 

Ein lndi•cher Gastarbei ter 1s1 Thermosflasche·. gefeuert'· 
von einem Istamtseben Gerlebt ln 
dem Oollslaat Vereinigte ArabJ. Mi~;)l";!,~"h:'~~ =•'"h.~~::h: :,,w~;;,':.;'~::s~b~: 
sehe Emlrale (UAE) wegen Ehe- HbMng der Sttalon·l umgefullt bette •••v• os d•r Ooc~ dte 
brucbs mtl elner Indischen Haus.- uou Plön•nse• einen Htlfsoulteher 8 wor Muntr o9s Höftlings 
ange"tel lten 1u.m Tode durch Ste l· H!Htouhehe, beuo· sofort enrlauen wOt· schlug Afotm. 

nlgea verurteUt worden. ;:;:d.te 0~~ A~~~·::: g:~e~1~~{~~t'1 Hcfl· ;•~~~~eh!:.' · g:,r ~: 
g~as~r~:: ~ ~~eltt:: ~~/!~·~ ~,:~~~:~ g~~od!t 1:,~~~ ~~~~=~=-"ätg -., 
27]ihrlge verheiratete Karkldel Ke· 
der Sulalman babe sieb schuldig be
kannt, nachdem die 29jlhrlge 
Hausangestellte Sawara Oorl nach 
einer Fehlgeburt in das Kranken· 
baus von Scbardschob eingeliefert 
worden sei. 

Oie lndenn sei nach Verbllllung 
einer drelmonaten Gellngnls.haft 
laut bebOrdllche.r Anordnung abge
schoben worden. 

:Berliner ~orgenpost 
vom 17.12.1985) 

Selbstmordversuch 
ln der Abschlebehal\ ln der 

KruppstraBt versuohte sich am 
Sonnlqmltlal der 3~ährl&e IIU· 
tenloM hhll A. du Leben ~~~ neh· 
men. Au1 t!Mm Benlaken hatte er 
a!cb einen vle.r Zenllmeter b~ten 
Stl't!len heraUtJerlsaen, mit dem er 
skh am Tftnnal~r nhln&en woU· 
te. 

(Berliner Morg enpost vom 14.12.1985) 

Staatsanwalt muß wegen 
Bestechung hinter Gitter 

dpa Wten, 14. Dez. 
Em ö~rreiclllscber S~aat.san. 

walt lsl von einem Ceticht in S t. 
Ptll~en zu d"'l Jah"'n Gelängnl$ 
vtrurteUt worden, weil er einem 
Verdllchtlgteh vet'lprochen hatte, 
gegen Zahlung von einer Million 
Mark eln cegen Ihn achwebendet 
Ullter~uebliiiPverfahrtil weaen 
!!eiN&~ e!nzunelle:n. 

Die Ankl&le JtJen den 
~Ihrigen Swtsanwalt wecen 

Ml8bra.uchs der Amtsgewalt war 
durch Selbstanz.l!iae zustande ge. 
kommen. nachdem ein Wocbentna
Ju!n deo J~>stlukandal allfle
deckt hatte. 

Im Laufe d es Oerlchi$-Verfah. 
ren• stellte alch heraus. daß der 
StaalMnwalt da1 Geld . ohne Ge
tenlelstung• ltaulert hatte, weil 
du UntHauchunaiVOtMttn ,. 
,.n den mutma.llllohen &lrllaet 
ohnehin e~e•"Ut worden wüe. 



Jn'oAbiler Dollzugsoll log 
Zur Wahrhe i t sfindung - oder die Schwierigkei t ein Kop f kiss en genehmi gt zu bekommen 

Seit fast zehn Monaten befinde ich 
mich bereits in der Untersuchungs
haft Moabit. Was das überhaupt be
deutet kann nur jemand verstehen, 
der diese Hölle selbst erlebt hat . 
Am Anfang -es 1-1ar im Frühling
dachte ich , daß ich sogar einen 
Roman darüber schreiben könnte . 
Einen Roman oder so et\tas Ähn 1 i 
ches, vie l leicht ledigl ich einen 
Bericht . Dann verlor i ch die Lust . 
Teilweise habe ich aber gerade aus 
Lustlosigkeit dann doch einiges 
zusammengeschrieben . Nur so, all
tägliches aus f4oabit , wichtig nur 
rur diejenigen , die sich wirklich 
rur ein humanes Leben hinter die
sen Mauern einsetzen! Henn es über
haupt ~elche gibt ... 
Nachdem ich folgende Geschichte 
er lebte, wußt e ich, daß ich sie 
schrei ben sollte . Ni cht weil sie 
etwas Besonderes wäre , nein! Gera
de deshalb nicht , sonde rn weil sie 
ganz alltäglich undgewöhnlich hier 
ist! Aus Geschichten wie dieser, 
wird der Moabiter Alltag fast aus
schließlich geformt , und deshalb 
allein ist sie erzählenswert! 
Wiejedealltägliche Geschichte be
gann auch diese ganz harmlos und 
unscheinbar . . . 
Ich brauche ein Kopfki ssen, Herr 
Doktor! So hätteman diese Geschich
te auch titulieren können . Ein 
Kopfkissen zumSchlafen! Natürlich, 
wofur denn sonst? Das ist doch bei 
gesunden Menschen eine Selbstver
ständlichkeit! Und bei kranken l~en
schen eineselbstverständliche Not
wendigkeit! Ob diese Notwendigkeit 
nun medizinisch-wissenschaftlich 
auch ohne Zweifel bewiesen werden 
kann halte ich für unwichtig und 
im übrigen für unnöti ge Haarspal
terei! 
Wenn ein Mensch für sein Wohlbe
finden etwas braucht, dann braucht 
er es und Punkt! Ich meine natür
lich nicht Punkt, sondern man soll
te es ihm - dem Menschen - ermög
lichen, das Gegenteil wäre sich 
eher als inimicus humanae naturae 
zu verha 1 ten! 

Also habe ich festgestellt , ich 
brauche , ich benöti ge, ich habe die 
Notwendigkeit eines Kopfki ssens, um 
besser oderüberhaupt richtig schla
fen zu können . 

22 'der licht bl ick ' 

Mein erster Weg war natürlich zum 
sogenannten Hausbüro, wo ich ganz 
schnell belehrt I'IUrde: Ein Kopf
kissen? Das bekommen sie nur, wenn 
es medizinisch notwendig ist, sagte 
der Beamte. 
Warum? Habe ichnatürlich nicht ge
fragt , denn hier gibt es keine Er
klärungen , sondern nur Vorschrif
ten und die Vorschriften besagen, 
daß ein Kopfkissen nur benutzt ·wer
den kann, \'lenn es medi zinisch not
wendig ist . Meine Oberlegung , daß 
gerade das Fehlen eines Kopfkissens 
bei 14enschen, die die subjektive 
persönliche Notwendigkeit eines 
solchen zum Schlafen spüren, die 
Entstehung bestimmter Krankheits
bilder begünstigen könnte, habe 
ich im Hausbüro nicht zum Ausdruck 
gebracht . 
Mein Weg führte mich weiter in die 
warme Stube der Frau Doktor An 
staltsärztin, nicht ohne das ich 
mich schon vorher dreimal vergeb
lich darum bemühte, und auch nicht 
ohne das ich vorher von einem Sa
nitäter hören mußte, daß ich mir 
für meine Beschwerden eine recht 
schlechte Zeit zwischen den Feier
tagen ausgesucht hätte. 
Aber endlich saß ich da und die 
Frau Doktor, von der ich leider 
immer noch nicht den Namen kenne , 

saß auch da, sie fragte: Was haben 
sie für Beschwerden? - Also . . . ich . . 
ich . . . folgendes .. - Sie fragtewie
der lauter: t~as haben sie über
haupt rur Beschwerden? - Ich leide 
an Kopf- und Hals~>lirbelsäulen
schmerzen seit mehreren Wochen. 
Starke Schmerzen - erklärte ich 
ihr - die in beide Oberarme aus
strahlen, mehr rechts al s l inks, 
aber beiderseits vorhanden. Sonst 
noch was?, fragte sie. - Nein ., nur, 
daß ich ohne Kopfkissen sehr 
schlecht schlafe und zusätzlich zu 
i hre r Behandlung , sie darum bitten 
möchte , mir dabei zu helfen ein 
Kopfkissen zu bekommen. Ich erklär
te ihr dann auch das, was mir zuvor 
im Hausbüro gesagt wurde . 

Ich glaube nicht , sagte sie, das 
ihre Beschwerden mi t einem Kopf
kissen besser werden, und deshalb 
halte ich ein Kopfkissen bei ihnen 
nicht für medizinisch notwendig! 
Ich war erstaunt! Und erwiderte, 
daß ich ebenfalls , trotz einer 
langen - mehrjährigen - klinischen 
Arzttätigkeit, diemedizinisch oder 
gar medizinisch-wissenschaftliche 
Notwendigkeit eines Kopfkissens in 
meinem Fall nicht beweisen könnte, 
aber versicherte ih r , daß ich nicht 
nur ohne Kopfkissen sehr schlecht 
schl afe, sondern auchdie Gewißheit 
hätte, daß meine Beschwerden durch 
besseres Schlafen positiv beein
fl ußt l'lerden könnten, und daher 
meine Bitte, mir diese Erleichte
rung zu ermöglichen . 
Ihre Antwort darauf war nicht lang: 
Nein , wir verschreiben keine Kopf
kissen. Und bezüglich ihrer Be
schwerden - fuhr sie fort - kann 
i eh ihnen \~ärme empfeh 1 en . 
Ich erklärte der Frau Doktor, daß 
ich bereits, wie sie aus der Akte 
entnehmen könnte , seit mehreren Mo
naten ABC-Pflaster ohnewesentliche 
Besserung auf meinen Nacken klebe, 
und ich gerne einen Facharzt für 
Halskrankheiten oder einen Ortho
päden konsultieren möchte. 
Daraufhin sagte sie, daß sie mich 
zum Chirurgen schicken 1~ürde. Mei
ne Meinung und Einwände gegen diese, 
in meinen Augen unrichtige Maß
nahme, konnte ich nicht mehr vor 
meiner Abführung, die sie anordnete, 
zum Ausdruck bringen . 



Einige Tage später wurde ich - na
türlich während meiner einzigen 
Freistunde am Tag - zum Chirurgen 
des Hauses gebracht. Nach einiger 
Wartezeit war ich an der Reihe. 
Ich trat in den Behandlungsraum 
ein, wo sich zunächst keiner um 
mich kümmerte. Eine Krankenschwe
ster unterhielt sich mit einem 
Pfleger im Hintergrund, laut und 
unter Gelächter, der Arzt unter
hielt sich ebenfal ls lachend mit 
einem weiteren Pfleger. Nach eini
gen Minuten wurde meine Anwesen
heit erst wahrgenommen und ich be
kam wohl die Standardanweisung: 
Oberkörper freimachen! Obwohl ich 
schon relativ lange hier bin, wer
de ich mich, gl aube ich, nie daran 
gewöhnen, daß hier Begrüßungsworte 
wie "Guten Tag" oder Ähnliches nur 
selten gebraucht werden. Ich kann 
mir gewisse Freundlichkeiten ein
fach nicht SQ leicht abgewöhnen 
und bleibe dann auch meistens mit 
ihnen in der Luft "hängen" ... 

Aberdaranhabe ichmich doch schon 
gewöhnt und begrüße fas t automa
tisch ohne jegliche Antwort zu er
warten . So erging es mir auch an 
jenem Morgen, nachdem der Herr 
Chirurg sich meiner Anwesenheit 
bewußt wurde. 
Ich erklärte ihm erneut meine Be
sch\·Jerden . Er untersuchte mi eh 
sehr flüchtig und oberflächlich 
und fragte dann trocken und kurz: 
\~ollen sie Wärme oder Massage? 
Ich dachte mir: Mein Gott! Verlasse 
mich nicht! Sind denn alle Ärzte 
hier nach dem gleichen Muster ge
schnitten?? Aber ich überlegte nicht 
lange, ich wußte , daß ich dran war 
und meine Chance nutzen sollte . .. 

Ich fragte ihn: Wollen sie mir 
wirklich helfen? Und versuchte ihm 
dabei in die Augen zu schauen, was 
er aber vermied. 
Ein leises eher undeutliches und 
zerhacktes : J .. j .. ja .. war seine 
Antwort. 
Ich fuhr dann fort: Also wenn sie 
mir wirklich helfen wollen, dann 
brauche ich, glaube ich, vier 
Sachen : Erstens Wärme. \~ärme ist 
immer gut ... Zweitens könnte meine 
Wirbelsäule eine Massage sehr gut 
vertragen. Dritten~ möchte ich ge
nau aufgeklärt haben woher diese 
verdammten Schmerzen kommen und ob 
eventuell eine andere Ursache dafür 
verantwortlich ist, als nur eine 
reine Abnutzungserscheinung . Und 
viertens brauche ich ein Kopfkis
sen, denn ohne Kopfkissen schlafe 
ich sehr schlecht und das ver
schlimmert meine Beschwerden! 
Ich erklärte ihm, daß meine Fami
lie mir bereits ein neues Kopfkis
sen gebracht hätte, das sich in der 
Hauskammer befindet und laut Aus
kunft des Hausbüros, mir nur nach 
medizinischer Anweisung ausgehän
digt werden könnte . 

Danach überlegte er einige Sekunden 
lang . Abschließend sagte er mir, 
daß er alles Nötige in die Wege 
leiten würde. Ich fragte nochmal, 
ob ich mein Kopfkissen bekommen 
würde und er sagte: Ja, auch das 
Kopfkissen werden sie bekommen. 
Me in Dankeschön blieb auch ohne 
Antwort, aber ich war glücklich! 
Ja überglücklic~ und träumte schon 
davon, wie ich bald wieder richtig 
schlafen würde ... 
Seitdem sind schon fast zwei Wo
chen vergangen und bekommen habe 
ich noch gar NICHTS! Weder Wärme, 
noch Massage, noch irgendwelche 
weiterführende Untersuchungen, noch 
mei n Kopfkissen. Ich habemich fast 
täglich überall dort gemeldet, 1~0 
man sich hier nur melden kann. 
Hausbüro, Hauskammer, Frau Doktor 
usw. , aber die Antwort \'Jar bis 
jetzt~ Absolute Stille! 

Und so bin ich noch hier in meiner 
kalten (sie istwirklich kalt) Zel
le eingesperrt und habe Zeit zum 
überlegen und mir darüber Gedanken 
zu machen, warum mir wohl nicht 
geholfen wird? Ich habe mehrere 
Mög l fchkeiten erwogen ... 
Wenn ich ein Kopfkissen erhalte, 
"könnte" darin, \'Jie ein Beamter 
sehr richtig überlegte, "alles mög-
1 iche versteckt sein ... " Ein Kissen, 
das ich durch Vermittlung der An
stalt aus dem Handel bekomme, müßte 
doch "sauber" sein, oder? 
Jaaa! Sagte ein anderer, noch 
scharfsinnigerer Beamter: Und was 

ist mit der Gleichberechtigung? 
{Gleichberechtigung ist hier ein 
Zauberwort! Damit kano man schon 
mal 99% der Anträge ablehnen!) Ganz 
einfach, denke ich mir, es soll 
doch jeder Gefangene, der es 
braucht, ein Kopfkissen bekommen 
und wenn es von der Ansta 1 t bezah 1 t 
werden muß!!! Das dürfte doch zu 
machen sein, gerade v1enn wir nicht 
nur an den Strafanspruch des Staa
tes , sondern auch an eine numane 
Durchführung desselben denken, 
oder? 

Viele Möglichkeiten, wie gesagt, 
viele Gründe sind mir durch den 
Kopf gegangen, aber für alle l ieße 
sich ohne Zweifel eine Lösung fin
den, wenn man nur wollte ... Und da 
ich davon ausgehen muß, daß man 
will , dann muß es auch eine ab so 1 u
te Erklärung ·dafür geben, daß es 
hier so ist, wie es eben ist , und 
da weiß ich nur noch eine: Im Sin
ne der Wahrheitsfindung!!! Ganz 
klar! Oder? 
Zum Schluß möchte ich noch bemer
ken, daß sicher viele Mitgefangene 
unter Umständen gar keinen Wert 
darauf legen, ein Kopfkissen zu 
haben, aber vielleicht legt der 
eine oder der andere Mitgefangene 
Wert aufandere persönliche selbst
verständliche Notwendigkeiten, die 
auch im Sinne der Wahrheitsfindung 
hier verboten oder nicht möglich 
sind, ich denke daran, daß wir zum 
Beispiel 23 Stunden am Tag in ei 
ner strengen Isol ationshaft , in 
einer kleinen Zelle eingesperrt 
sind und nur eine einzige Stunde 
am Tag die Möglichkeit bekommen 
mit anderen Menschen zu sprechen , 
oder daß wir nur einmal in der Wo
che und zwar für genau vier Minu
ten duschen dürfen, oder daß wir 
in der Regel nur in 14 tägigen Ab
ständen Besucher empfangen dürfen 
und dann körperliche Kontakte, wie 
ein Begrüßungskuß oder ein Hände
schütteln untersagt sind, oder daß 
unser Einkauf beschränkt ist. 
Diese Liste könnte fast endlos 
fortgesetzt werden, vielleicht tut 
das jemand . .. , ich habe keine Lust 
mehr! 

Dr. Adrian Cordero 
JVA Moabit 
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11rllJS I 

Ein Besuch auf der Dealerstation 
A 4/TA I, oder Produkt eines gei
stigen Irrsinns! 

~achdem sich die Insassenvertre
tung Haus I darum bemüht hatte, 
endlich einen Weg zu finden, um 
konstruktiv in Gesprächen mit 
der Teilartstaltsleitung I - Miß
stände aufzuzeigen und abzubauen, 
fand ein sachbezogenes Gespräch 
zwischen der Insassenvertretung 
und dem TAL I statt. So kam auch 
eine Vereinbarung zustande, in dem 
ein Insassenvertreter die Absonde
rungsstation A 4/TA I betreten und 
mit den dortigen Gefangenen sprechen 
durfte. 
t~i t sehr · gemischten Gefüh 1 en be
trat ich die Station in Begleitung 
des TAl's, Herrn von Seefranz und 
des VDL's, Herrn George. Das dies 
bei den Gefangenen auf der Station 
A 4 Argwohn und Mißtrauen hervorru
fen wUrde, setzte ich voraus. An
ders war es aber unmögl ich auf 
diese Station zu . gelangen. Der TAL 
sowie der VDL begaben sich i'n den 
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Beamtenraum und mir wurde die Mög
lichkeit eingeräumt, frei mit den 
Gefangenen zu reden. 
Ich ging über die Station und 
sprachdie Leute an, bat sie- sich 
doch zu sammeln - damit jedem ein 
Ansprechen möglich war. Natürlich 
hatte ich zwiespältige Gefühle da
bei, wußte nicht genau, wie ich 
einen Dialog beginnen sollte. Zum 
Glück kannte ich aber einige Leute 
von der Station, so daß ein Ge
spräch doch re 1 ati v sehne 11 in 
gang kam. Ich erklärte weswegen ich 
mit ihnen sprechen wollte, stellte 
klar welche Motivation mich beweg
te, nicht nur mit ihnen zu sprechen, 

sondern auch zu versuchen positive 
Veränderungen anzustreben. Den Vor
schlag, daß sie sich doch auch ei 
nen Insassenvertreter wählen soll 
ten, brachte ich ein, doch fand 
dieser Vorschlag kaum Resonanz. 
Ein Gefangener fand sich bereit, 
sich als Stationssprecher wählen 
zu lassen, was ich nicht nur gut 
finde, sondern auch für sehr wich
tig halte, denn ein Betroffener 
dieser Situation kann mehr fur die 
Belange seiner Mitgefangenen ein
treten. 

Nach einiger Zeit hatten sich dann 
auch eine Menge Probleme aufgetan, 
die ich mir notierte und bei dem 
nächsten Zusammentreffen mit dem 
TAL ansprechen wollte. Mit jedem 
Problem wurden meine Gefühle be
klemmender, empfand ich den Umstand 
dort leben zu müssen als menschen
verachtend, inhuman und "GEISTIGEN 
IRRSINN" . 

Menschen werden dort gehalten wie 
unliebsame Haustiere, werden durch 
Hi nhaltetaktiken in die Resignati 
on getrieben, durch Lug und Trug 
zu unnormalen Mißtrauen erzogen, 
sodaß womöglich Gefühlskrüppel am 
Ende zurückbleiben . 

Wozu dann ein Strafvollzugsgesetz? 
~lenn der propagierte Behand 1 ungs
vollzug nur soviel Wert besitzt, 
wie ein Buchstabe auf einem Blatt 
Papier, dann ist eine jegliche hu
mane Strafrefonn, nurein Abklatsch 
der vorhandenen Realität . 
17 Stunden Einschluß - das in Räu
men, die laut Verfügung des Sena
tors für Justiz von 1976, nur in 
den Nachtstunden verschlossen wer
den sollen- in einem Haus, wo ein 
sogenannter Wohngruppenvoll zug 
praktiziert wird und wo eine Reso
zi al isierung stattfinden soll . 
Für mich ist die Station A 4/TA I 
klarer Verstoß gegen die Menschen
rechte und das Grundgesetz. In
wieweit nun die Insassenvertre
tung I für positive Veränderungen 
eintreten kann, wird die Zukunft 
zeigen müssen . Bisher jedenfalls 
wurde nichts erreicht . 
Der TAL I erklärt sich für Verän
derungen nicht kompetent, die Sta
tion A 4 unterstehtunmittelbar dem 
Senator für Justiz und Bundesange
legenheiten, somit ist ein unmit
teibarer Ansprechpartner wohlweis
lich nicht vorhanden. 

Aus diesem Grund haben wir uns 
schriftlich an den Senator für Ju
stiz gewandt . Eine Antwort steht 
noch aus, doch eine positive Ant
wort erwarten wir nicht, dafür ist 
die politische Richtung des Senats 
(COU -FDP) zu offensichtlich . Ge
richtliche Entscheidungen können 



wir auch nicht herbeiführen, da 
wir - die Insassenvertretung - im 
juristischen Sinne keine Person 
darstellen. So bleibt uns nur die• 
Öffentlichkeitsarbeit, das Aufzei
gen von Mißständen und destruktiven 
Maßnahmen. 
Ein Dankeschö .. n geht an den TAL I, 
Herrn von Seefranz, weil ertrotz 
"Inkompetenz" es möglich machte, 
daß ein Insassenvertreter die so
genannte "Dealerstation" betreten 
durfte, sowie frei mit den betrof
fenen Leuten sprechen konnte. 
Letztendlich bleibt aber ein ge
mischtes Gefühl, denn man fühlt 
sich nicht nurhilflos sondern auch 
BEHANDELT und AUSGENUTZT!!! 

Joachim Menzdorf 
Insassenvertreter JVA Tegel, TA I 

Bericht Insassenvertretung TA V 

Am 13. 12.1985 nahm ich als Vertre
ter der Insassenvertretung an ei
ner Veranstaltung im Kultursaal 
teil . Diese Veranstaltung wurde 
durch die Drogenbeauftragten orga
nisiert und soll, wie ich hörte, 
in jedem Jahr stattfinden . Ich b~
dauere, daß ich vorNer davon n1e 
etwas gehört habe. Der Abend von 
16 bis 20 Uhr war lohnenswert. Ich 
muß auch fragen, warum von seiten 
der Anstalt nicht mehr für die Ver
anstaltung getan wurde. Durch bes
sere Information hätte man da viel 
tun können. I eh se 1 bst habe es auch 
erst eine Stunde vorher erfahren. 
Wie schon gesagt, es ging um 16 Uhr 
los. Ich war überrascht, denn es 
gab heißen Kaffee sowie belegte 
Brötchen, Schnecken und auch Kuchen, 
und von .. allemwar reichlich da. Er
freulich, daß die Gefangenen alles 
kostenlos erhielten, was sehr wich
tig ist. 
Es fing auch gleich an. Zwei Bands 
spielten, unsere Knastband und eine 
Band von draußen. Anwesend waren 
viele Orogenbezugspersonen von 
draußen, die mit ihren Sorgenkin
dern jn einer sehr gelockerten At
mosphäre und vor allem einmal in 
einer ungestörten Stimmung zusam
mensaßen, was ich für positiv und 
wichtig halte und mit den Leuten 
die Probleme des Orogenkonsums be
sprachen. Erfreulich ist auch die 
Tatsache, daß sich die Abteilung 
Sicherheit sehr zurückhielt . Ich 
konnte eigentlich nur bemerken, 
daß der TAL I, Bernd von Seefranz, 

die Aufgaben der Bediensteten über
nahm und den Saal von Rauchern, so 
gut wie es ging, f reihiel t . Dies 
machte ihm unübersehbar Spaß und 
wenn es ihm Spaß macht, dann sollte 
man dem TAL I auch in Zukunft eine 
solche Aufgabe überlassen. 

Alles in allem war es ein gelunge
ner Abend . Leider hat man solche 
Abende viel zu wenig im Knast. Be
dauerlich, daß so wenig Gefangene 
die Möglichkeit hatten, diesen 
Abend mitzuerleben, denn nach mei
ner Schätzung waren nicht mehr als 
hundert Gefangene bei dieser Ver
anstaltung, und das ist bei einer 
Gesamtzahl von 1.500 Gefangenen 
sehr wenig . Bei etwas mehr Reklame 
wären leicht doppelt so viele Leute 
oder noch mehr zusammengekommen . 
Schade! 
Man sollte vielleicht einmal bei 
der Anstaltsleitung vorfühlen, ob 
solche Veranstaltungen in Zukunft 

nicht längere Zeit vorher bekannt
gegeben werden können, um dann mehr 
Gefangenen die Teilnahme zu ermög
lichen. 

Gerhard Schottke 
Insassenvertretung TA V 

(Anm. d . Red.: An den -6cfwJtVtzen 
Blte.tte.JLn WaJt cü..ue VeJtan-6.taUung 
ang eküncü..g.t I mä dem Hhtww I daß 
-6-i.c.h VJr.ogenabhiing-<.ge , cü..e an cü..uem 
Tag clean -6-i.nd, zu cü..ueJr. VeJtan
l.l.tctUu.ng meiden können . VM haUe 
mä S-i.c.heJr.he-U ZWt Fotge, daß v-<.e
te -6-i.c.h 1'1-i.c.h.t ge.me.e.de.:t haben. N-i.c.h.t 
e.:twal weil. -6-i.e an d-<.uem Tag 1'1-i.c.h.t 
clean waJr.en, -6ondeJr.n daduJr.c.h 
jedeJr. 1 deJr. -6-i.c.h 6iiJr. d-<.ue · VeJr.an
-6.taUu.ng vOJr.ge.mei.de.:t ha..t, automa
.t-<.-6c.h at-6 VJr.ogenabhäng-i.geJr. abge
l.l.tempe..U wtVt. v-<.e.Uuch.t -6oU.te 
cü..e An-6.tal.t-6te.Uu.ng .&t Zu.kun6.t I.IOt
c.he fl<.nwwe un.tVLlM-6en und da
duJr.ch den EJr.6otg uneJr. -6otc.hen 
VeJr.aM.ta.Uung 1'1-i.c.h.t ge6äivr.den. I 
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Gerichtsbeschluß 

zur Größenbestimmung 

von Rundfunkgeräten 
Nachfolgend veröffentlichen wir einen 
Beschluß des Kammergerichts. Damit 
wird die Hausverfügung, nach der ein 
Radjagerät nicht mehr als 70 cm 
Kantenlänge haben darf, aufgehoben. 
Der 5. Strafsenat hielt rue Begren
zung auf dieses Maß für unsachlich 
und empfahl eine Verfügung, bei der 
eine Begrenzung nach Rauminhalt 
vorgeschrieben ist. 

Diese Verfügung ist nun in Vorberei
tung, aber bereits jetzt wird als Maß 
ein Rauminhalt von 10 000 cm' als 
größtmögliches Volumen zugelassen. 
Bei einem Gespräch e rklä rte der Voll
zugsleiter, Herr Dr. \Vegener, daßes 
möglich ist, Geräte, die schon in an
deren Berliner Vollzugsanstalten ge
nehmigt waren, auch wenn sie Über
maß hätten, in Tegel weiter zu be-

treiben. Es müßte nur einwandfrei ge
klärt sein, daß die Geräte in einer 
anderen Vollzugsanstalt ordnungsgemäß 
an den Gefangenen ausgehändigt wor
den waren. 

Damit dürfte auch geklärt sein, daß 
de r Besitzstand gewahrt bleibt und 
Befürchtungen, die in dieser Art schon 
geäußert wurden, unbegründet sind. 

-gäh-

KAt<V~ERGERI CHT - Besch 1 uß 

In der Strafvollzugssache 
des Strafgefangenen .. . 

wegen Zulassung eines eigenen Radiorecorders 

hat der 5. Strafsenat des Kammergerichts in Berlin in 
der Sitzung vom 3. Dezember 1985 beschlossen : 

1. Auf die Rechtsbeschwerde des Strafgefangenen \'/erden 
der Beschluß des Landgerichts Berlin - Strafvoll
streckungskammer - vom 11. Juli 1985 mit Ausnahme 
der Streitwertfestsetzung und der Bescheid des Lei
ters der Justizvollzugsanstalt Tegel vom 25. ~1ärz 
1985 aufgehoben . 

2. Der Leiter der Justizvollzugsanstalt Tegel istver
pflichtet den Strafgefangenen unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Senats erneut zu bescheiden. 

3. Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens und die 
dem Strafgefangenen erwachsenen notwendigen Aus
lagen fallen per Landeskasse Berlin zur Last. 

Gründe : 

Der Gefangene hat die Herausgabe eines ihm gehörigen 
Radiorecorders beantragt . Mit Bescheid vom 25. t4ärz 
1985 hatder Anstaltsleiter den Antrag mit der Begrün
dung abgelehnt, daß die zu § 69 StVollzG erlassene 
Hausverfügung Nr. 3/84 Zur Aufrechterhaltung der Über
sichtlichkeit in den Hafträumen und damit zur Gewähr
leistung einer den Gegebenheiten in der JVA Tegel ent
sprechenden Kontrollmöglichkeit nur Rundfunkgeräte 
von maximal 70 cm erlaube und das ge1·1ünschte Gerät 
dieses Maß um 3, 7 cm überschreite . In dem t-1erkblatt 
für Gefangene heißt es zur Größe der erlaubten Hör
funk- und Cassettengeräte: 

"Hörfunkgeräte, Cassettengeräte us1-1. dürfen eben
falls nureine bestimmte Größe haben . Die Größe die 
ser Geräte 1~i rd nach der sogenannten "Kantenl änge" 
festgestellt . Die Kantenlänge Ihres Wunschgerätes 
erhalten Sie , wenn Sie jeweils einmal die Höhe, 
die Breite und die Tiefe des Gerätes zusammenrech
nen. Ein Gerät , welches Sie in der JVA Tegel be
treiben möchten , darf höchstens eine Kantenlänge 
von 70 cm haben ." 
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Den gegen diesen ablehnenden Bescheid gerichteten An
trag auf gerichtliche Entscheidung hat die Strafvoll
streckungskammer durch den angefochtenen Beschluß zu
rückge~liesen . Mit der form- und fristgemäß eingeleg
ten Rechtsbesch1-1erde rügt der Strafgefangene die Ver
letzung förmlichen und sachlichen Rechts . 
Oie Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil es geboten ist, 
zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung die 
Nachprüfung zu ermöglichen (§ 116 Abs. 1 StVollzG). 
Denn die angefochtene Entscheidung deutet bei der 
Oberprüfung der für die Zulassung eigener Hörfunkge
räte in Betracht kommenden Bestimmungen der Hausver
fügung auf eine irrtümliche Auslegung der in den 
§§ 69 Abs . 2, 70 StVollzG hierzuaufgestelltenVoraus
setzungen hin . 
Die Rechtsbeschwerde hat mit der Sachrüge auch Erfolg. 
Die Verweigerung des gewünschten Radiorecorders über
schreitet die Grenzen, die einer solchen Maßnahme in 
den §§ 69 Abs. 2, 70 StVollzG gesetzt sind. Die Haus
verfügung Nr. 3/84 als Allgemeinverfügung, auf die 
sich der angefochtene Versagungsbescheid stützt, wird 
durch die gesetzlichen Bestimmungen nicht gedeckt . 
Denn die Kantenlänge, ~1ie sie von der Hausverfügung 
verstanden \·lird , ist ungeeignet , Rundfunkgeräte, die 
die Voraussetzungen des § 70 StVollzG für eine Zulas
sung erfüllen, von denen zu unterscheiden , die nach 
dieser Vorschrift auszuschließen sind . 
Im § 70 Abs . 1 StVollzG ist der Besitz von Gegenstän
den zur Fortbildung und Freizeitgestaltung auf einen 
angemessenen Umfang beschränkt. Nach § 69 Abs. 2 
StVollzG gilt dies auch für Hörfunkgeräte . Soweit es 
im Rahmen des angemessenen Umfangs auf den Hert des 
Geräts ankommt, der aus Gründen der sozialen Gleich
behandlung in einem vertretbaren Verhältnis zu dem 
Besitzstand der Durchschnittsinsassen der Vollzugsan
stalt stehen soll (Grunau/Tiesler , StVollzG 2. Aufl., 
§ 70 Rdn. 1), bieten die Abmessungen eines Geräts im 
Hinblick auf den heutigen Stand der Funktechnik kaum 
einen ausreichenden Anhalt, Qualität und Leistung des 
Hörfunkgeräts und damit seinen Wert zu bestimmen. 
Dagegen ist die räumliche Ausdehnung eines Hörfunkge
räts fUr die. Frage der Zulassung dann bedeutsam, wenn 
mit der Einschränkung des Gerätebesitzes auf einen 
angemessenen Umfang zugleich die Übersichtlichkeit 
und Ourchsuchbarkeit der Hafträume erhalten bleiben 
soll (Grunau/Tiesler a.a.O.; Schwind in Schwind/Böhm, 



StVollzG, § 70 Rdn. 3). Diese Zweckbestimmung des 
Rechtsbegriffs "angemessener Umfang" überschneidet 
sich in diesem Zusammenhang mit dem in § 70 Abs. 2 
Nr. 2 StVollzG normi·erten Versagungsgrund einer Ge
fährdung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt. 
Denn Rundfunkgeräte, die durch ihre Größe die über
schaubarkeit des Haftraums und damit dessen Oberprüf-

' barkeit auf sicherheitsgefährdende Veränderung im 
Haftraum oder auf den Besitz gefährlicher Gegenstände 
einschränken, beeinträchtigen auch die Sicherheit der 
Anstalt. Daneben können ~räßere Rundfunkgeräte die 
äußere Ordnung stören, weil sieden Gefangenen in sei
ner Bewegungsfreiheit oder in der Ausübung der notwen
digen regelmäßigen Tätigkeiten, z. B. in der Reinhal
tung seines Haftraums, behindern. Unabhängig hiervon 
enthalten aber Geräte mit größerem Rauminhalt erfah
rungsgemäß auch größere Hohlräume, die geeignet sind, 
als Versteck für verbotene Gegenstände wie z. B. V/af
fen, gefährliche Werkzeuge oder Ausbruchsmittel zu 
dienen, so daß auch aus diesem Grund die Aushändigung 
größerer Geräte an Gefangene die Sicherheit der An
stalt gefährden würde und daher die Benutzung größerer 
Geräte im Haftraum nach § 70 Abs. 2 Nr. 2 StVollzG 
ausgeschlossen werden könnte. 
Um den Gesetzeszwecken gerecht zu werden und Geräte 
aussondern zu können, deren Ausmaße (Höhe, Breite 
oder Tiefe) die Übersichtlichkeit des Haftraums oder 
seine sachgerechte Nutzung wesentlich beeinträchtigen 
oder die sich wegen ihrer erfahrungsgemäß vorhandenen 
größeren Hohlräume als Versteck rlir sicherheitsgefähr
dende Gegenstände anbieten, ist die Kantenlänge, so
weit sie die Ansichts- oder auch Grundfläche des Ge
räts betrifft, ein ungenügender, soweit es den Raum
inhalt betrifft, ein ungeeigneter Maßstab. Denn im 

letzten Fall werden durch die Begrenzung auf die Kan
tenlänge auch Geräte ausgeschlossen, die trotz grö
ßerer Kantenlänge einen ger.ingeren Rauminhalt haben, 
als nach der zulässigen Kantenlänge tatsächlich mög
lich ist. So hat ein Gebilde mit 70 cm Kantenlänge 
(gemäß Hausverfügung) in l~ürfelform einen Rauminhalt 
von abgerundet 12.862 ccm. Das Gerät . des Strafgefan
genen, dessen Kantenlänge nach Angaben der Vollzugs
anstalt 73,7 cm beträgt, kann jedoch in Quaderform 
einen geringeren Rauminhalt aufweisen, so z. B. bei 
den Abmessungen 41,7 X 17 X 15 cm den Inhalt von 
10.634 ccmoderbei denAbmessungen 35 x 25,2 x 13,5 cm 
den Inhalt von 11.907 ccm. Hiernach kann die Kanten
länge als Begrenzungsmaßstab für die räumliche Aus
dehnung der zur Benutzung durch Gefangene genehmi
gungsfähigen Geräte zu einer unterschiedlichen Behand
lung einzelner Gefangener führen, die von den ge
setzlich bestimmten Abgrenzungskriterien nicht ge
rechtfertigt v1ird. Ein Bescheid, der die Herausgabe 
eines Radiorekorders allein wegen Überschreitung der 
durch die Hausverfügung vorgeschriebenen Kantenlänge 
um 3,7 cm versagt, entspricht daher nicht den in 
§§ 69, 70 Abs. 2 StVollzG genannten sachlichen Erfor
dernissen für die Ven~eigerung eines Rundfunkgeräts. 

Der ablehnende Bescheid des Anstaltsleiters vom 25. 
März 1985 verletzt hiernach den Gefangenen in seinen 
Rechten aus § 69 Abs. 2 StVollzG. Der Bescheid ist 
daher zugl ei eh mit dem Besch 1 uß der Strafvoll Streckungs
kammer, der diesen Bescheid bestätigt, aufzuheben . 
Da die Sache nicht spruchreif ist, hat der Anstalts
leiter den Antrag des Strafgefangenen auf Herausgabe 
seines Radiorecorders unter Beachtung der Rechtsauf
fassung des Senats erneut zu bescheiden. 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Betr. : Rechtsberatung durch Mitglieder des Berliner Anwaltsvereins in Teilanstalten der 
Justizvollzugsanstalt Tegel. 

Liebe Mitgefangene! 

Der Berliner Anwaltsverein führt seit 1980 aufgrund derdamaligen Hausverfügung Nr. 8/1980 
eine Rechtsberatung der Insassen der JVA-Tegel in der Art und Weise durch, daß interes
sierte Rechtsanwälte in einem regelmäßigen Turnus montags die fünf Teilanstalten (TA) 
aufsuchen und dort mit beratungswilligen Gefangenen, die sich vorgemeldet haben, zusam
mentreffen. Der Schwerpunktderangebotenen Beratung und eventuellen Rechtsbesorgung liegt 
nicht im Strafrecht, sondern im Zivilrecht, also z.B. Familien-, Miet- , und Arbeitsrecht. 
Bitte nehmt das Angebot wahr . 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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Irrgarten oder W i r r g .a r t e n? 

LESERBIEF ZUR SITUATION IN HAUS IV (Sotha) 

Ich versuche einfach malmeineEin
drücke über das Haus IV zu schil
dern . Nach fast neun Monaten So
zialtherapie dürfte ich wohl in der 
Lage sein einziemlich umfassendes 
Bild über diese Fehlinstitution zu 
machen. 
Wahrscheinl ich beginnt der Zweifel 
und der sinnlose Schritt schon beim 
Aufnahmegespräch. Bei diesem Ge
spräch wird in keiner Art und Weise 
erklärt was man unter einer So
zialtherapie verstehen kann. Wahr
scheinlich müßten die Therapeuten 
dabei gleich lügen oder sagen, daß 
eine i dea 1 e und rechte Sozi a lthera
pie in der Praxis Utopie ist. 
Ich möchte meine Meinung über Haus 
IV nicht als negativ oder positiv 
verkleiden, denn das würde zu 
nichts führen. Dennoch möchte ich, 
daß auch andere Insassen dieser An
stalt ein wenig Kenntnis über diese 
Therapie erlangen. 
So hat Haus IV wohl den Ruf, Wohn
und Urlaubsparadies zu sein, was im 
entfernten Sinne gar nicht mal so 
abwegig ist. Daß man dort freund
lich und behaglich seine Haftzeit 
absitzen kann, ist bekannt und von 
mir nur zu bestätigen. 
Doch wichtig ist letztendlich nur, 
wie fruchtbar die Sozialtherapie 
bei den Klienten ist . Was kann man 
aus dieser entnehmen, welche posi
tiven Beispiele werden da voran 
getragen? 
Ein Klient muß und kann den Ansatz
punkt nur bei sich selbst finden, 
dies istwohl ein Grundsatz bei je
der Art von Therapie. 
So muß der Therapeut also seine 
FunktieR in den Inspirierungen für 
den Klienten suchen ~nd einsetzen. 
Ich kenne keinen Therapeuten im 
Haus !~der fähig ist den Charak
ter eines anderen anzunehmen, die 
gewahre Situation und den Augen
bl ick in rechter Weise für den 
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Klienten sichtbar zu machen- die 
Voraussetzung für ein fruchtbares, 
therapeutisches Gespräch überhaupt. 
Ein Therapeut darf keinerlei Ein
fluß auf seine Klienten bewirken, 
denn jeder Versuch dieser Art kann 
nur auf didaktischen Acker enden 
und bringt keinerlei Ernte zum Er
trag. 

Die Therapeuten sind dort mit meh
reren Klienten am 'Tag völlig über
fordert. So war meine Therapie
stunde oft noch vom Vorgänger ge
prägt, so daß es einfach unmöglich 
wäre , daß meine Therapeutin meinem 
Gespräch gewahr wird, daß sie auf 
mich eingehen kann. 
Hinzu kommt, daß während der Thera
piestun9e das Telefon absoluten 
Vorrang hat. Wenn pro Woche eine 
Stunde Therapie gegeben ist, dann 
ist es nicht vertretbar, daß davon 
noch Zeit für telefonieren abgezo
gen wird . So bin ich auch der Mei
nung, daß echte Probleme dort maß
los verkleinert werden , nichtig 
gemacht, einfach latent bl eiben . 

.,Hab ich doch gleich gesagt, einssechzig. ·· 

Meine Endstrafe so 11 te dort En~ 1986 
sein, und i eh hoffte aufeine norma
le Vollaufnahme nach sechs Monaten, 
wie es eigentlich üblich ist. Diese 
hat man erst einmal ohne eine na
menshafte Begründung oder gareinen 
Vorfall, verschoben. Als die Zeit 
dann reifwar,"ging meine Therapeu
tin in Urlaub. Zu dieser Zeit ergab 
es sie~ leider so, daß m~ine zehn
jährige Nichte, die bei mir daheim 
wohnt, schwer krank war. Es war für 
Ende Oktobereine Herzoperation an 
gesetzt worden, deren Erfolgschan
cen gering waren. Ich hatte ·das Be
dürfnis meine Nichte noch einmal 
daheim zu sehen, was doch sicher-
1 ichverständlich ist. Da ich nicht 
drogenabhängig bin , kein Gewalttä
ter und überhaupt Erstbestrafter 
bin , wäre es möglich gewesen, daß 
ich mit einer Vollaufnahme für ei
nen Tag Urlaub hätte bekommen kön
nen. 
Zur gleichen Zeit fand be i mir ei 
ne Urinkontrolle statt, wobei ich 
mich beim Sanitäter und vor anderen 
Klienten hätte vol l ständig auszie
hen müssen. Hinzu kommt noch , daß . 
man dabei hätte zusehen wollen und 
das im Angesicht mehrerer Personen. 
Als ich diese Art und Weise der 
Urinkontrolleablehnte, wertete man 
diese als positiv. 
Die ganze Situation nahm man dann 
als Vorwand, um die Vol l aufnahme 
prompt zu verlängern. Meine Thera
peutin ging dann in Urlaub und die 
Vertretung hatte nie Zeit. Da mir 
das Problem mit meiner Nichte mehr 
als wichtig war, mir keiner dabei 
half, war mir klar, hier mußt du 
ganz schnell raus. Ich fingierte 
kommende Urinkontrollen so, daß man 
diese nur positiv werten kann . Es 
v1aren wohl vier oder fünf Stück in 
knapp zwei Wochen . Als ich nach 
drei Kontrollen noch nicht flog, 
da verweigerte ich die Teilnahme 
an einer Urinkontrolle, was mir 
dann die Tore öffnete. Mein ganzer 
Fall wurde anschließend so ver
dreht, daß, al les Negative dann bei 
mir lag. Ei n Haus des Himmels, was 



nicht davor zurückschreckt interne 
Macht zu nutzen, um Klienten anpas
sungsfähig zu machen . So beschwört 
man dort, daß es keine Kollektiv
strafen gibt und keine therapeuti
schen. 

Als Klienten mit einem Tennisball 
aufdemFlur wirklich nicht störend 
spielten, wurde deswegen spontan 
die Fernsehverlängerung gesperrt. 
Mir se 1 bs t ~urde wegeneiner Lappa
lie der Besuch auf eine Zeit für 
einen Monat drastisch verkürzt. 
Einem anderen Klienten, der Frau 
und mehrere Kleinkinder hat, wurde 
der Besuch auch gekürzt - weil 
seine Zelle nicht aufgeräumt war . 
Als der Kochherd einmal mit Sauce 
beschmiert war nahm man diesen 
fort und sämtliche Klienten, die 
besondere Kostformen hatten, konn
ten sich ihre Lebensmittel nicht 
zubereiten. Solche lächerlichen 
Vorkommnisse zählen für die Thera
peuten wohl als echte Probleme, 
Dinge, die das Schablonendasein im 
Haus IV stören. 
Nichts dürfte doch wohl bei einer 
Sozialtherapie wichtiger sein als 
die Erhaltung der sozialen Kontak
te der jewei ligen Klienten. Kann 
man diese kürzen, unterbinden oder 
sonstiges? 
Eine Form des Gruppenlebens istmir 
dort auch nicht bekannt. Die einzi
ge echte Zusammenkunft f indet wohl 
nur beim Fernsehen statt und diese 
ist nicht gerade belebend. Vollver
samml ungen sind so ermüdend, daß 
nurverhältnismäßig wenige der Kl i
enten daran teilnehmen. Henn nicht 
einige nette Beamte an und wann mal 
ein Tischtennis-Turnier ins Leben 
rufen würden , oder einige in ihrer 
Privatzeit Bastelgruppen betreuen 
würden, dann wäre das Wort Gruppen
leben ein totales Fremdwort in die
sem Haus . 
Meiner Meinung nach verliert sich 
die Sozialtherapie im ursprüngli
chen Sinne und weist eine total 
abweichende Tendenz vor . 
Das Gefühl, daß man dort im sozia
len Sinne akzeptiert und gleicher
maßen behandelt wird, kann man dort 
nicht erwarten. Erwachsene Männer 
werden wie Kleinkinder behandelt 
und deren Probleme zu Bagatellen 
gemacht . So versucht man aus dem 
bösen Abschaum Scblagsahne zu ma
chen. Dort soll niemand zu sich 
selbst finden, sich entdecken, si ch 
selber aufwerten, zu lernen sich 
selbst zu akzeptieren, zu verstehen. 
Dort l'lird bewertet, akzeptiert und 
verstanden, wenn es in die persön
liche Hierarchie der Therapeuten 
paßt . Dort wird nicht therapier-t, 
um ein richtiges Leben zu entdek
ken, richtiges soziales Verhalten, 
sondern es wird dort Schablonen
presserei praktiziert . Der Klient 
soll draußen nicht leben - er soll 

funktionieren . Für mehr wäre 1-10hl 
auch keine Zeit an Therapiestunden 
vorhanden. Oie Sozialtherapie in 
der richt igen An~1endung könnte der 
sinnvolle Strafvollzug von t~orgen 
sein . 

Daß dies nureine Illus ion und Uto
pie ist, dafür sorgen Therapeuten , 
Therapeuten mit fehlender Kenntn is 
und Praxis. 
Haus IV entspricht keiner echten 
menschlichen Würde, keiner psycho
logischen Grundform, keiner Art 
von normaler Verständigung. 
Hier SPIELT man Sigmund Freud auf 
Kosten der Klienten, die nun wirk-
1 i eh besseresverdient hätten, denn 
ihr Interesse ist vorhanden. 

Dennoch kann ich sagen, daß ich 
eine so ziemlich gute Therapeutin 
hatte, und es bleiben mir einige 
sinnvolle und interessante Thera
piestunden in Erinnerung. Oie Er
gänzung dieser Therapie im positi -

ven Sinne wurde von internen Re
geln und Grundsätzen zerstört. 
Regeln, woran sich auch manche 
Therapeuten halten müssen . 
So pfuscht ein Therapeut den ande
ren ins Handwerk, und man fängt an 
zu zweifeln, ob dort jemals die 
therapeutische Schweigepflicht 
eingehalten wurde . Denn am Ende, 
trotz aller Probl eme, sind sich 
alle einig, wenn es um Entscheidun
gen für den Klienten, im positiven 
Sinne geht . Man l äuft gegen eine 
Mauer, die sich nicht von den an
deren dieserAnstalt unterscheidet . 
So bin ich nun im Haus II, wo mir 
niemand etwas vorgaukelt, mich mit 
Problemen behelligt wie zum Bei
spiel : Ketchup am Kochherd . 

Verspre
VIeiß was 
Sind die 

Hier finden keine leeren 
chungen statt, denn man 
man hier zu erwarten hat . 
Beamten hier freundlich , 
sind nun wirklich die 
dann kann man dieses 
ernst nehmen, weil es 
ehrlich gemeint ist. 

und das 
meisten , 

annähernd 
vielleicht 

Oie Freundlichkeit der Beamten in 
Haus IV stelle ich in Frage. Dort 
muß der Beamte belastbar sein, 
und er muß sich einer sozialthera-

peutischen Situation anpassen. 
Wohl den wenigsten dieser Beamten 
ist dabei wohl zumute sich zum 
Schauspieler machen zu lassen. 
Diese Anmerkung ist nicht total zu 
verallgemeinern, denn es gilt dort 
wie überall, Beamte - die ihren 
Dienst anständig und korrekt aus 
üben. 
So ist Haus II für mich der nor
male Regelvollzug, der mir in 
diesem Sinne meine Ruhe läßt . Hier 
kann i eh mi eh sel bst vervJi rk 1 i chen, 
denn die Zeit ist dafür gegeben . 
Was ich hier darf und nicht darf , 
bestimmen ganz klar die Regeln der 
Hausstruktur . Wenn man sich an 
diese hält , so wird man nicht mehr 
bestraft als bei Gericht vorgese
hen war. 

Daß auch der Regelvollzug für man 
chen einen schlechten Beigeschmack 
hat, blei bt wohl klar. Doch wird 
man hierwenigstens nicht getäuscht, 
und wenn man möchte kann man sich 
selbst verbessern wie an jedem 
Pl atz auf dieser Welt, nur nicht 
in Haus IV. 
Es bleibt al so nicht die Frage 
\oJe 1 eh es Haus woh 1 am besten ist, 
sondern eher, welches Schaden , 
ern~thCI ftE'n Schaden, an der persön
lichen Psyche verursachen kann. 
Daß der Regelvollzug also keiner 
therapeutischen Basis entspricht, 
blei bt klar und bestimmt zu be
dauern. 

Doch so bleibt wenigstens der Trost, 
daß man diesen kaum schlechter 
prakti zieren kann als er ist. So 
wäre im Haus II "Der Fall Babst" 
eine traurige Sache ge1<1esen, im 
Haus IV bleibt er aber eine 
Schweinerei . Da hat der behandelnde 
Therapeut und die gesammte TA-Lei
tung versagt. Dort wurde unter
·schätzt , fehlanalysiert und falsch 
entschieden . Verantwortung und 
Konsequenz wurden dafür n~cht ge
tragen, denn die schob man den 
Insassen zu. Diese dürfen sich 
noch bedanken, daß man gesperrte 
Vollzugs l ockerung wieder aufhob. 
Meine Eindrücke über die ganze An
stalt stimmen mich desolat, die 
über Haus IV geben mir viel zu 
denken und machen mich traurig. 
Ich zitiere den Therapeuten der 
TA IV, Herrn Fiedler: 
"~lenn von dreißig Leuten nur einer 
nicht wieder straffällig wird , so 
soll mir das genügen . " Einer von 
den Restlichen war "Rab~t" , einer 
von neunundzwanzig. Diese Äußerung 
erfo 1 gte bei ei ner Vo 11 versamml ung . 
Sie gab mir zu denken, sie sollte 
jedem zu denken geben . 

Rainer Försterling 
JVA Berlin-Tegel, TA II 
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T R Ä u M E R E I E N I I I 

Wie 1hr ja wißt, darf man hier bei 
uns in Tegei alles sein was man 
will, schwarz, weiß, arm, reich, 
groß, klein, fremdsprachig oder 
nicht - bloß nicht krank . Krank 
sein, ernsthaft krank sein, ist so 
ziemlich das allerletzte was uns 
hier passieren kann. Das unsere 
medizinische "Behandlung" nicht 
immer vom Besten ist und das Sani
tätspersonal nicht immer das höf
lichste, werden einige von uns ja 
selber wissen, aber was si ch am 2. 
Weihnachtsfeiertag hier in der 
TA 1, morgens um 7.40 Uhr abge
spielt hat, würde wahrscheinlich 
einige von uns dazu tretben auf 
ein halbes Jahr Freiheit zu ver
zichten. 
Ich bin tumorkrank (gutartig aber 
schmerzhaft, da dieser Tumor im 
Kopf sitzt) und bekomme gegen die 
Kopfschmerzen Tabletten. Ab 26.12. , 
7.40 Uhr, ging ich zum Sani und 
klopftegegen die TOr und - es pas
sierte gar nichts. 
Ich ging näher an die Tür (einige 
"Sekretäre" beherrschen diese Tech
nik ausgezeichnet), um zu hören was 
da drinnen nun los ist. Und siehe 
da; es lief eine angeregte Unter
haltung. Da ich aber nun auf mich 
aufmerksam machen wollte, klopfte 
icn lauter an der Tür . Die Unter
haltung stoppte, aber die Leute 
entschieden sich, daß es wohl doch 
kein Klopfen war und quatschten 
wieder munter drauflos . 

E I L E M I T W E I L E , , , 

Um 19 .30 Uhr werden im Haus I die 
Sterntüren verschlossen . Des öf
teren sind von diesem Zeitpunkt an 
keine Beamten auf den einzelnen Sta
tionen . Hat nun der Gefangene ein 
wichtiges Anliegen oder z. B. ei 
nen Krankheitsfa l l zu melden , qe
schieht dies durch Drücken des 
Notrufsignals {Fahne) . Daraufhin 
erscheint normalen~eise ein Beam
ter - oder auch nicht. 
Auf der Station 6 lag ein Mitge
fangener bis zum Eintreffen der 
Sanitäter immerhin ca . 75 (fünfund
siebzig) Minuten mit schweren 
Krämpfen in seiner Zelle. Was war 
geschehen? 
Etwa um 20.30 Uhr betätigten Mit
gefangene d~ Notruf. Keine Reak
tion. 20 bis 30 Minuten später, 
gegen 21 Uhr , standen Mitgefangene 
an der verschlossenen StationstUr 
und machten lautstark auf den Not
ruf aufmerksam. Das ging so bis 
knapp 21.30 Uhr - da be uemte sich 
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VORSICHT 

ARZT 

Da mir aber nun auf dem "Resozia
lisierungsgang" beigebracht wurde, 
einen einmal eingeschlagenen Weg 
weiterzugehen, klopfte ich beharr
lich im Cha-cha-cha-Takt gegen die 
Tür und siehe da, der Sani war ein 
Musikfan und wollte wohl mal 
schauen, wer da so schön trommelt. 

Bloß, als er sah, daß ich gar kei
ne Drums hatte. son9ern "seine" Tür 
als Schlagzeug benutzte, setzte er 
seine Liebling-das-Ei - ist-zu-hart
Miene auf. 
Da ich aber nach ca . 3 Minuten 
klopfen (mit Kopfschmerzen) etwas 
verärgert war, fragte ich ihn, ob 

der "Stationsbetreuer" Herr St . in 
Richtung Station 6. Wie durch den 
Türspion beobachtet, wurde er noch 
von einem anderen Beamten aufge
halten. Das sicher sehr wichtige , 
dienstliche Zwiegespräch der Bei
den wurde aber von unseren Zurufen 
wie "Notfall" und "Arzt holen" un
terbrochen . ·Nun endlich zückte der 
Herr Beamte St. seinen Schlüssel 
und "ei 1 te" zu dem Kranken. Sein 
fachmännischer Rat, "bleiben sie 
ruhig mal liegen", bedarf sicher 
keiner Erläuterung . 
Daß die Sanitäter nochmal 10 Minu
ten bis zu ihrem Eintreffen brauch
ten, erscheint in diesem Zusammen
hang sogar als recht schnell. 
Es sollte an dieser Stelle darauf 
aufmerksam gemacht werden, daß der 
Beamte auf Notsignale umgehend zu 
reagieren ha t. Oder muß in Zukunft 
bei einemHerzinfarktder Hausalarm
melder betätigt werden? 

- tom-

ich ihm die Spielkarten wegnehmen 
solle, damit er schneller an der 
Tür istund er möchte mir doch mei 
ne (verschiedenen) Tabletten geben. 
Nun hatte ich aber nicht mit neuen 
Qualitäten als Cha-cha-Trommler 
gerechnet, denn das einzige was er 
auf meine Frage stammelte war, "du 
kanr.st mir mal an der Pupe schmat
zen". Verblüffend·! Da ich nicht 
genau wußte, ob mir die von ihm 
vorgeschlagene Behandlungsmethode 
helfen wUrde (da völlig neuartig), 
fragte ich ihn nach seinem Namen, 
da die Klappe an der Tür zu klein 
war, um ihn durchzuzi~hen, aber 
auch diesen verweigerte er mir und 
sch I oß seine "t4ed i kamentena usgabe". 
Nun hatte ich außer Kopfschmerzen 
und keinen Tabletten auch noch zu 
hohen Blutdruck, fatale Kombinati 
on . Erst nachdem ich meinen Stati 
onsbeamten bat, mir meine Tablet
ten zu holen, bekam ich sie auch . 
Mit dem Zusatz. "ich hätte ja auch 
beim Sanitäter klopfen können, dann 
hätte er mir auch meine Medikamen
te gegeben . " 
Das heißt also, daß ich meinen Cha
cha-Takt nur geträumt hatte und mi t 
mir noch ein anderer Gefangener 
als Zeuge. Wer weiß, es war ja noch 
früh und es soll so etwas geben, 
daß zwei Leute dasselbe träumen, 
oder? 

Frank Wohlfahrt 
JVA Teg~l. TA I 

kurz notiert ... 

Waffenfund im Haus U 

Wie aus gewohnt trüber Quelle verlau
tet, wurde von der Abteilung Siche r
heit im Haus II eine Schreckschußwaf
fe gefunden. 

So wie es aussieht, wollte sich da ein 
Gefangener Pluspunkte machen. Es wa r 
aber leider ein Schuß in den "Ofen" . 

Humaner Strafvollzug? 

Am Tage nach Weihnachten wurde 
ein Freigä.r1ger aus der Teilanstalt IV 
(SothA) entlassen. Über Weihnachren 
konnte er keinen Urlaub bekommen, 
sein Kontingent war erschöpft. Nun hat 
e r die Weihnachtsfeiertage in seiner 
Zelle verbracht und wurde dann vor
zeitig entlassen. 

Humaner Strafvollzug, ober nicht in 
der JV A-Tegel . 



DROGENST ATJON 

Zum Jahreswechsel wurde ich von 
Mitgefangenen der Drogens ta ti on an
gesprochen. Sie unterhielten sich 
mit mir über Probleme, die haupt
sächlich die Arbeit auf der Sta
tion 7 betreffen. Für mich waren 
diese Probleme nicht leicht zu 
handhaben, ich kannte diesen holz
verarbeitenden Betrieb nicht. Zum 
besseren Verständnis vielleichtein 
paar Worte : Die Ho lzwerkstatt ist 
ein fester Bestandteil dieser ab
geschlossenen Station und wird von 
einem Tischlermeister mit sozial
therapeutischer Ausbildung seit 
acht Jahren geführt. Produziert 
wird Kinderspielzeug, das Kinder
gärten und ähnlichen Einrichtungen 
zugute kommt. 
Die Mitgefangenen erzählten mir, 
daß mit ihnen besonders rüde umge
gangen wird . Montags ist der Holz
meister unerträgl i eh. Da kommt dann 
schon mal der Spruch: "So ' ne Ar
beit hat hier noch nie jemand ab
gegeben." Aber auch für den Rest 
der Woche ist das Zusammenarbeiten 
mit ihm recht schwierig. Ein Ten 
meint, er istein richtiger Bullen
beißer und man bräuchte therapeu
ti sehe Vorkenntnisse für den Umgang 
mit ihm. Außerdem ginge er nicht 
auf ihre Probleme ein und wenn, 
dann nur vordergründig. Zum Schluß 
h,ieß es noch, er verteile Sympa
thien sehr ungerecht . Andererseits 
wurde auch wieder gesagt, man könne 
mit ihm auskommen, wenn die Arbeit, 
die ihm abgegeben vlird, einwandfrei 
ist. 
Mit diesem Sammelsurium an Meinun
gen sprach i eh mit dem Herrn Tisch
lermeister . Meine Erwartung, einen 
Knochenbrecher zu sehen, wurden 
nicht erfüllt. Wenn ichseinen Wor
ten glauben darf, so hatte ich ei
nen Handwerker vor mir , der sich 
über seine mögl ichen Ziele und 
Gren zen bewußt ist. Er war regel
recht entsetzt, daß so viele Gefan
gene keine gute Meinung von ihm 
hätten . Er seue sich als durchaus 
geduldig und verständi g und möchte 
erreichen, daß dieDrogenabhängigen 
wieder zu sich selbst finden . Zu
mindest möchte er wenigstens einen 
Gedankenanstoß in diese Richtung 
geben. 
Er 'erklirte mir , daßdiemeisten ja 
noch nie in einem Arbeitsprozeß ge
standen haben und deshalb konfron
tiert er sie konsequent mit Pünkt
lichkeit, Zuverlässigkeit und Ge
nauigkeit und fordert Interesse an 
der Arbeit . Daß er auch nur ein 

HAUS I -STATION 7 

Mens eh ist und schlechte Laune hat, 
bestritt er nicht. Da er keine Ma
gengeschwüre bekommen wolle, würde 
er diesen Frust auch rauslassen, 
und da er nicht nachtragend sei, 
verübelt er es den Gefangenen auch 
nicht, wenn sie mal Mist bauen . 
Ein besonderes Auge habe er auf die 
stark gefährdeten jüngeren Drogen
abhängigen. Auf meine Frage, wie 
er über die Rückverlegung von Pro
blemfäl len in das Haus II denkt, 
antwortete er mi r: Dies ist für die 
Betreffenden eine sehr schlechte 
Lösung . Der Sozialarbeiter der Sta
tion 7 und er versuchten aber immer 
diese Gefangenen im Haus I (Wohn
gruppenvollzug) unterzubringen. 
Lei der ist das oft vergeb 1 i eh, wei 1 
es angeblich (nach Auskunft des VDL) 
so wenig fre ie Plätze gibt. Mir er
schien das doch etwas fadenscheinig 
denn es gibt doch alle naselang in 
diesem Haus eine freie Zelle, und 
der VDL könnte da bestimmt etwas 
nachen . t1ir kommen die Problemfälle 
flie fallengelassene "heiße Kartof
fe ln vor. 
Trotz vieler Mängel funktioniert 
diese Station als Alibi . Immerhin, 
es wird mit (oder an?) Drogenab
hängigen gearbeitet. Daß solche 
Leute nicht in den Knast gehören , 
interessiert eh sowieso niemand. 
"Junkies sind dankbar für jede Hil 
fe", sagt einer der Betroffenen 
und läßt sich für fünf Monate (die 

maximale Aufenthal tsdauer auf die
ser Vorbereitungsstation) mit an
deren zusammenpferchen. Dabei muß 
er sich gefal len lassen, daß seine 
sozialen Kontakte (Familie, Freun
de) unter einem besonderen Aspekt 
gesehen werden. Origin~l Sozialar
beiterton: "Die Angehörigen oder 
Freunde sind maßgeblich an der 
Giftprob 1 emati k beteiligt". Mit 
dieser Meinung die Kontakte derar
tig einzuschränken, wie es im Mo
ment gemacht wird (nur ein Meeting 
im viertel Jahr und die Sprechstun
den mit hautna~em Beamtenkontakt), 
erscheint mir a1s völlig falsch. 
So etwas könnte in einer geschlos
senen Therapieeinrichtung prakti 
ziert werden, aber nicht in einem 
Gefängnis . 
Ich meine, ein besseres Betriebs
klima zu erreichen, müßte doch für 
alle Beteiligten möglich sein. Es 
wäre auch schön, wenn die dort ar
beitenden Gefangenen mal ein Holz 
auto oder eine Eisenbahn für die 
Kinder ihrer Familienangehörigen 
käufl i eh er.~erben könnten . Ebenso 
müßte die Meetingregelung überdacht 
werden und als besonders problema
tisch empfinde ich die "therapeu
tische" Rückverlegung in das Haus 2. 
Fazit: Raus mit den Rauschgiftab
hängigen, sie gehören nicht in den 
Knast! Therapie statt Strafe muß 
endlich Realität werden. 

-tom-

'der lichtblick ' 31 



•erliner 

LANDESPRESSEDIENST 

r 

Kleine Anfrage Nr. 1099 der Abgeordneten Renate Künast 
(AL) vom 22.11.1985 über UNERKLÄRLICHE REGELMÄSS IGE 
TREFFEN ZWISCHEN STRAFVOLLSTRECKUNGSKAMMERN UND 
SENATSVERWALTUNG FOR JUSTJZ. 

1. Trifft es zu, daß sich Richter der Strafvollstrek
kungska!Mlern turnusmäßig mit Vertretern der Senats
verwaltung für Justiz (Abteilung S~rafvollzug) 
sowie Vertretern der Justizvollzugsanstalt Tegel 
treffen? 

.2. Welche Zwecke verfolgen diese Treffen? 

3. Ist trotz dieser Treffen die richterliche Unabhän
gigkeit gewährleistet? 

4. ~lie oft finden diese Treffen statt, insbesondere 
seit 1o~ann existiert diese "Institution"? 

5. FindenauchTreffen der Richter der Strafvol l strek
kungskammern mit Vertretern von anderen Anstalts
leitungen (einschließlich Vertretern der Abteilung 
Strafvoll zug) statt? 
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ANWORT DES SENATS VOM 5.12.1985 

Zu 1: Nein. 

a) ln den Jahren 1977- 1982 fanden ledig! ich verein
zelt (insgesamt 5) Kontaktgespräche zwischen Ver
tretern der Senatsverwaltung für Justiz und Richtern 
der Strafvollstreckungskammern statt. 

b) Im Frühjahr 1985 fand auf Anregung der Richter der 
Strafvollstreckungskammern zwischen diesen und Ver 
tretern der Justi zvollzugsanstal t Tegel ein Treffen 
statt, bei dem es vorrangig um eine Besichtigung der 
Anstalt und um eine Information über die Vo l lzugs
situation vor Ort ging. Ähnliche Veranstaltungen gab 
es zuvor in der Justizvollzugsanstalt Tegel etwa 
zweima l. 

Zu 2: Dieoben unter a) genannten Zusammentreffen , die 
seit November 1982 nicht meh r durchgeführt wurden, 
dienten dem Erfahrungsaustausch übe r die dama l s neuen 
Regelungen des Strafvollzugsgesetzes, aber auch der 
Erö rterung in der Praxis auftretender Problernew ie ·z . B. 
Umfang und Qualität zu §57 StGB, Vorführungen von 
Gefangenen zu Anhörungsterminen, Ei nha 1 ten von Fristen, 
Einführung von Vordrucken. 

Zu 3: Ja. 

Zu 4: Entfällt. 

Zu 5: Nein. 

Prof . Dr. Rupert Scholz 
Senato r fUr Justiz und Bundesangelegenheiten 

Kl eine Anfrage Nr. 1100 der Abgeordneten Rena te Künas t 
(AL) über AUSWERTUNG VON ENTSCHEIDUNGEN DER BERLINER 
STRAFVOLLSTRECKUNGSKAM~1ERN 

1. Trifft es zu, daß der Senat eine Studie an die 
Freie Universität Berlin in Auftrag gegeben hat, 
deren Gegenstand die Auswertung von Entscheidungen 
der Berliner Strafvo 11 s treckunqskarrvnern in Verf.ahren 
betreffend die Aussetzung von Reststrafen zur Be
währung ist? 

2. Wi e lautet die konkrete Aufgabenstellung an die 
Freie Universität? 

3. Hat eine bestimmte Einschätzunq der Praxis der 
Strafvollstreckungskammern den Senat dazu beweqt, 
die Studie in Auftrag zu geben? Wenn ja, welche 
Einschätzunq hat zur Auftragsvergabe geführt? 



4. Welche Erwartungen hat der Senat an die Studie? 

5. lnwelcherHöhe werden Geldmittel fürdie Erstellung 
der Studie bereitgestellt? 

ANH/ORT DES SENATS VOM 13.Dezember 1985 

Zu 1 .: Ich habe Herrn Prof . Dr . Ulrich Eisenberg mit 
der Erstellungeines derartigen Gutachtens beauftragt. 

Zu 2.: Die von· den Strafvollstreckungskammern entwik
kelten Entscheidungskriterien bei der Aussetzung der 
Vollstreckung des Strafrestes zur Bewät.frung (§ 57 StGB) 
bedürfen einer eingehenden Untersuchung, um die von 
den Kammernpraktizierte Ent l assungsp rax i s t ranspa ren
ter und damit für den Justizvollzug prognostisch hand 
habbarer zu machen. 

Zu 3.: Ne.in. 

Zu 4.: Ich gehe davon aus, daß durch die gewonnenen 
Erkenntnisse, die nach§ 7 Strafvollzugsgesetz vorge
schriebene Vollzugsplanung in dem wichtigen Teilbe
reich der Zulassung zu Vo l lzugslockerungen in Abhän 
gigke it vom voraussichtlichen Entlassungszeitpunkt 
mit größerer Bestimmtheit durchgeführt ~>terden kann. 

Die Studie wird darüber h inaus Material zur quantita
tiven Schätzung notwendiger Haftraumkapaz itäten 
enthalten. 

Zu 5. : Für den Gutachtenauftrag sind Gesamtkosten von 
31.675,-- DM einschließl ich der Aufwendungen für einen 
wissenschaftlichen Mitarbeite r, studentische Hi lfs
kräfte und EDV-Kosten veranschlagt . 

Prof . Dr . Rupert Scholz 
Senator für Justiz ~nd Bundesangelegenheiten 

Kleine Anfrage.Nr. 1100 der Abgeordneten Renate Künast 
(AL} vom 22.11.1985 über AUSWERTUNG VON·ENTSCHEIDUN
GEN DER BERLINER STRAFVOLLSTRECKUNGSKAMMERN. 

1. Trifft es zu, daß der Senat eine Studie an die 
Freie Universität Berlin in Auftrag gegeben hat , 
deren Gegenstand die Auswertung von Entscheidungen 
der Berliner Strafvollstreckungskammern in Ver
fahren betreffend die Aussetzung von Reststrafen 
zur Bewährung ist? 

2. Wie lautet die konkrete Aufgabenstell ung an die 
Freie Univers ität? 

3. Hat eine bestimmte Einschätzung der Praxis der 
Strafvollstreckungskammern den Senat dazu bewegt, 
die Studie in Auftrag za · geben? 

Wenn ja, welche Einschätzung hat zur Auftragsver
gabe geführt? 

4. Welche E~artungen hat der Senat an die Studie? 

5. In welcher Höhe werden Geldmittel für die Erstel 
lung der Studie bereitgestellt? 

ANTWORT DES SENATS VOM 10. 12 . 1985 

Zu 1.: Ich hab~ He r rn Prof . Dr . Ulr ich . Eisenberg mit 
de r Erstellungeinesderartigen Gutachtens beauftragt. 

Zu 2.: Die von den Strafvollstreckungskammern entwik
kelten Entsche idungskriter ien bei de r Aussetzung der 
Vo l l s treckung des St rafrestes zur Bewährung (§ 57 StGB) 
bedü rfen einer eingehenden Untersuchung, um die von 
den Kammern praktizierte Entlassungs praxi s t ranspa
renter und damit für den J ustizvol lzug prognostisch 
handhabb.ar;er·_z\.1 machen. 

Zu 3.: Nein. 

Zu 4. : l.ch gehe davon aus, daß durch die gewonnenen 
Erkenntnisse, die nach § 7 Strafvoll zugsgesetz vor
geschriebene Vo l lzugsp lanung in dem wichtigen Teil
be re ich der Zulassung zu Vol lz ugslockerungen in Ab
hängigkeit vom voraussichtlichen Ent lassu ngszeitpunkt 
mit größerer Best immtheit durchgefüh r t we rden kann. 

Die Studie wi rd darüber h inaus Materia l zur quanti
tativen Schätzung notwendige r Ha f tra umkapazitäten 
enth-alten. 

Zu 5 . : Für den Gutachtenauftrag sind Gesamtkosten von 
31 .675,-- DH einschließlich der Aufwendung für einen 
wissenschaftl ichen Mitarbeiter, studentische Hilfs
kräfte und EDV- Kosten veransch lagt . 

Pro f . · Dr . Rupert Scholz 
Senator für Justiz und Bundesangelegenheiten 
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fiAFT~ECHT 

StVollzG § 93 I und 11 Aufrechnung gegen Hausgeld
anspruch 

1. § 93 II StVollzG BEZIEHT SICH ALLEIN AUF§ 93 1 1 
(wie OLG Celle; NStZ 1981, 78; gegen OLG Hamn , NStZ 
1984, 432). 

2. DEM AUFRECHNUNGSVERBOT DES § 394 BGB GEGENOBER DEM 
HAUSGELD DES STRAFGEFANGENEN KANN DIE MIT SCHADENS
ERSATZANSPRüCHEN AUFRECHNENDE VOLLZUGSBEHöRDE UNTER 
BERüCKSICHTIGUNG DER UMSTÄNDE DES EI~ZELFALLES DEN 
EINWAND DER ARGLIST (§ 242 BGB) ENTGEGENGEHALTEN. 

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 8.2.1985 - 1 !4s 245/84 

ZUM SACHVERHALT: Der Ast. hatte als Strafgefangener 
vorsatZl1Ch d1e Diensthose eines Beamten beschädigt. 
Die Vollzugsbehörde hat mit einem daraus folgenden, 
unbestrittenen Zahlungsanspruch von 6.40 DM gegen ei
nen Teil des Hausgeldes des Gefanqenen die Aufrech
nung erklärt. Diesem verblieben von dem monatlichen 
Hausgeld mehr als 30,-- D~. Der Antrag des Gefangenen 
auf gerichtliche Entscheidung über die Aufrechnung 
(Anfechtungsantrag) blieb im Rechtsbeschwerdeverfah
ren ohne Erfolg. 

AUS DEN GRüNDEN: ... Die Voll zugsansta 1t war befugt, ge
gen den Rausgeldanspruch des Gefangenen mit dem Scha
densersatzanspruch in Höhe von 6.40 DM aufzurechnen. 
Grundsätzlich ist das Hausgeld des Gefangenen als Ar
beitsentgeld nur in den Pfändungsfreigrenzen von 
§§ 850 ff. ZPO pfändbar, so daß auch nur in diesem 
Rahmen dagegen aufgerechnet werden kann, § 394 BGB, 
{OLG Celle, NStZ 1981, 78; OLG Hamm, NStZ 1984, 432; 
fast einhellige Meinung im Schrifttum; Bericht und 
Antrag des Sonderausschusses für die Strafrechtsre
form des Deutschen Bundestages, BT-Or 7/3998, S. 35) . 
Demsich danach ergebenden Aufrechnungsverbot steht im 
vorliegenden Fall § 93 II StVollzG nicht entgegen. 
Zwar sollte die Regelung in § 93 II StVollzG sicher
stellen, daß fiir die in§ 93 I StVollzG qenannten An
sprüche die Pfändungsfreigrenze der §§ 850 ff. ZPO 
aufgehoben wurde (Bericht und Antrag des Sonderaus
schusses, S. 35, Prot. 7. 'tlahlperiode, 47. Sitzung, 
S. 1950). Diese Aufhebung der Pfändungsfreigrenze be
zieht sich jedoch lediglich auf die in § 93 I 1 
StVollzG geregelten Aufwendungsansprüche der JVA we
gen vorsätzlicher oder . grob fahrlässiger Selbstver
letzung des Gefangenen oder Verletzunq eines anderen 
Gefangenen. 
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In Rechtsorechung und Schrifttum ist allerdings um
stritten, ob die Pfändungsfreigrenze durch § 93 II 
StVollzG nur für die in§ 93 I 1 aufgeführten An
sprüche oder auch für weitergehende Ansprüche (§ 93 
I 2) aufgehoben ist (vgl. OLG Celle, aaO; OLG Hamm, 
aaO; LG Regensburq, ZfStrVO 1981, 312; Bielefeld, NStZ 
1984, 527; Kaiser-Kerner-Schöch, Strafvollzug , § 6 
Rdnr . 113, § 7 Rdnr . 18; Ballhausen, NStZ 1981, 79; 
Ca 11 i ess-~üll er=Di ez, StVo ll zG, § 93 Rdnr. 2; Schwind
Böhm, StVollzG, § 93 Rdnr . 5) . Der Senat schließt 
sich in dieser Frage der Ansicht des OLG Cel le an, 
nach der sich § 93 II StVollzG lediglich auf § 93 I 1 
StVollzG bezieht. 
Wortlaut und Sinngehalt von § 93 I StVollzG ergeben, 
daß durch § 93 II StVollzG die Pfändungsfreigrenze 
allein für die in§ 93 I 1 StVollzG genannten Ansprü
che bis auf monatlich 30 DM ~esenkt worden ist. Die 
Formulierung "andere Ansprüche. bleiben unberührt" hat 
keinen eigenen sachlichen Gehalt , es handelt sich um 
eine Absicherungsklausel, die nur klarstellt, da~ die
se unberührt bleibenden Ansprüche durch das Straf
vollzugsgesetz nicht geregelt und damit auch nicht 
von ihm erfaßt werden. 
Diese Auslegung entsoricht auch der Entstehungsge
schichte des Gesetzes . Nach dem Bericht und Antrag 
des Sonderausschusses (BT-Dr. 7/3998, S. 35} sollte 
durch § 93 II StVollzG der Zugriff auf das Hausgeld 
nur für Ansprüche nach § 93 I 1 StVollzG eröffnet 
werden. § 93 I 2 StVollzG, der auf Anregung des Bun
desrates aufgenommen wurde (BT-Dr 7/918, S. 120) sollte 
nur klarstellen, daß§ 93 I 1 StVollzG keine ab
schließende Regelung von Ansprüchen gegen den Gefan
genen enthalte . Diese Ansicht war auch Grundlage der 
Erörterung in der 47. Sitzung des Sonderausschusses 
(Prot. S. 1950 ff . ) . Die zunächst noch im Regierungs
entwurf enthaltene Einbeziehung von Sachbeschädigun
gen durch einen Gefangenen wurde im Laufe des Gesetz
gebungsverfahrens fal l en gelassen; im Strafvollzugs
gesetz sollte nur der Aufwendungsersatzanspruch wegen 
Selbstverletzung (und der Verletzung anderer Gefange
ner) geregelt werden, damit sollte es sein Bewenden 
haben (Prot. S. 1951). 
Gleichwohl war die Vollzugsanstalt im vorliegenden 
Falle zur Aufrechnung befugt. Die Aufrechnungsbefug
nis ergibt sich aus § 242 BGB . In der Rechtspre
chung ist anerkannt, daß der mit§ 394 BGB gewollte 
Sozialschutz eines Arbeitnehmers weichen muß, wenn 
die Berufung auf ihn durch den Arbeitnehmer gegen den 
das gesamte Rechtsleben beherrschenden Grundsatz von 
Treu und Glauben verstößt und Arglist im weitesten 
Sinne darstellt (SAG, NJI~ 1965, 70; 1960, 1589; BGHZ 
30, 36; RGZ 123, 8; 85, 108). Dabei ist anerkannt, 
daß die Beseitigung des Aufrechnungsverbotes durch 
die Einrede der Arglist für den Fall einer Schadens
ersatzforderung des Arbeitgebers aus einer von dem 
Arbeitnehmer im Arbeits - oder Dienstverhältnis vor
sätzlich begangenen unerlaubten Handlung anzuerkennen 
sei, wobei jedoch jewei ls im Einzelfall zu prüfen ist, 
was der Verzicht auf den mit§ 3945.1 BGB gewollten 
Sozialschutz und was die Unred l ichkeit der Berufunq 
auf ihn wiegt (SAG, NJW 1960, 1589) . Diese Grundsätze 
treffen auch auf den vorliegenden Fall zu. Der auf 
gerichtliche Entscheidung antragende Gefangene erhält 



sein Hausgeld als einen Teil des ihm zustehenden Ar
beitsentgeldes im Rahmen des Strafvollzuges (§§ 43, 
47 StVollzG}. Damitistdas Verhältnis zwischen Straf
vollzugsbehörde und Gefangenem dem Verl)ältnis z~ti 
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer i nso~1ei t gl ei chzu
stellen . Nach den Feststellungen der StVK, an die der 
Senat im Rahmen des Rechtsbeschwerdeverfahrens gebun
den ist, hat der Gefangene der Vollzuqsbehörde vor
sätzlich einen Sachschaden zugefügt und dami t eine 
Schadensersatzforderung aus vorsätzlicher unerlau bter 
Handl ung (§ 823 BGB) begrü ndet. Mit diesem Schadens
ersatzanspruch konnte die Vollzugsbehörde unter Abwä
gung aller Umstände im vorl . Fall gegen den Hausgel d
anspruch des Gefangenen aufrechnen, da pfändbares Ei 
gengeld (§ 52 StVollzG} nicht vorhanden war. Die Be
rufung des Gefangenen auf das Aufrechnungsverbot nach 
§ 394 BGB ist im vorl . Fall arglistig. Angesichts der 
vom Gefangenen begangenen vorsätzlichen Sachbeschädi 
gung und dem verhältnismäßig geringen Betrag ist es 
der Vollzugsbehörde nicht zuzumuten, mit der Reali 
sierung dieses Schadensersatzanspruches langfristig 
zuzuwarten, vielmehr ist dem Gefangenen zuzumuten 
durch ei ne kurzfris t i ge Einschränkung be im Einkauf 
(§ 22 I StVollzG} oder bei der sonstigen Verwendung 
des Hausgeldes die Begleichung dieser Schul d zu er
mög l ichen. Dies um so mehr, als ihm der in§ 93 II 
StVollzG genannte Mindestbetrag von 30 DM als Haus
geld verblieb . 

Mitgeteilt von Richter am LG 0. Lauven, z.Z. Karlsruhe 

Entnommen aus NEUE ZEITSCHRIFT FOR STRAFRECHT 
5. Jahrgang, Heft 9, September 1985 

~ 
.. Silvester wird hier in eurer Gegend wohl groß gefeiert?" 

StVollzG § 68 II Anhalten einer Zeitschrift 

DEM GEFANGENEN DARF EINE ZEITSCHRIFT GANZ VORENT
HALTEN WERDEN, WE~N WEGE~ DER DIE GESAMTEN ZE ITSCHRIFT 
DURCHZIEHENDEN VERUNGLI~PFL ICHEN, AGITATORISCHEN UND 
ZERSETZENDEN TENDENZ SEGENOBER STAAT UND GESELLSCHAFT 
DIE SICHERHEIT UND ORDNUNG DER ANSTALT DURCH ERZEU
GUNG VON VERWEIGERUNGS- UND ABWEHRHALTUNG SOWIE HIN
WIRKUNG AUF EINE SOLIDARISIERUNG ERHEBLICH GEFAHRDET 
UNO OIE ERREICHUNG DES VOLLZUGSZIELES DES GEF~~GENEN 
PI FRAGE GESTELLT mRD. 

OLG Hamm, Beschl. v. 19 . 11.1984 - 1 Vollz (Hs) 218/84 

Sachverhalt : Durch den angefochtenen Beschluß ha t die 
StrK den Lei t er der JVA G. verpflichtet, dem Betrof
fenendie Zeitschrift "Oie Mauer " (Wi nterausgabe 1983) 
auszuhändigen . Die hiergegen eingelegte Rechtsbe
schwerde des Leiters der JVA G. hatte Erfolg . 

Aus den Gründen : Es ist nicht zu beanstanden , daB der 
Le1ter der JVA die hier in Rede stehende Ausgabe der 
Zeitschrift "Die Mauer" angehalten hat . Nach§ 68 II 2 
StVollzG k;)nneneinzelneAus')aben oder Teile von Zeit
schriften dem Gefangenen vorenthalten werden , wenn 
sie das Ziel des Vollzuges oder die Sicherheit und 
Ordnung der Anstalt erheölich gefährden . Zahlreic~e 
Artikel der beanstandeten Ausgabe oder einzelne darin 
enthaltene Äußerungen lassen eine zersetzende Tendenz 
gegenüber Staat und Gesellschaft, insb. dem Straf
vollzug erkennen und prooagieren Verweigerung und of
fenen gemeinschaftl ichen Widerstand . Das beginnt be
reits dami t , daß auf der Titelseite - offensichtlich 
zustimmend - eine Wandoarole abgebildet ist, in der 
zur Zerschlagung des "Knastapparates" aufgefordert 
wird. Auf Seite 16 wird es als eine der Aufgaben der 
Zeitschrift hingestellt , über \/iderstandsaktionen , 
insb. Hungerstreiks , zu berichten, um koordiniertes 
Hande 1 n zu ennögl i chen. Es wird zur Oben1i ndung des 
"menschenverachtenden Apparates" aufgefordert (S . 5) . 
Die frühere Beschimpfung einer Staatsanwäl tin als 
"Staatsgewal t täterin" wird in der Form einer Nach
ri cht über die Bestrafung einer f rüheren Außerung 
wi ederho 1t (S. 2) . Es ist vom "Bull ent error" die Rede 
(S . l3). Durchgehend wi rd jegl iches Bemühen um die me~ 
dizinische Versorgung der Gefangenen diffamiert . Auf 
Seite 10 ist ein Aufruf abgedruckt , in dem unter der 
Adresse "Knastmedizin Ruhrgebiet" um Einsendung von 
Erfahrungsberichten über "sog. ärztliche Versorgung 
im Knast" gebeten wird (vgl. hierzu SenE v. 22.11 .82 , 
ZfStrVo 1983, 187) . Alles in allem werden durch zer
setzende Agitation, die auf Diffamierung sowie die 
Erzeugung von Verweigerungs- und Abwehrhaltung und 
das Hinwirken auf eine Solidarisierung ausgerichtet 
sind, erhebli che Gefahren für Sicherheit und Ordnu ng 
der Vol l zugsanstalt erzeugt . Außerdem wi rd di e Errei 
chung des Voll zuqsziel es in Frage gestel lt , zumal dem 
Getangenen das Gefühl für seine eigene Verantwortlich
keit genommen wird . Unter diesen Umständen ist das 
Anhalten der so beschaffeneo Ausgabeeiner Zeitschrift 
gerechtfertigt (vgl . dazu OLG Hamburg , ZfStrVo SH 
1978, 39, sowie die zu§ 70 StlfollzG ergangene, aber 
einen vergleichbaren Sachverhalt (Ergänzunqslieferung 
einer Loseblattausgabe} betr . SenE v. 11 .3.1983- 7 
Vollz (Ws) 226/81). Dem steht das Gr undrecht auf In
formationsf reihei t {Art . 5 f.G) nicht ent gegen . Das 
Strafvol lzugsgeset z is t ein diese Frei heit beschrän 
kendes al lg. Geset z i .S. des Art . 5 II GG. Das auf 
eine soätere straffreie Lebensführung geri cht et e Voll
zugsziel (§ 2 S. 1 StVollzG) rechtfertigt grundsätz
lich die Einschränkunq des Grundrechts (BVerfGE 40, 
276 (285)). Der Senat ist sich bewußt , da~ die das 
Grundrecht einschränkenden allg . Gesetze im Lichte 
der Hertentscheidung der Verfassunq auszulegen sind. 
Aber auch unter Berücksichtigung dieses Gesichtpunkts 
ist der Bereich der noch hinzunehmenden offenen Kri 
tik entgegen der Ansicht der StVK bei weitem über
schritten . 

Die völl ige Voren thaltung der Druckschrift is t uner
läßlich. \o/eniger einschneidende MaBnahmen, wie etwa 
das Schwärzen einzelner Artikel reichen wegen der die 
gesamte Zeitschrift durchziehenden verunglimoflichen, 
agitatorischen und zersetzenden Tendenz und des ganz 
Uberwiegend Sicherheit und Ordnung und die Erreich
barkeit des Vollzugsziels erheblich gef~hrdenden In
halts der Schrift nicht aus. 

Mitgeteil t vom Ltd . Regierungsdirektor Bungert , 
J us tizvoll zugsamt Köl n 

Entnommen aus NEU E ZEITSCHRIFT FOR STRAFRECHT 
5. Jahrgang , Heft 3, M~tz 1985 
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StGB §§ 56f, 56c (Unzulässigkeit von Weisungen ab 
Hinderungsgrund für Bewährungswiderruf) 

WEISUNGEN NACH § 56c StGB HABEN DIE FUNKTION, DER 
RESOZIALISIERUNG DES TÄTERS ZU DIENEN UND IHM ZU HEL 
FEN, DAS BEWÄHRUNGSZIEL ZU ERREICHEN. DIESEM GESETZ 
LICHEN ZWECK ENTSPRECHEND SIND WEISUNGEN MIT ANDERER 
ZIELSETZUNG UNZULÄSSIG (HIER: ~fEISUNG, . KEWEN MISS
BRAUCH VON VOLLZUGSLOCKERUNGEN ZU BEGEHEN). 

OLG München , Beschl. v. 2.4.1985 - Ws 311/85 

SACHVERHALT : 

Der Bf verbüßte eine Freiheitsstrafe wegen eines Ver
brechens gegen das 8tMG. Die strVK hatte die Rest
strafe zur Bewährung ausgesetzt und dem Verurteilten 
u.a. die Weisung erteilt , "bis zur Entlassung keinen 
Mißbrauch von Vollzugslockerungen zu begehen . . . ". Der 
Verurteilte blieb jedoch zur VerbüBung einer ander
weitigen Freiheitsstrafe in Haft . Nach Rückkehr von 
einem viertägigen Hafturlaub verlief ein Urintest zur 
Feststellungvonkonsumierten Btm positiv. Im Hinblick 
darauf widerrief die strvK wegen Verstoßes gegen die 
erteilte Weisung diebewilligte Bewährung . Die dagegen 
gerichtete Beschwerde führte zur Aufhebung des Wider
rufbeschlusses . 

AUS DEN GRONDEN: 

Jedoch ist eine Weisung wie in Ziffer VI. e) des Be
schl usses, wonach der Proband Vollzugslockerungen 
nicht mißbrauchen dürfe, nach Auffassung des Senats 
rechtswidrig (gegen OLG Hamm, Entscheidungen der Ober
landesgerichte in Strafsachen, § 57 S. 108; s . aber 
Frank t·1DR 1982, 351 ( 354)). Wei ~ungen nach § 56c StGB 
haben die Funktion, der Resozialisierung des Täters 
zu dienen und i hm, in Freiheit entlassen, zu helfen, 
das Bewährungsziel zu erreichen. Diesem gesetzlichen 
Zweck entsprechend sind dem richterlichen Ermessen 
bei der Erteilung von Weisungen neben den allgemeinen 
Schranken (Zumutbarkeit , uneinschränkbareGrundrechte, 
anderweitige gesetzliche Regelung) insofern Grenzen 
gesetzt, als Weisungen mit anderer Zielsetzung unzu
lässig sind (vgl . Schönke/Schröder- Stree, StGB, 2l.A., 
R. 6; Dreher/Tröndle, StGB, 42.A., R.l - jeweils zu 
§ 56c; s . auch BGHSt 9, 365). Eine Weisung aber wie 
hier hat nicht die Resozialisierung des in Freiheit 
entlassenen Probanden zum Ziel, sondern die Wahrunq 
des Ziel des Strafvollzugs; sie hat zum Zweck das 
Bemühen , etwaige Fehlbeurteilungen auch nach R~chts
kraft der Aussetzung des Strafrestes korrigieren zu 
Können; vielleicht auch das Moti v, das Institut der 
Vollzugslockerungen überhaupt aufrechtzuerhalten zu 
können. 
Davon wird die Zieleinrichtung bestimmt. Diese läßt 
sich aber mit der Funktion der ~eisung nicht verein
baren. Die Unzulässigkeit der Weisung hindert den 
Widerruf der ausgesprochenen Bewährung nach § 56f 
Abs. 1 Nr. 2 StGB, selbst wenn die Weisung bestands
k rä ft i g geworden wäre. 

Eine speziell auf die Persönlichkeit und das straf
rechtliche Vorleben des Verurteilten zugeschnittene 
Weisung, wie z.B. eine bestimmte Rauschgiftszene zu 
meiden, hat die strVK nicht ausgesprochen . Ni cht aus
drücklich angeordnete Weisungen gibt es aber nich t 
(a.A. OLG Hamburg, NJ~I 1979, 2623). 

Die Voraussetzungen für eine Zurückste llung der Ent
scheidunq des Senats wegen etlota i ger Oberprüfung nach 
§ 56f. Abs. 1 Nr. 1 StGB (Widerruf wegen in der Be
währunqszeit begangener Straftaten: Verstoß qeqen das 
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Betäubungsmittelgesetz) bi s zum rechtskräftigen Ab
schluß eines etwaigen Strafverfahrens sind hier nicht 
gegeben. Mehr als ein positiver Urinbefund liegt 
nicht vor . Auch hat die Staatsanwaltschaft offensicht
lich kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. 

Mitgeteilt von RA Peter Krauß, München. 

Entnommen aus STRAFVERTEIDIGER, 5. Jahrgang; Heft 8, 
August 1985 

»Schall, tl•as dll gemacht hast I« 

§§ 2, 51 StVollzG 
(WIDERRUF BEGüNSTIGENDER MASSNAHME: HIER OBERSCHREITUNG 
GESETZLICHER HöHE DES OBERBROCKUNGSGELDES) 

1. Der Widerruf einer begünstigenden Maßnahme auf dem 
Gebiet des Strafvollzugs richtet sich nicht nach 
den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
( VwVfG); a 11 enfa 11 s könnendiese Vorschriften analog 
angewendet werden. 

2. Im Regelfall ist das Vertrauen des Gefangenen in 
die Rechtsbeständigkeit begünstigender Naßnahmen 
geschützt. Bei offensichtlich rechtswidrigen Fehl
entscheidungen, die dem Sinn und der Zielsetzung 
des Behandl ungsvo 11 zuges ( § 2 StVo 11 zG) zuwider 1 au
fen, ist der Widerruf dagegen nicht nur bei nach
träglichem Bekanntwerden neuer Tatsachen zulässig. 

3. Jede Festsetzung von Oberbrückungsgel d, die über 
die gesetzlich festgelegte Begrenzung der Höhe auf 
das für den Lebensunterhalt von vier Wochen Notwen
dige hinausgeht, ist rechtswidrig ; sie beschränkt 
einerseits die Verfügungsbefugnis des Gefangenen 
über seine Bezüge, andererseits die Pfändungsmög
lichkeit der Gläubiger in gesetzwidriger Weise. 
Wird das Obergangsgeld auf DM 3.500,-- zum Zweck 
des Schutzes vor Pfändungen festgesetzt, liegt da
rin eine offensichtlieh rechtswidrige Feh 1 entschei 
dung, die mit dem Vollzugsziel und den Grundsätzen 
des § 51 StVollzG nicht zu vereinbaren ist . 

4. Be i der Festsetzung der Höhe des Überbrückungsgel
des auf der Grundlage der VV Nr . 1 Abs. 2 zu § 51 
sind die für die im Zeitpunkt der Entlassung des 
Betroffenen bedeutsamen Ums tände ( z. B. 1 ange Straf
zeit, keine Bezugsperson, Unterkunft und Kleidung) 
zu berücksichtigen. 

Beschluß de~ Oberlandesgerichts Hamm vom 10.06.1985 
- 1 Vollz (Ws) 63/85 -

Entnommen aus ZEITSCHRIFT FOR STRAFVOLLZUG UND STRAF
FÄLLIGENHILFE, 34. Jahrgang; Heft 6, Dezember 1985 



§§ 4 Abs . 1 Satz i , 10 13, 102 ff. StVollzG 

1. Die Unterbringung im geschlossenen Voll zug soll 
nach§ 10 StVollzG die Ausnahme sein. Solange die 
Anstaltsverhältnisse, vorallemdie bauliche Ausge
staltung der Vol lzugsanstalten, die Verwirklichung 
dieses Grundsatzes noch nicht zulassen, ist zwar 
die Pflicht der Vollzugsgestaltung, die Gefangenen 
im offenen Vollzug unterzubringen, hinausgeschoben 
(vgl . §201 Nr . 1 StVollzG). Jedoch setzt die Rück
verlegung eines Gefangenen, der sich bereits im 
offenen Vollzug befindet, - außer den Fällen des 
§ 10 Abs . 2 Satz 2 StVollzG (Behandlungsgründe) -
Umstände voraus, die die Unterbringung im offenen 
Vollzug nach§ 10 Abs. 1 StVollzGausschließenwür
den (Eignungsmangel). 

2. Als Umstände, die dieAnnahme rechtfertigen können, 
daß der Gefangene "den besonderen Anforderungen des 
offenen Vollzuges" nicht genügt , kommen vor allem 
die Gefahren für die Sicherheit oder Ordnung der 
Vollzugsanstalt durch zu erwartende erhebliche 
Pflichtwidrigkeiten des Gefangenen in Betracht; 
auch ein befürchteter schädlicher Einfluß auf Mit
gefangene (vgl . § 17 Abs . 3 Nr. 1 StVollzG, VV Nr . 2 
Abs . 1 Buchst. e) zu § 10 StVollzG) wird hierfür 
in Betracht zu ziehen sein. Der Umstand allein, daß 
der Gefangene durch sein Verhalten keine Bereit
schaft gezeigt hat, an der Erreichung des Vollzugs
zieles mitzuwirken , kann eine Zurückverlegung dage
gen nicht rechtfertigen. 

3. Eine gesetzliche Pflicht zur Mitarbeit an der Er
reichung des Vollzugszieles gibt es nicht; § 4 
Abs. 1 Satz 1 StVollzG spricht nur eine Erwartung, 
aber keine Verpflichtung aus. 

4. Eine "Urlaubssperre" ist unzulässig, weil sie vom 
Gesetz nicht vorgesehen ist (§§ 102 ff. StVollzG). 

Beschluß des Oberlandesgerichts Celle vom 4.03.1985 
- 3 Ws 495/84 -

Entnommen aus ZEITSCHRIFT FOR STRAFVOLLZUG UND STRAF
FALLIGENHILFE, 34. Jahrgang; Heft 6, Dezember 1985 

§ 22 StVollzG 
(MENGENMÄßiGE BEGRENZUNG DES NAHRUNGSMI TTELEINKAUFS 
AUS GRüNDEN DER SICHERHEIT UNO ORDNUNG) 

1. § 22 Abs. 2 Satz 1 StVollzG findet nicht nur auf 
Gegenstände Anwendung, die bereits ihrer Art nach 
die Sicherheit und Ordnung der Anstalt gefährden, 
sondern läßt jedenfalls dann eine mengenmäßige Be
grenzung zu, wenn die Gefährdung gerade durch die 
über den norma 1 en Verbrauch hinausgehende Einkaufs
menge begründet wird . 

2. Die Vollzugsbehörde darf den Einkauf von Nahrungs
und Genußmitteln zur Aufrechterhaltung von Sicher
heit und Ordnung in der Anstalt allgemein beschrän
ken. Dementsprechend darf sie den Zuckereinkauf 

·auf ein Maß begrenzen, das üblichen Bedürfnissen 
gerecht wird, um einer Lagerung und Weitergabe von 
Zucker zur Herstellung von Alkohol zu begegnen. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Koblenz vom 15 .04.1985 
- 1 Vollz (Ws) 8/85 -

Entnommen aus ZEITSCHRIFT FOR STRAFVOLLZUG UND STRAF
FALLIGENHI LFE , 34 . Jahrgang; Heft 6, Dezember 1985 

§ 4 Abs. 2 Satz 2 StVollzG 
(BEOBACHTUNG DURCH SICHTSPION) 

1. Für die Beurteilung der Beschränkung der Freiheit 
des Gefangenen mit te_l s Beobachtt.;ng durch Sichtsp ion 
kommt nach§ 4Abs . 2 Satz 2 StVollzG als Eingriffs
grundlage in Betracht. 

2. Aus dem tatsächlichen Umstand , daß Sichtspione als 
bauliche Vorrichtung generell in Türen von Hafträu
men vorhanden sin"d, läßt sich nicht folgern, daß 
sie auch une.ingeschränkt zur Beobachtung äes Haft
raums benutzt werden dürfen . 

3. Vielmehr hat die Vollzugsanstalt im Einzelfall z~ 
prüfen, ob bei einem bestimmten Gefangenen im Kon
kreten Tatsachen gegeben sind, aufgrund dererunter 
den Gesichtspunkten der Aufrechterhaltung von Si
cherheit bzw. Abwendung einer sch\oJerwiegenden Stö
rung der Ordnung in der Anstalt das ständige Frei
halten des Sichtspions erforderlich ist oder ob nur 
zeitweise oder gar keine Sichtkontrolle durch den 
Türspion angebracht ist. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Saarbrücken vom 
12.06.1985- 1 Ws 717/83-

Entnommen aus ZEITSCHRIFT FOR STRAFVOLLZUG UND STRAF
FALLIGENHILFE, 34. Jahrgang; Heft 6, Dezember 1985 

§ 70 Abs . 2 Nr . 2 StVollzG 
(HIFI-SEND~R MIT PLATTENSPIELER 
SICHERHEITS- UND ORDNUNGSGEFAHRDEND) 

1. Für die Frage des Mißbrauchs von Gegenständen für 
die Freizeitbeschäftigung unter dem Gesichtspunkt 
von Sicherheit und Ordnung der Anstalt kommt es 
nicht darauf an, ob die Gefahr in der Person des 
antragstellenden Gefangenen besteht. 

2. Die Überlassung oder die Benutzung eines Hifi -Sen
ders Panasonie gefährdet im Hinblick auf Beschaf
fenheit und Funktion des eingebawten Plattenspie
lers die Sicherheit der Anstalt. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Frankfurt a.M. vom 
03.05.1985- 3 Ws 263/85 (StVollz) 

Entnommen aus ZEITSCHRIFT FOR STRAFVOLLZUG UND STRAF
FALLIGENHILFE, 34. Jahrgang; Heft 6, Dezember 1985 
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§§ 13 Abs. 1 Satz 1 103 StVollzG 
(KEINE RECHNERISCHE UMLEGUNG DER HöCHSTDAUER DES UR
LAUBS AUF EINZELNE MONATE BEI ZEITWEILIGER NICHTEIG
NUNG) 

1. Als Behandlungsmaßnahme stellt del' Regelurlaub kei
ne Vergünstigung dar, die von einem besonderen, 
nicht zu beanstandenden oder hausordnungsgemäßen 
Verhalten im Vo 11 zug abhängig ist und gewissermaßen 
als Belohnung gewährt wird. Vielmehr dient der Ur
laub der Aufrechterhaltung und Festigung der so
zialen Kontakte, der Bewährung in der Freiheit und 
nicht zuletzt der Kompensation vonschädlichen Ein
flüssen im Vollzug. 

2. § 13 Abs. 1 Satz 1 StVollzG legtdie Höchstzahl von 
21 Tagen Urlaub für das gesamte Kalenderjahr fest, 
ohne die Urlaubstage auf die einzelnen Monate zu 
verteilen. Dementsprechend ist es unzulässig, bei 
zeitweiser Nichteignung des Gefangenen die Höchst
zahl der Urlaubstage auf den Zeitraum der Nichteig
nung rechnerisch umzulegen mit der Folge, daß sich 
die Höchstdauer des Urlaubs automatisch verkürzt 
und sich faktisch wie eine - von § 103 StVollzG 
nicht vorgesehene - Urlaubssperre ausv1irkt. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Frankfurt a.M. vom 
11 .04.1985- 3 Ws 241/85 (StVollz) -

Entnommen aus ZEITSCHRIFT FüR STRAFVOLLZUG UND STRAF
FÄLLIGENHILFE, 34 . Jahrgang; Heft 6, Dezember 1985 

"Das Steuer von Ihnen 
·oder von mir aus 

h I. k ?" nac '" s .... 

StVollzG § 42 (Freistellunq von der Arbeitspflicht) 

KEI~E FEHLZEIT DURCH VERSCHUBUNG ZU EI NE~ GERICHTS
TERfi1IN . 

LG Kassel , Beschl. v. 7. 12.1984- 2 StVK 558/84 

SACHVERHALT : 

Der Ast. befindet sich seit Februar 1983 in der JVA K. 
Er war dort von Beginn an als Schweißer im anstalts
eigenen Schlossereibetrieb beschäftigt. Bis zu seiner 
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Verlegung nach K. befand er sich in der JVA G. Auch 
dort hatte er ab Anfang Juli 1982 durchgehend ohne 
Freistellung gearbeitet. Vom 7. 10.1983 befand sich 
der Ast . auf Gefangenentransport . Hintergrund für 
diese Verschubung war, daß er während eines Sozialur
laubs im Juli 1983 einen Diebstahl begangen hatte. In 
der am 17.10.1983 vor dem SchöG H. stattgefundenen 
Hauptverhandlung wurde er deswegen zu einer Freiheits
strafe verurteilt. Am 6.8.1984 beantragte der Ast., 
ihn im Zeitraum zwischen dem 3.9. und 26.9.1984 von 
der Arbeitspflicht freizustellen. Dieser Antrag wurde 
durch die angefochtene Verfügunq vom 14.8.1984 unter 
Bezugnahme auf die Verschubungszeit zwischen dem 7. 
und 23.10.1983 abgelehnt, weil damit vor Ablauf des 
24.10.1984 die Jahresfrist gemä~ § 42 StVollzG noch 
nicht erfüllt sei. 

AUS DEN GRüNDEN : 

Die angefochtene Verfügung vom 14.8 . 1984 hält recht
licher Oberprüfung nicht stand . Dabej kann es im Er
gebnis sogar dahingestellt bleiben, ob die durch die 
Verschubung zum Hauptverhandlungstermin in H. entstan
dene Fehlzeit ''verschuldet" war mit der Folge, daß 
diese in den Jahreszeitraum gern. § 42 StVollzG nicht 
einzurechnen ist . Die Kammer sieht sich allerdings zu 
dem Hinweis veranlaßt, daß hierin - jedenfalls unter 
Berücksichtigung der im weiteren noch vorzunehmenden 
Auslegung von§ 42 StVollzG- eine Doppelbestrafung 
jedenfalls im Regelfall nicht zu sehen ist . Die ange
fochtene Verfügung geht jedoch - jedenfalls für einen 
Fall der hier vorliegenden Art - bei der Berechnung 
der Jahresfrist von unzutreffenden Voraussetzungen aus. 
Diese Jahresfrist war nämlich durch die Verschubungs
zeit hier nicht etwa unterbrochen mit der Folge eines 
nochma 1 i gen Neubeginns, sondern a 11 enfa 11 s für 11 Tage 
gehemmt. Mithin sind auch die davorliegenden Arbeits
zeiten einzurechnen, die der Ast . um-1i dersorochen zu 
nächst beginnend mit Februar 1983, dann sogar ab Juli 
1982 angibt. Daß dies unter Berücksichtigung von Sinn 
und Zweck des § 42 StVollzG, wie er in dem 3eschluß 
des BVerfG von 21.2 . 1984 = StrVert 1984, 428 ausführ
lich und überzeugend dargelegt worden ist, hier nicht 
anders sein kann, mag folgender Vergleich verdeutli
chen: 

Hätte jene Hauptverhandlung, die nach den ebenfalls 
unwidersprochenen Ausführungen des Ast . nureine Stun
de dauerte, vor einem schöG in K. stattgefunden, so 
hätte die "Fehlzeit" des Ast . aller Hahrscheinlichkeit 
nach nur in einem Ausgang von einigen Stunden bestan
den. Bei dieser Sachlage würde aber wohl niemand 
ernsthaft auf die Idee kommen können, die Fehlzeit 
von nur einigen Stunden zum Anlaß zu nehmen, die Jah
resfrist gemäß § 42 StVollzG zu unterbrechen und 
gänzlich neu beginnen zu lassen. Vielmehr würde auch 
dies allenfalls zu einer Fristhemmunq von einem Tag 
bei der Berechnung führen. Schon aus Gründen allge
meiner Gleichbehandlung kann aber jedenfalls in dem 
hier vor 1 i egenden Fa 11 nicht anders verfahren werden . 
Der Ast . hat nicht zu Unrecht darauf hingewiesen, daß 
er auf die Dauer der Verschubungszeiten keinen Ein
fluß hat . Insbesondere kann ihm in diesem Zusammen
hang nicht vorgeworfen werden, daß er - wenn er nun 
schon bedauerlicherweise während des Sozialurlaubes 
erneu.t straffällig geworden ist - dies zur Vermeidung 
weiterer Nachteile dann besser im Amtsgerichtsbezirk 
K. getan hätte . 

Mitgeteilt von RA Axel selbert, Kassel 

Entnommen aus STRAFV.ERTEIDIGER, 5. Jahrgang; Heft 8, . 
Auqust 1985 



.Da4 .,querdetste o 0 0 

DE R GEFANG ENE PETER H1 I I I 

Schon mehrfach haben wir im und die Staatsanwaltschaft stellt wurden. Da vor dem 
Li chtb 1 i ck über das gegensei- erfahren hat, daß dies er Ge- Gesetz a 11 e g 1 ei eh sind, muß 
tige Anschwärzen und Verlam- fangene während des Freigan- man sich jetzt also fragen, 
pen berichtet und auch klar zu ges weitere Straftaten be- gibt es vielleicht doch Bür
erkennen gegeben, daß wir gangen hat, die alle von der ger, die etwas gleicher als 
davon nichts halten. Es wird Staatsanwaltschaft einge- die anderen sind? So wie es 
ja öfter über Gefangene er- aussieht honoriert die An-
zählt, siewürden anscheißen, ..-..- ~ .. - .....___. " staltsleitung Gefangene, die 
aber nachweisen kann man es _ ..r.; r~ .'t_.; ....;,-; "-' --..J helfen Straftaten (auch ge-
selten . Jetzt haben wir so~ ~~--~.'-_, z -~ J. plante) aufzudecken. Die 
einen Fa 11, bei dem wir be- ~ -~~ ~ Frage muß jetzt aber gestattet 
weisen können, daß der Ge- ~ ~~ . B-· . ...., sein, was passiert denn, wenn 
fangene Peter H. aus dem h -l~~~j" ---;_\_ ~ jemand, um sieh Vortei 1 e zu 
Haus I der S taa tsanwa 1 tscha ft '-t.iz@ ~ ~~- verschaffen, angeb 1 i ehe 
und dem Rauschgiftdezernat -~t} _ ~ E;iStraftaten erfindet. Uns 
der Polizei Informationen ~ _ ,(-- liegen Vernehmungsprotokolle 
liefert. So befinden sich in - ~ -:.?-~ 1 von Peter H. vor, in denen er 
den verschiedenen Teilanstal - i. ~ ~~~-~Gefangene beschuldigt gedealt 
ten der Justizvollzugsanstalt I , ~-==zu haben, was sich aber im 
mehrere Gefangene, die auf- 1 • ·- nachhinein als falsch her-
grund seiner Aussagen verur- ausgestellt hat. Im Gesetz-
teilt wurden. Dieser Mitge- buch nennt man so etwas fal-
fangene hat auch Leute für sehe Verdächtigung. 
das Heroingeschäft angewor
ben- und sie dann bei der Po- r ~ 
1 i zei angeschwärzt. ·~~ . 
F .. 'h h t · h d ~r ur 1 n a s1c as ausge-..-; · 
zahlt. Er war mit noch über 
50 Monaten Freiheitsstrafe 
vor sich schon im offenen 
Vollzug, und was für BTM-Tä
tereigentl ich unmöglich ist , 
auf 2/3 abgestellt. 

Ein Mitgefangener berichtete 
uns, daß erbe~ einer Ver
nehmung durch die Polizei 

"lrgendwie - dachte Harry
sind wir Schakale doch arm 
dran. Wir können wede r in 
den höheren Dienst, noch 
BI i ndenhund werden . •• 

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
DER FREIEN STRAFFÄLLIGENH ILFE IN BERLIN 

Sie können uns in den Haftanstalten 
Tegel und Plötzensee durch Vormel 
der bzw. überdie Gruppenleiter er
reichen oder einen Brief direkt an 
uns senden . Wir kommen zum persön
lichen Gespräch in den Knast oder 
Sie kon111en in unsere Sera tungs s te 1-
le. 
Wir bieten in der Beratungsstelle 
eine Gruppe zur Vorbereitung der 
Entlassung an, die jeden Donners
tag-Nachmittag unter der Leitung 

von Fr. Wunsch und Hr. Knauer statt
findet. Teilnehmen können Frauen 
und Männer, die urlaubsfähig sind, 
die Genehmigung der Haftanstalt be
kommen und ca. 6 - 12 Monate vor 
der voraussichtlichen Entlassung 
stehen. 

Oberweitere Gruppenangebote i nfor
mieren wir Sie gern auf Anfrage. 
Unsere Broschüre "Wohin - was tun" 
können Sie kostenlos anfordern. 

Heroinhandel ist eine sehr 
schlimme Sache und besonders 
hier im Gefängnis. Wieviel 
ist dadurch schon passiert 
und wieviel Leid bringt die
se Droge über die Menschen, 
aber ob es ratsam ist , einen 
wegen Dealens verurteilten 
Strafgefangenen {als jemand, 
der sich an der Heroinsucht 
anderer bereichert hat) ein
zusetzen ist mehr als frag-
w.ürdi g. ..h 

Arbellt<WOIIIIaM det Sta<lt Beflln e.V. 
Caritasv~ lor a.rtln e.V. 
Du Olakonlache W.rk Berlln e.r. 

-ga -

O.uta<:her Parltl llscher Wohllahrtevarbend 
StraJflliiQen· un<l Bewlllrungahllfa Betlln e.V 

Sprechzeiten : 

Montag 
Dienstag 
Donnerstag 
Freitag 

9oo _ 
900 -

9
oo _ 

900 -

und nach Vereinbarung 

Bundesallee 42/IV * 
1000 Berlin 31 

Telefon (030) 86 05 41 
*U- Bahn Berliner Str. 
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~er 6efangcnc 
7? a.(h dem 6emä lde non 7L J orofdJen f o 

Es gibt nur eineantwortauf die 1 rage:" Was kann man tun, 
um das strafsystem zu verbessern?« Nich ts. Ein geftingnis 
kann nicht verbessert werden. Mit ausnahme einiger unbe
deutender kleiner veränderungen kann man absolut nichts 

als es zu zerstören. 
Peter Kropotkin 
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